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48/54. Stärkung d r internationalen Organisationen auf 
dem Gebie des multilateralen Handels 

Die Generalversa mlung, 

Cartagena) und der verschiedenen Übereinkünfte, insbeson
dere der Agenda 21', die einen Gesamtrabmen für die Her
beiführung gemeinschaftlicher Maßnahmen zur Bewältigung 
der Entwicklungsprobleme der neunziger Jahre vorgeben, 

in Bekräftigung d r Wichtigkeit und der fortbestehenden 
Gültigkeit der "Erkl" ung über internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, in besondere über die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstu s und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern"', der I ternationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwickl gsdekade der Vereinten Nationen', der 
Neuen Agenda der ereinten Nationen für die Entwicklung 
Afrikas in den neun 'ger Jahren', des Aktionsprogramms für 
die neunziger J abre ugunsten der am wenigsten entwickel
ten Länder', des Do uments mit dem TItel "A new Partner
ship for Developme t: The Cartagena Commitment'" (Eine 
neue Entwicklungs artnerschaft: Die Verpflichtung von 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/201 vom 21. De
zember 1990, 46/207 vom 20. Dezember 1991 und 47/184 
vom 22. Dezember 1992, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die die Handels- Und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen bei der 
Umsetzung der Ergebnisse ihrer achten Tagung erzielt hat, 
insbesondere die institutionellen Reformen innerhalb der 
Organisation, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
betreffend die institutionellen Entwicklungen im Zusammen-
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hang mit der Stärkung der internationalen Organisationen auf 
dem Gebiet des multilateralen Handels', 

zutiefst besorgt über die wiederholten Verzögerungen beim 
Abschluß der Uruguay-Runde der multilateralen HandeIs
verhandlungen, 

betonend, daß es dringend notwendig ist, daß die Uruguay
Runde zu einem ausgewogenen Abschluß gebracht wird, 
unter Berücksichtigung der Fragen, die für die Entwicklungs
länder und ihre Entwicklung von besonderem Interesse sind, 

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß 
das multilaterale Handelssystem gestärkt wird und daß sich 
alle Länder an die multilateral vereinbarten Regeln halten, 

I. bittet abermals nachdrücklich alle Regierungen, die 
zuständigen Organisationen der regionalen Wirtschafts
integration und die Leiter der zuständigen Sonderorganisatio
nen sowie der anderen Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen, dem Generalsekretär auch 
weiterhin ihre Auffassungen zu dieser Frage zu unterbreiten; 

2. ersucht den Generalsekretär, zur Vorlage an die 
neunundvierzigste Tagung der Generalversammlung einen 
aktualisierten Bericht auszuarbeiten, in dem die positiven 
Ergebnisse auf institutioneller Ebene und die Umsetzung der 
Ergebnisse der achten Tagung der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen sowie die Entwick
lungen bei der Uruguay-Runde der multilateralen Handels
verhandlungen berücksichtigt werden. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/55_ Internationaler Handel und Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit und der fortbestehenden 
Gültigkeit der Erklärung über internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubelebung des 
Wlrtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern', der Internationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen', der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Jahren', des Aktionsprogramms für 
die neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten entwickel
ten Länder, der Verpflichtung von Cartagena6 und der 
verschiedenen Übereinkünfte, insbesondere der Agenda 21', 
die einen Gesarntrahmen für die Herbeiführung gemein
schaftlicher Maßnahmen zur Bewältigung der Entwick
lungsprobleme der neunziger Jahre vorgeben, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1995 (XIX) vom 
30. Dezember 1964 in der geänderten Fassung' über die 
Schaffung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen als ein Organ der Generalversammlung 
und ihre Resolution 47/183 vom 22. Dezember 1992 über 
die achte Tagung der Konferenz, 

Kenntnis nehmend von den Fortschritten, die von der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
bei der Durchführung der Ergebnisse ihrer achten Tagung 
erzielt worden sind, insbesondere von dem Beitrag, den sie 
im Rahmen ihres Mandats zu Handels- und Umweltfragen 
geleistet hat, 

mit Besorgnis feststellend, daß zwar eine Reihe von 
Entwicklungsländern höhere Wachstumsraten und eine 
Ausweitung ihres Handels verzeichnet haben, daß jedoch die 
derzeitige internationale Wlrtschaftslage, die durch langsa
mes Wachstum und eine zögernde wirtschaftliche Gesundung 
gekennzeichnet ist, schädliche Auswirkungen auf das 
Wachstum und die Entwicklung aller Länder, insbesondere 
der Entwicklungsländer, gehabt hat, 

unter Hervorhebung der Wichtigkeit eines offenen, 
gerechten, sicheren, nichtdiskriminierenden und berechen
baren multilateralen Handelssystems, das mit den Zielen 
einer bestandfahigen Entwicklung vereinbar ist und das zu 
einer optimalen Aufteilung der Weltproduktion gemäß dem 
komparativen Vorteil führt, sowie der Wichtigkeit eines 
stabilen internationalen finanziellen Umfelds für die wirt
schaftliche Gesundung und das Wachstum in allen Teilen der 
Weltwirtschaft, insbesondere in den Entwicklungsländern, 

mit großer Besorgnisfeststellend, daß der Druck zugunsten 
von Protektionismus und Unilateralismus, insbesondere in 
zahlreichen entwickelten Ländern, zugenommen hat. und in 
dieser Hinsicht betonend, daß alle Länder dem Protektionis
mus Einhalt gebieten und diese Tendenz umkehren und die 
multilateral vereinbarten Handelsregeln beachten müssen, 

sowie betonend, daß die hohen wirtschaftlichen Kosten 
protektionistischer Politiken nachteilige Auswirkungen auf 
das Wlrtschaftswachstum und eine bestandfahige Entwick
lung aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, 
haben, sowie ferner betonend, daß derartige Politiken in 
diesem Zusammenhang niemals ein geeignetes Mittel 
darstellen, um mit den gravierenden Problemen der Arbeits
losigkeit fertig zu werden, 

in der Erkenntnis, daß der verbesserte Zugang zu den Aus
landsmärkten und die weitere Liberalisierung des multilatera
len Handels äußerst wichtige Voraussetzungen für die Wie
deringangsetzung des Wachstums in allen Teilen der Welt
wirtschaft, insbesondere in den Entwicklungsländern, sind, 

mit Genugtuung feststellend, daß zahlreiche Entwick
lungsländer sowie eine Reihe anderer Länder bedeutende 
strukturelle WIrtschaflsreformen vornehmen sowie ihre 
Handelspolitik liberalisieren und Anstrengungen zur regiona
len Wlrtschaftsintegration unternehmen und daß diese 
Politiken zur Ausweitung des Welthandels beigetragen und 
die Exportmöglichkeiten sowie die Aussichten aller Länder 
auf wirtschaftliches Wachstum erhöht haben, 

sowie in der Erkenntnis, daß die Prozesse der regionalen 
Wirtschaftsintegration, namentlich auch zwischen Entwick
lungsländern, die sich in den letzten Jahren verstärkt haben, 
dem Welthandel eine beträchtliche Dynamik verleihen und 
vermehrte Handels- und Entwicklungsmöglichkeiten für alle 
Länder schaffen, und betonend, daß sich die Mitgliedstaaten 
und die entsprechenden Zusammenschlüsse bemühen sollten, 
nach außen offen zu bleiben und das multilaterale HandeIs
system zu unterstützen, damit die positiven Aspekte solcher 
Integrationsabmachungen erhalten bleiben und ihre dynami
schen Wachstumseffekte auch weiterhin zum Tragen kom
men. 

betonend, daß die internationale Gemeinschaft die Rdor
men, die von zahlreichen Entwicklungsländern und den im 
Umbruch befindlichen Volkswirtschaften zur Zeit unternol\\-
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men werden, verstärklunterstützen muß und daß insbesonde
re auch ihren Exporten verstärkter Zugang zum Welunarkt 
eingeräumt werden o)uß, was für den Erfolg dieser Refor
men und ihre weitere iFörderung von entscheidender Bedeu-
tung ist, i 

in Bekräftigung der Notwendigkeit, den Problemen der am 
wenigsten entwickelt n Länder Vorrang einzuräumen, da ihre 
Volkswirtschaften fr gil sind und sie für von außen her
angetragene Erschüt rungen und Naturkatastrophen beson
ders anfällig sind, 

sowie in Bekräfti ung der Botschaft des Handels- und 
Entwicklungsrats an . e an der Uruguay-Runde der multila
teralen Handelsverha dlungen teilnehmenden Regierungen, 
die vom Rat währe d des zweiten Teils seiner neunund
dreißigsten Tagung v rabschiedet worden war und in der der 
Rat betonte, daß der aldige und erfolgreiche Abschluß der 
Uruguay-Runde als oraussetzung für die Rückkehr auf den 
Wachstumspfad, für . e Ausweitung des Handels und für die 
Verbesserung des eltweiten Wirtschaftsklimas gesehen 
werden sollte lO

, 

betonend, daß Fra en, die für die Entwicklungsländer und 
ihre Entwicklung on besonderem Interesse sind, voll 
berücksichtigt werde müssen, wenn die Uruguay-Runde zu 
einem ausgewogene Abschluß gebracht werden soll, 

betonend, daß ei Scheitern der Uruguay-Runde das 
Vertrauen der Unt rnehmen ernsthaft erschüttern, die 
Meinungsverschiede heiten und Streitigkeiten auf dem 
Gebiet des Handels verstärken, weltweit das Wirtschafts
wachstum und die irtschaftliche Gesundung verzögern, 
nicht wettbewerbsf" . ge Sektoren der Wirtschaft fördern und 
schützen sowie di Reformen untergraben könnte, die 
zahlreiche Entwickl ngsländer zur Zeit im Hinblick auf die 
Außenorientierung i er Volkswirtschaften unternehmen, 

in Bekräftigung d r Notwendigkeit eines ausgewogenen 
und integrierten He angehens an Umwelt-, Handels- und 
Entwicklungsfragen im Kontext einer neuen weltweiten 
Partnerschaft für ei bestandfahige Entwicklung, 

in der Erkenntnis daß die komplexen Zusammenhänge 
zwischen Handel u d Umwelt die Bemühungen um eine 
bestandfahige Entwi klung und die Aufrechterhaltung eines 
freien und offenen ndelssystems vor beträchtliche Heraus
forderungen stellen, 

mit Genugtuung "ber den Beschluß 402 (XXXIX) des 
Handels- und Entw klungsrats vom 26. März 199311 über 
bestandfähige Ent icklung und seine Schlußfolgerun
gen 407 (XL) vom I. Oktober 1993 L2 betreffend den Beitrag, 
den die Handels- u Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen im Rahm n ihres Mandats und im Kontext einer 
bestandfähigen Ent icklung zu der Untersuchung über die 
wechselseitigen Z ammenhänge zwischen Handel und 
Umwelt leistet, 

I. nimmt Kennt is von den Berichten des Handels- und 
Entwicklungsrats Ü er den zweiten Teil seiner neunund
dreißigsten Tagung' und den ersten Teil seiner vierzigsten 
Tagung" und forde alle Staaten auf, entsprechende Maß
nahmen zur Umset ung der Ergebnisse dieser Tagungen zu 
ergreifen; 

2. betont, wie wichtig es ist, die in der Verpflichtung 
von Cartagena enthaltenen Politiken und Maßnahmen weiter 
zu verfolgen und ihre Durchführung zu überwachen; 

3. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerungen aus der 
Aussprache des Handels- und Entwicklungsrats, die sich 
unter anderem auf den Trade and Development Report, 1993 
(Handels- und Entwicklungsbericht 1993) stützte, betreffend 
die internationalen Auswirkungen der makroökonomischen 
Politiken und Fragen im Zusammenhang mit der Inter
dependenz, die einen konkreten Beitrag zu einem Auf
fassungswandel in bezug auf Fragen der Wachstumsdynamik 
in verschiedenen Regionen darstellen, insbesondere was den 
konzeptionellen Rahmen, die Gestaltung und die Durch
führung struktureller Anpassungspolitiken betrifft; 

4. erkennt an, daß die Handelsliberalisierung durch alle 
Länder, insbesondere die entwickelten Länder, ein wichtiges 
Instrument zur Erhöhung der wirtschaftlichen Effizienz und 
zur Verbesserung der Ressourcenallokation, des Wirtschafts
wachsturns, einer bestandfähigen Entwicklung und der 
Beschäftigungssituation in allen Ländern ist; 

5. unterstreicht in diesem Kontext die dringende Not
wendigkeit der Handelsliberalisierung und eines verbesserten 
Zugangs zu den Märkten aller Länder, insbesondere der 
entwickelten Länder, mit dem Ziel, weltweit Wirtschafts
wachsturn und eine bestandfahige Entwicklung zu schaffen, 
die allen Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern, 
sowie den Ländern mit im Umbruch befindlichen Volkswirt
schaften zugute kommen; 

6. betont, daß es im Hinblick auf die Förderung einer 
bestandfahigen Entwicklung mit Hilfe des Handels un
abdingbar ist, daß die bestehenden Verzerrungen im inter
nationalen Handel beseitigt werden; betont insbesondere die 
Notwendigkeit eines beträchtlichen und fortschreitenden 
Abbaus der U nterstützungs- und Schutzmaßnahmen zugun
sten der Landwirtschaft, einschließlich binnenwirtschaftlicher 
Ordnungen, des Marktzugangs und der Exportsubventionen, 
wie auch zugunsten der Industrie und anderer Sektoren, um 
zu vermeiden, daß den effizienteren Produzenten, insbeson~ 
dere in den Entwicklungsländern, große Verluste zugefügt 
werden; und betont in diesem Zusammenhang ferner, daß 
weltweit in allen Wirtschaftssektoren eine Handelsliberali
sierung stattfinden sollte, damit ein Beitrag zu einer bestand
fähigen Entwicklung geleistet wird; 

7. beklagt die wiederholten Verzögerungen beim Ab
schluß der Uruguay-Runde; 

8. bittet nachdrücklich alle Länder, insbesondere die 
großen entwickelten Länder, alle noch offenen Meinungsver
schiedenheiten in allen Verhandlungsbereichen beizulegen, 
um einen erfolgreichen Abschluß der Uruguay-Runde sicher
zustellen; 

9. fordert ane Teilnehmer an der Uruguay-Runde 
nachdrücklich auf, die Runde bis zum 15. Dezember 1993 
abzuschließen, dabei die Fragen zu berücksichtigen, die für 
die Entwicklungsländer von besonderem Interesse sind, und 
ein umfassendes Paket von Maßnahmen für den Markt
zugang von Gütern und Dienstleistungen vorzusehen, 
namentlich von solchen, die von diesen Ländern exportiert 
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werden, und unterstreicht in dieser Hinsicht die Notwendig
keit, daß alle Beteiligten voll zu diesem Prozeß beitragen; 

10. bittet alle Teilnehmer nachdrücklich, den am wenig
sten entwickelten Ländern besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, um ihnen die volle Teilnahme an dem multilatera
len Handelssystem zu erleichtern; 

11. hebt hervor, daß die Fähigkeit zahlreicher Entwick
lungsländer, sich durch den internationalen Handel die Mittel 
zu beschaffen, die sie zur Finanzierung der für eine bestand
fabige Entwicklung erforderlichen Investitionen benötigen, 
durch tarifäre und nichttarifäre Hemmnisse, namentlich auch 
progressive Zölle, die ihren Zugang zu den Exportmärkten 
einschränken, beeinträchtigt werden kann, und hebt außer
dem hervor, daß ein umfassender und ausgewogener Ab
schluß der Uruguay-Runde allen Ländern helfen würde, 
finanzielle Mittel zugunsten einer bestandfahigen Entwick
lung zu mobilisieren; 

12. betont, daß ein offenes, gerechtes, sicheres, nicht
diskriminierendes und berechenbares multilaterales Handels
system, das mit den Zielen einer bestandfahigen Entwicklung 
vereinbar ist und das zu einer optimalen Auf teilung der 
Weltproduktion gemäß dem komparativen Vorteil führt, allen 
Handelspartnern zugute kommt, und betont in diesem 
Zusammenhang aullerdem, daß ein verbesserter Marktzugang 
für die Ausfuhren der Entwicklungsländer Hand in Hand mit 
fundierten makroökonomischen und Umweltpolitiken einen 
positiven Einfluß auf die Umwelt hätte und somit ein 
wichtiger Beitrag zu einer bestandfähigen Entwicklung wäre; 

13. betont außerdem, daß Umwelt- und Handelspolitiken 
einander gegenseitig unterstützen sollten, damit eine bestand
fähige Entwicklung herbeigeführt wird; 

14. betont ferner, daß Umweltmaßnahmen zur Bewälti
gung von grenzüberschreitenden oder weltweiten Umwelt
problemen nach Möglichkeit auf einem internationalen 
Konsens beruhen sollten, und betont in diesem Zusammen
hang des weiteren, daß die internationale Gemeinschaft im 
Wege der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit eine mög
lichst breite internationale Koordinierung der Umwelt- und 
Handelspolitiken anstreben sollte, unter Berücksichtigung der 
komplexen Zusammenhänge, die zwischen Umwelt, Handel 
und bestandfähiger Entwicklung bestehen; 

15. betont, daß zum Schutz der Umwelt getroffene 
handelspolitische Maßnahmen nicht als ein Mittel zur 
willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung oder 
als eine verschleierte Einschränkung des internationalen 
Handels eingesetzt werden dürfen und daß in dieser Hinsicht 
einseitige Maßnahmen zur Bewältigung von Umweltproble
men, die nicht in die Zuständigkeit des Einfuhrlandes fallen, 
vermieden werden sollen; 

16. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, ihrer besonderen Aufgabe auf dem 
Gebiet des Handels und der Umwelt auch weiterhin nachzu
kommen, indem sie insbesondere grundsatzpoHtische Analy
sen durchführt, konzeptionelle Arbeit leistet und sich um die 
Herbeiführung eines Konsenses bemüht, mit dem Ziel, 
Transparenz und Kohärenz zu gewährleisten, in dem Bestre
ben, daß Umwelt- und Handelspolitiken einander gegenseitig 
unterstützen, und dabei die Arbeiten zu berücksichtigen, die 
von dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen und 

anderen zuständigen internationalen und regionalen Wirt
schaftsinstitutionen zur Zeit durchgeführt werden; 

17. bittet das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 
und ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, im Einklang mit ihrem jeweiligen 
Mandat und nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit sowie in 
enger Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Organen 
der Vereinten Nationen und den Regionalkommissionen, an 
Handels- und Umweltangelegenheiten umfassend heranzu
gehen und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Arbeitstagung 1994 über die Kommission für bestandfabige 
Entwicklung einen diesbezüglichen Bericht vorzulegen. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/164. Weiterverfolgung des Berichts der Süd-Kommis
sion 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/155 vom 19. De
zember 1991, in der sie die Relevanz des Berichts The 
Cool/enge to the South: The Report of the South Commission 
(Die Herausforderung an den Süden: Bericht der Süd
Kommission)l' in bezug auf die Fragen anerkannte, denen 
sich der Süden in den neunziger Jahren gegenübersieht, 
insbesondere was den Nord-Süd-Dialog, den Handel, die 
Finanzen, die Technologie sowie die regionale Zusammen
arbeit und die Integration der Entwicklungsländer betrifft, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Stand der Umsetzung der Empfehlungen des 
Berichts der SÜd-Kommissionl', in dem ein umfassendes 
Herangehen an die Fragen der Süd-Süd-Zusammenarbeit 
vorgeschlagen wird, 

mit Genugtuung über die Unterstützung, die das Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen bei der Verbreitung 
von Exemplaren des Berichts der Süd-Kommission in den 
Entwicklungsländern gewährt hat, 

I. ersucht den Generalsekretär, bei der Erarbeitung einer 
Agenda für Entwicklung die in dem Bericht enthaltenen 
Erörterungen und Schlußfolgerungen zu berücksichtigen; 

2. ist der Auffassung, daß eine umfassende und systema
tische Prüfung und Analyse der Süd-Süd-Zusammenarbeit 
weltweit erforderlich ist, um die Debatte, die Entscheidungs
findung und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen auf 
zwischenstaatlicher Ebene innerhalb des Systems der 
Vereinten N atioDen voranzutreiben und diese Zusammen
arbeit in und zwischen den Regionen des Südens und 
weltweit zu fördern; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, einen um
fassenden Bericht mit dem Titel "Stand der Süd-Süd-Zu
sammenarbeit" zu erstellen, der quantitative Daten und 
Indikatoren zu aUen Aspekten der Süd-Süd-Zusammenarbeit 
enthält und der mit Hilfe aller zuständigen Organisationen 
der Vereinten Nationen, insbesondere der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, erstellt wird; 

4. fordert aUe Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere die Regional
kommissionen und subregionalen Organisationen, auf. für die 
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Erstellung des Berichts analytische und empirische Daten zur 
Verfügung zu stellen i 

5. ersucht den Generalsekretär ferner, seinen Bericht 
über den Stand der Süd-Süd-Zusammenarbeit der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung vorzulegen; bei 
dieser Gelegenheit ",ird die Versammlung beschließen, ob 
weitere Berichte zu ieser Frage erforderlich sind. 

, 86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48,1165, Wiederauf hme des Dialogs zur Verstärkung 
der interna ionalen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit zu osten der Entwicklung durch Part
nerschaft 

lung, 

in Bekräftigung d r Gültigkeit der von der Generalver
sammlung und and ren Organen der Vereinten Nationen 
vereinbarten Ziele nd Verpflichtungen in bezug auf die 
Entwicklung, namen lieh der "Erklärung über internationale 
wirtschaftliche Zus mmenarbeit, insbesondere über die 
Neubelebung des Wi chaftswachstums und der Entwicklung 
in den Entwicklungs ändern"', der Internationalen Entwick
lungsstrategie für ie Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen' der Erklärung über das Recht auf 
Entwicklung", der euen Agenda der Vereinten Nationen 
für die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren" des 
Aktionsprogramms f' die neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwicke ten Länder', der Verpflichtung von 
Cartagena', der Rio rklärung über Umwelt und Entwick
lung" und der Agen a 21', die einen Gesamtrahmen für die 
Förderung der inte nationalen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der wirtsch lichen Entwicklung vorgeben, 

feststellend, daß er Generalsekretär zur Zeit an einem 
Bericht über eine A enda für Entwicklung arbeitet, wie von 
der Generalversam lung in ihrer Resolution 47/181 vom 
22. Dezember 1992 rbeten, 

in Anerkennung er Tendenz zu regionaler Zusammen
arbeit und Integrati n, Interdependenz der Nationen und 
Globalisierung der irtschaftlichen Fragen und Probleme, 

in der Überzeug ng, daß es ohne wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung und ohne eine Verbesserung der inter
nationalen Wirtscha beziehungen nicht möglich sein wird, 
uneingeschränkt un in allen Ländern Frieden, Sicherheit 
und Wohlstand herb izuführen, 

eingedenk der w hselseitigen Zusammenhänge zwischen 
wirtschaftlichen Pr lernen und den wirtschaftlichen und 
sozialen Aspekten d r Entwicklung und in dem Bewußtsein, 
daß die Beschleuni ung der Entwicklung, die vollständige 
Beseitigung der ut und die Notwendigkeit, die Un
gleichheiten zwisch n den Ländern auszugleichen und echte 
internationale Zus menarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet 
und eine echte Entw' klungspartnerschaft herbeizuführen, zu 
den vordringlichste Herausforderungen zählen, denen sich 
die Weltgemeinscha t gegenübersieht, 

erneut erklärend, aß den Vereinten Nationen eine zentrale 
Rolle zukommt, w on es darum geht, die internationale 
Entwicklungszusam enarbeit zu fördern und die Aufmerk-

samkeit der internationalen Gemeinschaft auf Entwicklungs
fragen zu lenken, 

feststellend, daß es Aufgabe des Generalsekretärs ist, alle 
Länder zu ermutigen, sich an einem konstruktiven Dialog zur 
Förderung der Entwicklung zu beteiligen, und ihre diesbe
züglichen Anstrengungen zu erleichtern, 

in der Überzeugung, daß die Verpflichtung auf Entwick
lungszusammenarbeit und Entwicklungspartnerschaft, die 
sich in den letzten Jahren in verschiedenen Fonnen her
ausgebildet hat, eine solide Grundlage für die Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wirt
schaftlichen Entwicklung darstellt, wobei diese Verpflichtung 
deutlich in mehreren Dokumenten zum Ausdruck kommt, 
namentlich in der Erklärung über internationale wirtschaftli
che Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern, der Internationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen, der 
Erklärung über das Recht auf Entwicklung, der Neuen 
Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas 
in den neunziger Jahren, dem Aktionsprogramm für die 
neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder, der Verpflichtung von Cartagena, der Rio-Erklärung 
über Umwelt und Entwicklung und der Agenda 21, 

sowie in der Überzeugung, daß es wichtig ist, auf dem 
Geist der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungs
partnerschaft durch einen konstruktiven Dialog zwischen 
allen Ländern, insbesondere zwischen den entwickelten 
Ländern und den Entwicklungsländern, weiter aufzubauen, 
mit dem Ziel, ein internationales wirtschaftliches Umfeld zu 
fördern, das eine bestandfähige Entwicklung begünstigt, 

1. bekräftigt die Notwendigkeit, den konstruktiven Dia
log und die konstruktive Partnerschaft zu verstärken, mit 
dem Ziel, die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der wirtschaftlichen Entwicklung weiter voranzubringen; 

2. erk/lirt außerdem erneut, daß ein solcher Dialog von 
der unabdingbaren Notwendigkeit des gegenseitigen Inter
esses und Nutzens, echter Interdependenz, geteilten Ver
antwortlichkeiten und der Partnerschaft für eine bestandflihi
ge Entwicklung geleitet sein sollte, wie auf der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 
festgelegt, und daß das System der Vereinten Nationen bei 
der Erleichterung eines solchen Dialogs eine zentrale Rolle 
spielen sollte; 

3. erklärtferner erneut, daß den Vereinten Nationen eine 
zentrale Rolle zukommt, wenn es darum geht, die inter
nationale Entwicklungszusammenarbeit zu fördern und die 
Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf 
Entwicklungsfragen zu lenken; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung eine Analyse und 
Empfehlungen über Mittel und Wege zur Förderung eines 
solchen Dialogs vorzulegen, unter Berücksichtigung der 
laufenden Arbeiten an einer Agenda für Entwicklung sowie 
der Fortschritte, die bei der Erfüllung der im achten Präam
belabsatz erwähnten Verpflichtung erzielt worden sind. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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48/166. Agenda für Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/181 vom 22. De
zember 1992. 

überzeugt von der Notwendigkeit. einen Rabmenplan für 
die Förderung eines internationalen Konsenses auf dem 
Gebiet der Entwicklung auszuarbeiten, 

entschlossen. die Wirksamkeit der Vereinten Nationen auf 
dem wirtschaftlichen und dem sozialen Sektor zu verstärken, 
und in dieser Hinsicht in der Erwägung, daß die Vereinten 
Nationen wieder eine aktivere Rolle bei der Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit zugunsten der wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung übernehmen müssen, 

Kenntnis nehmend von den Auffassungen, welche die 
Staaten im Zusammenhang mit einer Agenda für Entwick
lung zum Ausdruck gebracht haben, 

mit Genugtuung über die Absicht des Generalsekretärs, 
Anfang 1994 den in ihrer Resolution 47/181 erbetenen 
Bericht herauszugeben, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Mitteilung 
des Generalsekretärs über den Stand der Durchführung der 
Resolution 47/181 der Generalversammlung"; 

2. beschließt, daß die zwischenstaatlichen Erörterungen 
zur Prüfung einer Agenda für Entwicklung und der diesbe
züglichen Berichte des Generalsekretärs auf der Arbeits
tagung 1994 des Wirtschafts- und Sozialrats und auf der 
neunundvierzigsten Tagung der Generalversammlung 
stattfinden werden; 

3. bittet den Präsidenten der Generalversammlung, sich 
dafür einzusetzen, daß möglichst früh im Jahr 1994 allen 
Interessierten offenstehende breit angelegte Erörterungen und 
ein Meinungsaustausch über eine Agenda für Entwicklung 
stattfinden, unter Zugrundelegung des in ihrer Resolution 
47/181 erbetenen Berichts des Generalsekretärs; 

4. bittet den Präsidenten der Generalversammlung 
außerdem, zur Gewährleistung breit angelegter Erörterungen 
die zuständigen Programme, Fonds und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, die zuständigen multilatera
len Institutionen und andere zuständige Organisationen, 
einschließlich wissenschaftlicher und akademischer In
stitutionen, zu bitten, sich voll an diesen Erörterungen zu 
beteiligen oder bei diesen Erörterungen ihre Auffassungen 
vorzulegen; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung gegebenenfalls weitere 
Empfehlungen im Anschluß an seinen Bericht über eine 
Agenda für Entwicklung vorzulegen, unter Berücksichtigung 
der während der Arbeitstagung 1994 des Wirtschafts- und 
Sozialrats zum Ausdruck gebrachten Auffassungen sowie der 
Auffassungen, die während der vom Präsidenten der Gene
ralversammlung geförderten Erörterungen zum Ausdruck 
gebracht und unter seiner Federführung zusammengefaßt 
wurden; 

6. empfiehlt dem Wirtschafts- und Sozial rat, auf seiner 
Organisationstagung 1994 die "Agenda für Entwicklung" als 

mögliches Thema für den Tagungsteil auf hoher Ehene 
seiner Arbeitstagung 1994 in Betracht zu ziehen; 

7. beschließt, auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
besondere Plenarsitzungen auf hoher Ebene abzuhalten, um 
zu prüfen, wie die Agenda für Entwicklung gefördert und ihr 
ein pnlitischer Impuls erteilt werden kann; 

8. beschließt außerdem, in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Punkt mit dem Titel 
"Agenda für Entwicklung" aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/167. Internationaler Verhaltenskodex für den Tech
nologietransfer 

Die Generalversammlung 

1. vertritt die Auffassung, daß die Voraussetzungen für 
die Herbeiführung einer vollen Einigung über alle noch 
offenen Fragen bezüglich des Entwurfs eines internationalen 
Verhaltenskodex für den Technologietransfer derzeit nicht 
gegeben sind und daß der Handels- und Entwicklungsrat 
seine Arbeit zur Herbeiführung einer Einigung über den 
Kodex wiederaufnehmen und fortsetzen soHte, falls die 
Regierungen entweder direkt oder über den Generalsekretär 
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, wenn dieser gemäß Resolution 46/214 der Gene
ralversammlung vom 20. Dezember 1991 Bericht erstattet, 
mitteilen, daß die für eine Einigung über die noch offenen 
Fragen erforderliche Annäherung der Auffassungen zustande 
gekommen ist; 

2. bittet den Generalsekretär der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen, der Generalver
sammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung unter Zugrundele
gung der einschlägigen Bestimmungen der Verpflichtung von 
Cartagena' und unter Berücksichtigung der Feststellungen 
der Ad-hoc-Arbeitsgruppe für den Zusammenhang zwischen 
Investitionen und Technologietransfer über den Stand der 
Erörterungen Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember .1993 

48/168. Wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel zur 
Ausübung politischen und wirtschaftlichen 
Zwangs auf Entwicklungsländer 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen, 

erneut erklärend, daß ein Staat keine wirtschaftlichen, 
pnlitischen oder sonstigen Zwangsmaßnabmen gegen einen 
anderen Staat anwenden oder deren Anwendung begünstigen 
darf, um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner 
souveränen Rechte zu erlangen, 

eingedenk der in den einschlägigen Resolutionen und 
Regeln der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen und des AlJgemeinen ZolJ- und Handels
abkommens enthaltenen allgemeinen Grundsätze zur Rege
lung des internationalen Handels und der Handelspolitik 
zugunsten der Entwicklung, 
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sowie in Bekräftl~ung ihrer Resolutionen 44/215 vom 
22. Dezember 1989~und 461210 vom 20. Dezember 1991, 

ernsthnft besorgt darüber, daß sich die Anwendung 
wirtschaftlicher Z angsmaßnahmen nachteilig auf die 
Volkswirtschaft un die Entwicklungsanstrengungen der 
Entwicklungsländer auswirkt und einen aHgemeinen negati
ven Einfluß auf die i ternationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit und auf die w ltweiten Anstrengungen in Richtung auf 
ein nichtdiskriminie endes, offenes Handelssystem hat, 

nach Behandlung er vom Generalsekretär gemäß Resolu
tion 4612\0 der Generalversammlung ausgearbeiteten 
Mitteilung sowie de darin enthaltenen Ideen20

, 

besorgt darüber, daß der in Ziffer 4 ihrer Resolution 
461210 erwähnte A ftrag nicht voll ausgeführt worden ist, 

unter Berücksicht ung der Neugliederung des Sektetariats 
der Vereinten Nati nen und der sich daraus ergebenden 
Neuaufteilung der ufgaben, 

1. fordert die in emotionale Gemeinschaft auf, dringend 
wirksame Maßn en zu ergreifen. um zu verhindern, daß 
einige entwickelte Länder einseitige wirtschaftliche Zwangs
maßnahmen gegen . e Entwicklungsländer ergreifen, die von 
den zuständigen ganen der Vereinten Nationen nicht 
genehmigt wurden, mit den in der Charta der Vereinten 
Nationen enthaltene Grundsätzen unvereinbar sind und das 
Ziel verfolgen, ein m Staat gewaltsam den WiHen eines 
anderen Staates auf uzwingen; 

2. fordert nach rücklich die Durchführung ihrer Resolu
tionen 441215 und 61210; 

3. ersucht den neralsektetär, die Sektetariats-Haupt-
abteilung Wirtsch s- und Sozialinformationen und grund
satzpolitische Anal se in Zusammenarbeit mit der HandeIs
und Entwicklungsk nferenz der Vereinten Nationen auch 
künftig mit der Au abe der Überwachung der Anwendung 
von derartigen M nahmen zu betrauen und die von der 
Generalversammlu g in ihren Resolutionen 44/215 und 
46/2\0 geforderten tudien auf diesem Gebiet auch weiterhin 
zu ersteHen; 

4. ersucht den Generalsektetär außerdem, der Gene
ralversammlung a f ihrer fünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dies Resolution Bericht zu erstalten .. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481169. Spezifisch Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den heso deren Bedürfnissen und Problemen 
der Blnn staaten unter den Entwicklungslän
dern 

Die Generalvers mmlung, 

unter Hinweis a f die Bestimmungen ihrer Resolutionen 
44/214 vom 22. D zember 1989 und 461212 vom 20. De
zember 1991, 

in der Erkenntn ,daß der fehlende territoriale Zugang 
zum Meer, zu dem 1s weitere Erschwernis noch die Abgele
genheit und !solie ng von den Welttnärkten hinzukommt, 
sowie die prohib tiven Transitkosten und -risiken die 

gesamten sozioökonomischen Entwicklungsbemühungen der 
Binnenentwicklungsländer schwerwiegenden Einschränkun
gen unterwerfen, 

sowie in der Erkenntnis, daß fünfzehn der Binnenstaaten 
unter den Entwicklungsländern von den Vereinten Nationen 
auch den am wenigsten entwickelten Ländern zugeordnet 
werden und daß ihre geographische Lage ihre Fähigkeit, sich 
den Entwicklungsherausforderungen zu stellen, insgesamt 
zusätzlich beschränkt, 

ferner in der Erkenntnis, daß die meisten Transitstaaten 
selbst Entwicklungsländer sind, die sich ernsten wirtschaftli
chen Problemen, wie dem Fehlen einer ausreichenden 
Verkehrsinfrastruktur, gegenübersehen, 

unter Hinweis darauf, daß Maßnahmen zur Bewältigung 
der Transitprobleme der Binnenentwicklungsländer eine enge 
Zusammenarbeit zwischen diesen Ländern und den ihnen 
benachbarten Transitstaaten erfordern, 

sowie unter Hinweis auf das arn 10. Dezember 1982 ver
abschiedete Seerechtsübereinkommen der Vereinten Natio
nenli. 

in der Erkenntnis, wie wichtig bilaterale Kooperations
vereinbarungen sowie die regionale und subregionale 
Zusammenarbeit und Integration für eine umfassende Lösung 
der Transitprobleme der Binnenentwicklungsländer und für 
die Verbesserung der Transitverkehrssysteme in den Binnen
und den Transitstaaten unter den Entwicklungsländern sind, 

feststellend, daß es notwendig ist, die bisherigen inter
nationalen Unterstützungsmaßnahmen zu verstärken, um den 
Problemen der Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern 
besser gerecht zu werden, 

1. bekräftigt das Recht der Binnenstaaten auf Zugang 
zum und vom Meer sowie die Freiheit des Transits durch 
das Hoheitsgebiet der Transitstaaten mit allen Verkehrs
mitteln gemäß dem Völkerrecht; 

2. bekräftigt außerdem, daß die Transitstaaten unter den 
Entwicklungsländern in Ausübung ihrer vollen Souveränität 
über ihr Hoheitsgebiet das Recht haben, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die Rechte 
und Erleichterungen, die sie den Binnensta.ten unter den 
Entwicklungsländern einräumen, ihre legitimen Interessen 
nicht beeinträchtigen; 

3. forden die Binnenstaaten unter den Entwicklungs
ländern und die benachbarten Transitstaaten auf, im Sinne 
der Süd-Süd-Zusammenarbeit, einschließlich der bilateralen 
Zusammenarbeit, Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Bemü
hungen zur Kooperation und Zusammenarbeit bei der 
Bewältigung ihrer Tr.nsitprobleme weiter zu verstärken; 

4. appelliert erneut an alle Staaten, internationalen 
Organisationen und Finanzinstitutionen, unverzüglich und 
vorrangig die spezifischen Maßnahmen im Zusammenhang 
mit den besonderen Bedürfnissen und Problemen der 
Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern durchzuführen, 
die in den früheren Resolutionen der General versammlung 
und der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, in der Internationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen', in 
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der von der achtzehnten Sondertagung der Generalversamm
lung verabschiedeten und in der Anlage zu ihrer Resolution 
S-18/3 vom 1. Mai 1990 enthaltenen "Erklärung über inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Ent
wicklung in den Entwicklungsländern" sowie in den ein
schlägigen Bestimmungen des Aktionsprogramms für die 
neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder' vorgesehen sind; 

5. bittet die Binnenstaaten unter den Entwicklungs
ländern und die benachbarten Transitstaaten, ihre Koopera
tionsvereinbarungen zur Entwicklung der Infrastruktur, der 
Einrichtungen und der Dienstleistungen für den Transitver
kehr weiter zu stärken, um den Transitgüterverkehr mit 
finanzieller und technischer Unterstützung von Gebern und 
Finanzinstitutionen zu erleichtern; 

6. betont, daß Hilfe beim Ausbau der Transitverkehrsein
richtungen und -dienste zum Bestandteil der Gesamtstrate
gien für die wirtschaftliche Entwicklung der Binnen- und 
Transitstaaten unter den Entwicklungsländern gemacht 
werden sollte und daß die Geber infolgedessen die Notwen
digkeit einer langfristigen Neustrukturierung der Wirtschaften 
der Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern berücksich
tigen sollten; 

7. fordert die Geberländer und die multilateralen Finanz
und Entwicklungsorganisationen auf, den Binnen- und 
Transitstaaten unter den Entwicklungsländern für den 
Aufbau. die Instandhaltung und den Ausbau ihrer Verkehrs-, 
Lagerhaltungs- und anderen mit dem Transit zusammen
hängenden Einrichtungen. einschließlich neuer Verkehrswege 
und verbesserter Kommunikationsmöglichkeiten, angemesse
ne finanzielle und technische Unterstützung in Fonn von 
Zuschüssen oder Krediten zu Vorzugsbedingungen zu 
gewähren; 

8. billet das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen, gegebenenfalls subregionale, regionale und 
interregionale Projekte und Programme weiter zu fördern 
und seine Unterstützung der Binnen-und Transitstaaten unter 
den Entwicklungsländern im Verkehrs- und Kommunika
tionssektor sowie seine auf die Förderung der nationalen und 
kollektiven Eigenständigkeit dieser Länder ausgerichtete 
technische Entwicklungszusammenarbeit auszubauen; 

9. nimmt Kenntnis von dem Bericht über die vom 17. bis 
19. Mai 1993 in New York abgehaltene Tagung von Regie
rungssachverständigen aus den Binnen- und Transitstaaten 
unter den Entwicklungsländern sowie von Vertretern der 
Geberländer und der Finanz- und Entwicklungsinstitutio
nen", und schließt sich den darin enthaltenen Schlußfolge
rungen und Empfehlungen an; 

10. ersucht den Generalsekretär, 1995 im Rabmen der für 
den Zweijahreszeitraum 1994-1995 zur Verfügung stehenden 
Gesamtmittel eine weitere Tagung von Regierungssachver
ständigen aus den Binnen- und Transitstaaten unter den 
Entwicklungsländern sowie von Vertretern der Geberländer 
und der Finanz- und Entwicklungsinstitutionen einzuberufen. 
um die Fortschritte beim Ausbau der Transitsysteme in den 
Binnen- und Transitstaaten unter den Entwicklungsländern 
auf der Grundlage einer Evaluierung der Transitsysteme 
dieser Länder zu prüfen, die der Generalsekretär der Han-

dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen in 
Zusammenarbeit mit dem Administrator des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen vornehmen wird, und 
dem Handels- und Entwicklungsrat sowie der Generalver
sammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung weitere geeignete 
Maßnabmen zu empfehlen, so auch die Ausarbeitung von 
Programmen zur weiteren Verbesserung dieser Transitsyste
me; 

11. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der vom 
Sekretariat der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen erstellten Einzelstudien über Transit
probleme und ermutigt die internationale Gemeinschaft, 
davon nach Bedarf Gebrauch zu machen, wenn sie Strategien 
zur Bewältigung der besonderen Bedürfnisse und Probleme 
der Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern ausarbeitet; 

12. bit/et den Generalsekretär der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen. im Rahmen der für 
den Zweijabreszeitraum 1994-1995 bereitstehenden Gesamt
mittel und in Zusanunenarbeit mit dem Administrator des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und den 
Leitern der Regionalkommissionen 1994 ein Symposium für 
Binnen- und Transitstaaten unter den Entwicklungsländern zu 
veranstalten, das sich mit konkreten regionalen Problemen 
bei der Umsetzung der Empfehlungen der im Mai 1993 
abgehaltenen Tagung von Regierungssachverständigen be
faßt, und auf diesem Symposium die Ergebnisse der in 
Ziffer 11 erwähnten Studien vorzulegen; 

13. ersucht den Generalsekretär der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen. sich um 
freiwillige Beiträge zu bemühen, um sicherzustellen, daß 
Vertreter der Binnen- und Transitstaaten unter den Entwick
lungsländern an der Tagung und an dem Symposium 
teilnehmen können, die in Ziffer 10 beziehungsweise 12 
erwähnt sind; 

14. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Beitrag der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
zur Konzipierung internationaler Maßnahmen für die 
Bewältigung der besonderen Probleme der Binnenstaaten 
unter den Entwicklungsländern und bittet die Konferenz 
nachdrücklich. unter anderem die Entwicklung der Infra
struktur, der Einrichtungen und der Dienstleistungen für den 
Transitverkehr ständig zu verfolgen, die Durchführung der 
vereinbarten Maßnahmen zu kontrollieren, an allen dies
bezüglichen Initiativen, insbesondere auch Initiativen des 
Privatsektors und der nichtstaatlichen Organisationen, 
mitzuarbeiten und als Koordinierungsstelle für transregionale 
Fragen zu dienen, die für die Binnenstaaten unter den 
Entwicklungsländern von Interesse sind; 

15. bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen, im 
Benehmen mit dem Generalsekretär der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen geeignete 
Maßnabmen zu treffen, um im Rahmen der für den Zweijab
reszeitraum 1994-1995 zur Verfügung stehenden Mittel die 
Kapazität der Konferenz in ihrem die Binnenentwicklungs
länder betreffenden Tätigkeitsbereich zu erhöhen, um so die 
wirksame Durchführung der in dieser Resolution geforderten 
Aktivitäten und der bereits laufenden Maßnahmen zur Unter
stützung der Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern 
sicherzustellen; 
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16. bittet die in Irnationale Gemeinschaft und die Vor- in Anerkennung der wichtigen Rolle, die bilaterale Koope-
bereitungsorgane an r demnächst bevorstehenden einschlägi- rationsvereinbarungen, multilaterale Vereinbarungen sowie 
gen großen Tagung n und Konferenzen des Systems der die regionale und subregionale Zusammenarbeit und Integra-
Vereinten Nationen, ei der Ausarbeitung der Dokumentation tion bei einer umfassenden Lösung der Transitprobleme der 
den besonderen Bed· rfnissen und Erfordernissen der Binnen- Binnenentwicklungsländer und bei der Verbesserung der 
und der Transitstaa n unter den Entwicklungsländern und Transitverkehrssysteme in den neuen unabhängigen Binnen-
der Mitwirkung di ser Länder an diesen Tagungen und entwicklungsländern in Zentralasien und den benachbarten 
Konferenzen Rechn ng zu tragen; Transitentwicklungsländern spielen, 

17. begrüßt die erichte des Generalsekretärs der Ver
einten Nationen un des Generalsekretärs der Handels- und 
Entwicklungskonfer nz der Vereinten Nationen" über 
spezifische Maßnah en im Zusammenhang mit den beson
deren Bedürfnissen nd Problemen der Binnenstaaten unter 
den Entwicklungslä dem und ersucht den Generalsekretär 
der Handels- und En icklungskonferenz, unter Berücksichti
gung der Bestimmu gen dieser Resolution zur Vorlage auf 
der fünfzigsten Ta ng der Generalversammlung einen 
weiteren Bericht zu erstellen; 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/170. Hilfe fü die Binnenstaaten in Zentralasien 

Die Generalversa 

eingedenk ihrer esolution 48/169 vom 21. Dezember 
1993 mit dem Titel" pezifische Maßnahmen im Zusammen
hang mit den beson eren Bedürfnissen und Problemen der 
Binnenstaaten unte den Entwicklungsländern" und in der 
Erwartung, daß di vor kurzem unabhängig gewordenen 
Binnenstaaten in Ze tralasien sich an den in dieser Resolu
tion erwähnten Akti itäten und Tagungen lieteiligen werden, 

erinnernd an die e nvernehmlichen Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen im inblick auf Schwerpunktbereiche und 
Modalitäten für wo" ere Maßnahmen zur Verbesserung der 
Transitsysteme der Binnen- und Transitstaaten unter den 
Entwicklungsländer , die auf der vom Handels- und Ent
wicklungsrat vom 17. bis 19. Mai 1993 in New York 
veranstalteten Tagu g von Regierungssachverständigen aus 
Binnen- und Transi staaten unter den Entwicklungsländern 
sowie von Vertreter der Geberländer und der Finanz- und 
Entwick1ungsinstitu ionen abgegeben wurden und die im 
Bericht über die T ung der Regierungssachverständigen" 
wiedergegeben sind 

insbesondere erin emd an diejenigen Absätze der einver
nehmlichen Schlu folgerungen und Empfehlungen der 
Tagung von Regie ngssachverständigen, die die neuen 
unabhängigen Binn entwicklungsländer in Zentralasien und 
die benachbarten T nsitentwicklungsländer betreffen", 

feststellend, daß 
Weltmärkte vorzu 
Schaffung eines 
erfordert, 

sich diese Länder bemühen. in die 
. ngen, und daß ein solches Ziel die 
länderübergreifenden Transitsystems 

betonend, wie . chtig es ist, daß ein Programm zur 
Verbesserung der E zienz der derzeitigen Transitsysteme, 
einschließlich einer besseren Koordinierung zwischen dem 
Bahn- und dem Str enverkehr, in den neuen unabhängigen 
Binnenentwicklung ländern in Zentralasien und den benach
barten Transitentwi klungsländern ausgearbeitet wird, 

1. erkennt an. daß verschiedene Formen internationaler 
technischer und finanzieller Hilfe notwendig sein werden, 
um die Effizienz der derzeitigen Transitsysteme in den neuen 
unabhängigen Binnenentwicklungsländern in Zentralasien 
und den benachbarten Transitentwicklungsländern zu 
verbessern, einschließlich einer allgemeinen Untersuchung 
des Transitinfrastruktur- und -wiederaufbaubedarfs zur 
Unterstützung der nationalen und regionalen Maßnahmen 
und Programme; 

2. erkennt al{/Jerdem an, daß die von der WIrtschafts
und Sozialkommission für Asien und den Pazifik und von 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in 
diesem Kontext derzeit durchgeführte Arbeit hier eine 
Ausgangsgrundlage bieten kann; 

3. bittet den Generalsekretär der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit 
mit dem Entwicklung,programm der Vereinten Nationen das 
Transitsystem der neuen unabhängigen Binnenentwicklungs
länder in Zentralasien und der benachbarten Transitentwiek
lungsländer zu evaluieren und ein Programm zur Verbes
serung ihrer Transiteinrichtungen auszuarbeiten und der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/171. Durchführung des Aktionsprogramms für die 
neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 451206 vom 21. De
zember 1990, in der sie sich die Pariser Erklärung und das 
Aktionsprogramm für die neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder' zu eigen gemacht hat, ihre 
Resolution 46/156 vom 19. Dezember 1991 über die Durch
führung des Aktionsprogramms sowie ihre Resolution 47/173 
vom 22. Dezember 1992 über die Auswirkungen der 
Anwendung der neuen Kriterien zur Bestimmung der am 
wenigsten entwickelten Länder auf die Durchführung des 
Aktionsprogramms, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution S-18/3 vom 
1. Mai 1990, deren Anlage die "Erklärung über die inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und die Ent
wicklung in den Entwicklungsländern" enthält, und ihre 
Resolution 45/199 vom 21. Dezember 1990, deren Anlage 
die Internationale Entwicklungsstrategie für die Vierte 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen enthält. sowie 
das Dokument mit dem Titel "A New Partnership for 
Development: Tbe Cartagena Commitment'" (Eine neue 
Entwicklung.partnerschaft: Die Verpfliehtung von Cartage-
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na), das von der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen auf ihrer achten Tagung verabschiedet 
wurde, und auf die von der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten 
Texte, insbesondere die Agenda 21', 

Kenntnis nehmend von der Erklärung, die auf der am 
30. September 1993 in New York abgehaltenen Minister
tagung der am wenigsten entwickelten Länder in Befolgung 
des Beschlusses verabschiedet wurde, der auf der im Februar 
1990 in Dhaka abgehaltenen Ministertagung gefaßt worden 
wars, 

ferner unter Hinweis darauf, daß es oberstes Ziel des 
Aktionsprogramms ist, der weiteren Verschlechterung der 
sozioökonomischen Situation dieser Länder Einhalt zu 
gebieten, ihr Wachstum und ihre Entwicklung neu zu 
beleben und zu beschleunigen und ihnen den Weg zu 
nachhaltigem Wachstum und nachhaltiger Entwicklung zu 
ebnen, 

feststellend, daß viele der am wenigsten entwickelten 
Länder ihrerseits zwar mutige und weitreichende grund
satzpolitische Reformen und Anpassungsmaßnalunen im 
Einklang mit dem Aktionsprogramm durchführen, daß die 
Durchführung der internationalen Unterstützungsmaßnalunen 
und die Verwirklichung der von einer Reihe von Geberlän
dem eingegangenen Verpflichtungen jedoch hinter den 
Vorstellungen des Aktionsprogramms zurückgeblieben ist, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis darüber, daß 
sich die sozioökonomische Lage der am wenigsten entwi
ckelten Länder insgesamt weiter verschlechtert, 

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den hohen 
Schuldenbestand und die ~chwere Schuldendienstbelastung 
der am wenigsten entwickelten Länder, den begrenzten 
Marktzugang für ihre Erzeugnisse und die geringeren 
MIttelzuflüsse flIr die Entwicklung, 

betonend, daß die Halbzeitüberprüfung der Durchführung 
des Aktionsprogramms den am wenigsten entwickelten 
Ländern und ihren Entwicklungspartnern eine einmalige 
Gelegenbeit gibt, nach Bedarf neue Maßnahmen zu er
greifen, mit dem Ziel, die Durchführung des Aktionspro
gramms während der noch verbleibenden Jahre der Dekade 
zu verbessern, 

sowie betonend, daß die Durchführung des Aktionspro
gramms eine Halbzeitüberprüfung vorsieht, die von der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
im Einklang mit Ziffer 140 des Aktionsprogramms vor
genommen wird und deren Ergebnisse der General versamm
lung vorgelegt werden, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des General
sekretärs26

, 

1. bekräftigt die Pariser Erklärung und das Aktions
programm für die neunziger Jahre zugunsten der am wenig
sten entwickelten Länder; 

2. forden aUe Regierungen, internationalen Organisa
tionen, multilateralen Finanzinstitutionen und Entwick
lungsfonds, die Organe, Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen und alle anderen in Betracht 

kommenden Organisationen auf, vordringlich konkrete Maß
nahmen zur vollinhaltlichen Durchführung des Aktions
programms zu ergreifen; 

3. begrüßt die grundlegenden und weitreichenden 
innerstaatlichen Refonnen, die die am wenigsten entwickel· 
ten Länder durchgeführt haben oder zur Zeit durchführen, 
und stellt fest, daß diese Anstrengungen fortgesetzt werden 
sollten; 

4. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen der inter
nationalen Gemeinschaft, insbesondere der Geberländer, 
ihren Verpflichtungen in allen in dem Aktionsprogramm 
dargelegten Bereichen nachzukommen, und bittet nachdrück
lich darum, den Bemühungen der am wenigsten entwickelten 
Länder eine entsprechende Unterstützung von außen zuteil 
werden zu lassen und dabei auch weiterhin die Möglichkeit 
im Auge zu behalten, in bestimmten für die am wenigsten 
entwickelten Länder wichtigen Bereichen weitere neue 
Maßnahmen zu ergreifen; 

5. forden die GeberIänder auf, ihren in dem Aktions
programm enthaltenen Hilfezusagen vorrangig nachzu
kommen und diese so zu erhöhen, daß sie dem zusätzlichen 
Mittelbedarf der am wenigsten entwickelten Länder voll 
Rechnung tragen, namentlich auch dem Bedarf der Länder, 
die im Anschluß an die zweite Konferenz der Vereinten 
Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder der 
Liste der am wenigsten entwickelten Länder hinzugefügt 
wurden; 

6. betont, daß es nur dann zu Fortschritten bei der 
Umsetzung des Aktionsprogramms kommen wird, wenn die 
am wenigsten entwickelten Länder ihre einzelstaatlichen 
Politiken und Prioritäten im Hinblick auf ihr Wirtschafts
wachsturn und ihre Entwicklung wirksam durchführen und 
wenn zwischen ihnen und ihren Entwicklungspartnern eine 
starke und entschlossene Partnerschaft entsteht; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Zif
fer 142 des Aktionsprogramms in enger Zusammenarbeit mit 
dem Generalsekretär der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen, den Sekretariaten der 
Regionalkommissionen und den federführenden Organisatio
nen der Hilfsprogramme auch weiterhin die volle Mobilisie
rung und Koordinierung aller Organe, Organisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen bei der 
Durchführung des Aktionsprogramms und seiner Anschluß
rnaßnahmen sicherzustellen; 

8. forden die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen auf. weitere innovative Maßnahmen in 
die Wege zu leiten, damit finanzielle und technische Unter
stützung für die wirksame Durchführung des Aktionspro
gramms bereitgestellt und mobilisiert wird; 

9. betont außerdem, wie wichtig wirksame Mechanismen 
für Anschlußmaßnalunen an das Aktionsprogramm und 
dessen Uberwachung sind, und stellt fest, daß die jährliche 
Überprüfung des Durchführungsstandes des Aktionspro
gramms, die der Handels- und Entwicklungsrat auf der 
Grundlage des Jahresberichts über die am wenigsten ent
wickelten Länder vornimmt, mit zu dem Dialog dieser 
Länder und ihrer Entwicklungspartner über Entwicklung 
beiträgt, und bittet nachdrücklich um eine Verstärkung dieser 
Aktivität; 
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10. nimmt mit Be~orgnis Kenntnis von der schwierigen 
Finanzlage des En wicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen während sei es fünften Programmzyklus und deren 
Auswirkungen auf d e am wenigsten entwickelten Länder 
und bittet alle Betei igten nachdrücklich, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die ereinbarten Entwicklungsprogramme 
durchzuführen; 

1 J. begrüßt die 
öffentlichen Schulde 
abzuschreiben bezie 
andere Länder, ähnli 

nitiativen einiger Geberländer, die 
der am wenigsten entwickelten Länder 
ungsweise zu vennindern, und bittet 
he Maßnahmen zu ergreifen; 

12. erklärt erneut, daß vermehrte Handelsmöglichkeiten 
zur Neubelebung d s Wirtschaftswachstums in den am 
wenigsten entwickel en Ländern beitragen können, und 
verlangt, daß der M ktzugang für die Erzeugnisse dieser 
Länder beträchtlich erbessert wird, insbesondere dadurch, 
daß, wo immer mög ich, tarifäre und nichttarifäre Hemm
nisse beseitigt oder b trächtlieh vermindert werden, und daß 
den Problemen der m wenigsten entwickelten Länder im 
Rahmen der Schluß te der Uruguay-Runde der multilate
ralen Handelsverha dlungen besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, mit em Ziel, sie in das weltweite HandeIs
system einzubinden; 

13. nimmt außerd m mit Besorgnis Kenntnis von den 
Herausforderungen f dem Gebiet der Umwelt und der 
Entwicklung, denen sich die am wenigsten entwickelten 
Länder gegenüberse eß, sowie von ihrer Anfalligkeit in 
dieser Beziehung, nd bittet die Entwicklungspartner 
nachdrücklich, dies n Ländern zusätzliche Mittel zur 
Verfügung zu stellen um ihre Fähigkeit zur Herbeifilhrung 
einer bestandfähigen Entwicklung zu verbessern; 

14. bittet die Vor ereitungsorgane und alle in Betracht 
kommenden künftige größeren Tagungen und Konferenzen 
des Systems der reinten Nationen, insbesondere die 
Internationale Konfer nz über Bevölkerung und Entwicklung, 
den Weltgipfel für oziale Entwicklung, die Vierte Welt
frauenkonferenz: M nahmen für Gleichstellung, Entwick
lung und Frieden un die Konferenz der Vereinten Nationen 
über Wohn- und iedlungswesen (Habitat 11), bei der 
Ausarbeitung ihrer S lußdokumente die besonderen Bedürf
nisse der am wenigst n entwickelten Länder zu berücksichti
gen; 

15. begrüßt den sItlven Beitrag der nichtstaatlichen 
Organisationen in de am wenigsten entwickelten Ländern 
auf dem Gebiet der ozioökonomischen Entwicklung; 

16. beschließt, A fang September 1995 oder zu einem 
geeigneten anderen itpunkt in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1995 eine zwi chenstaatliche Tagung aufhoher Ebene 
einzuberufen, mit de Auftrag, im Einklang mit Ziffer 140 
des Aktionsprogra s und der Resolution 45/206 der 
Generalversammlun eine globale Halbzeitüberprüfung der 
Durchführung des A tionsprogramms vorzunehmen; 

17. betont, wie wi htig es ist, daß rechtzeitig angemessene 
und gründliche Vorb reitungen für die globale Halbzeitüber
prüfung getroffen w rden; 

18. ersucht den andels- und Entwicklungsrat, sich auf 
seiner Frühjahrstagu g 1994 mit der Planung der Aktivitäten 
zur Vorbereitung de Tagung für die globale Halbzeitüber-

prüfung, namentlich auch der zwischenstaatlichen, Experten-, 
sektoralen und interinstitutionellen Vorbereitungstreffen und 
der Sachdokumentation zu befassen; 

19. bittet nachdrücklich alle Regierungen und inter
nationalen Organisationen, einschließlich der multilateralen 
und bilateralen Institutionen auf dem Gebiet der finanziellen 
und technischen Hilfe, insbesondere das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen, durch entsprechende 
Maßnahmen sicherzustellen, daß die eingehende globale 
Halbzeitüberprüfung des Aktionsprogramms entsprechend 
vorbereitet wird; 

20. ersucht alle zuständigen Organe, Organisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, Berichte 
vorzulegen, die eine Überprüfung der Durchführung des 
Aktionsprogramms in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
enthalten, unter besonderer Berücksichtigung derjenigen 
Bereiche, in denen die eingegangenen Verpflichtungen 
bislang noch nicht erfüllt worden sind, sowie, soweit 
erforderlich, Vorschläge für neue Maßnahmen als weiterer 
Beitrag zu den Vorbereitungen für die globale Halbzeitüber
prüfung; 

21. betont, wie wichtig es ist, daß die institutionelle 
Identität und Eigenständigkeit der Abteilung für die am 
wenigsten entwickelten Länder im Sekretariat der Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen erhalten 
bleibt, die mit der Aufgabe der Überwachung des Aktions
programms und dessen Anschlußrnaßnahmen auf weltweiter 
Ebene betraut ist, und begrüßt die Maßnahmen, die der 
Generalsekretär zur Besetzung der freien Stelle des Direktors 
der Abteilung ergriffen hat; 

22. wiederholt ihr in Resolution 46/156 an den Gene
ralsekretär gerichtetes Ersuchen, außerplamuäßige Mittel zu 
mobilisieren. um die Teilnahme von mindestens einem 
Vertreter aus jedem der am wenigsten entwickelten Länder 
an den Frühjahrstagungen des Handels- und Entwicklungsrats 
sowie an den zwischenstaatlichen, Experten-, sektoralen und 
interinstitutionellen Vorbereitungstreffen für die Halbzeit
überprüfung sicherzustellen; 

23. beschließt, auf ihrer neunundvierzigsten Tagung die 
Empfehlungen des Handels- und Entwicklungsrats betreffend 
die Vorbereitungen für die globale Halbzeitüberprüfung 
sowie die Frage zu behandeln, wie die Kosten für die volle 
und wirksame Teilnahme von Vertretern der am wenigsten 
entwickelten Länder an dieser Tagung bestritten werden 
können; 

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung einen Sachstandsbericht über 
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
2/. Dezember 1993 

48/172. Wirtschaftliehe und teehnische Zusammenarbeit 
zwisehen Entwicklungsländern 

Die Generalversammlung 1 

in Bekräftigung ihrer Resolution 33/134 vom 19. De
zember 1978, in der sie den Aktionsplan von Buenos Aires 
zur Förderung und Verwirklichung der technischen Zu-
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sammenarbeit zwischen Entwicklungsländern" gebilligt hat, 
und ihrer Resolution 46/159 vom 19. Dezember 1991 sowie 
anderer einschlägiger Resolutionen der Generalversammlung 
und der Resolution 1992141 des Wirtschafts- und Sozialrats 
vom 30. Juli 1992, 

betonend, daß die technische Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklungsländern auch weiterhin ein Schlüsselelement der 
internationalen Zusammenarbeit ist und die anderen Formen 
der internationalen technischen Zusammenarbeit ergänzt und 
daß ihr Zweck letztlich darin besteht, das wirtschaftliche 
Wachstum und die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere 
die Erschließung der Humanressourcen, unter Heranziehung 
der Kapazitäten der Entwicklungsländer zu fördern, 

sowie erneut erklärend, daß die Förderung und Durch
führung der technischen Zusammenarbeit zwischen Entwick-
1ungsländern zwar in erster Linie Sache der Entwicklungs
länder selbst ist, daß das System der Vereinten Nationen und 
die entwickelten Länder solche Aktivitäten jedoch unter
stüt;"en sollten und daß das System der Vereinten Nationen 
in Ubereinstimmung mit dem Aktionsplan von Buenos Aires 
auch weiterhin eine führende Rolle als Förderer und Kataly
sator der technischen Zusammenarbeit zwischen Entwick
lungsländern spielen sollte, 

mit Genugtuung Kenntnis davon nehmerul, daß, wie aus 
dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 461159 der Generalversammlung" hervorgeht, die 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen berichtet 
haben, daß auf Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklungsländern mehr Gewicht gelegt werde, 
und daß fast aUe Organisationen, von denen eine Antwort 
eingegangen ist, berichtet haben, daß sie Grundsatzmaß
nahmen zur schneHeren Inanspruchnahme dieser Form der 
Zusammenarbeit verabschiedet hätten oder im Begriff seien, 
dies zu tun, und die Rolle hervorhebend, die dem operativen 
Aktivitäten gewidmeten Tagungsteil des Wirtschafts- und 
Sozialrats bei der Überwachung der Inanspruchnahme dieser 
Kooperationsform zufallt, 

1. mac:~t sich den Bericht des Hochrangigen Ausschusses 
für die UberpTÜfung der technischen Zusammenarbeit 
zwischen den Entwicklungsländern über seine achte Tagung" 
sowie die von dem Hochrangigen Ausschuß in Anhang I 
seines Berichts verabschiedeten Beschlüsse zu eigen; 

2. bittet nachdrücklich alle Mitgliedstaaten, insbesondere 
die entwickelten Länder unter ihnen, das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen und andere Programme 
und Organe, deren Tätigkeit mit der des Wirtschafts- und 
Sozialrats verknüpft ist, sowie die Sonderorganisationen, der 
technischen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern 
in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich hohen Vorrang 
einzuräumen und vol1e Unterstützung zu gewähren, unter 
anderem auf den Gebieten Wissenschaft und Technologie, 
Technologietransfer, Aufbau von Kapazitäten, Bildung und 
technische Ausbildung und technisches Know-how; 

3. ersucht aHe diejenigen, die an der Umsetzung der in 
dem Bericht des Hochrangigen Ausschusses erwähnten 
Strategie zur Förderung und Anwendung der technischen 
Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern in den 
neunziger Jahren30 beteiligt sind, sicherzustel1en. daß von 
dieser Zusammenarbeit angemein Gebrauch gemacht wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über die Verwirklichung der 
technischen Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungs· 
ländern im Rahmen des Entwicklungssystems der Vereinten 
Nationen sowie über die Maßnahmen im Anschluß an diese 
Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/173. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Entwicklungsgemeinschaft für das 
südliche Afrika 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 37/248 vom 21. De
zember 1982,38/160 vom 19. Dezember 1983,39/215 vom 
18. Dezember 1984,40/195 vom 17. Dezember 1985,421181 
vom 11. Dezember 1987, 44/221 vom 22. Dezember 1989 
und 46/160 vom 19. Dezember 1991, in denen sie unter 
anderem den Generalsekretär ersucht hat, die Zusammen
arbeit zwischen den Organen, Organisationen und Gremien 
des Systems der Vereinten Nationen und der Konferenz für 
die Koordinierung der Entwicklung im südlichen Afrika zu 
fördern, und in denen sie im Hinblick auf eine raschere Ver
wirklichung der Ziele der Erklärung von Lusaka vom 
1. April 1980, mit der die Konferenz geschaffen wurde, auf 
eine Intensivierung der Kontakte gedrängt hat'l, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

mit Genugtuung über die Umwandlung der Konferenz für 
die Koordinierung der Entwicklung im südlichen Afrika in 
die Entwicklungsgemeinschaft für das südliche Afrika, deren 
Ziel darin besteht, den Prozeß der wirtschaftlichen Integra
tion und Zusammenarbeit in der Region zu vertiefen und 
auszuweiten, unter voner Teilhabe aHer Bürger der Mitglied
staaten der Gemeinschaft, 

mit Lob für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, die ihre 
Unterstützung und ihr Eintreten für weitergehende und 
förmlichere Regelungen für die Zusammenarbeit innerhalb 
der neuen Gemeinschaft unter Beweis stellen, 

im Hinblick auf die Bemühungen der Gemeinschaft, ihr 
Aktionsprogramm durchzuführen, 

erneut erklärend, daß die erfolgreiche Durchführung der 
Entwicklungsprogramme der Gemeinschaft nur erreicht 
werden kann, wenn die Gemeinschaft über angemessene 
Mittel verfügt, 

mit Genugtuung darüber, daß das Mehrparteienverhand
lungsforum Südafrikas die Rückgliederung der Walfisch
bucht und der der Küste vorgelagerten Inseln in Namibia 
befürwortet hat und daß zwischen der Regierung Namibias 
und der Regierung Südafrikas Einigung darüber erzielt 
worden ist, den Rückgliederungsprozeß bis zum 28. Februar 
1994 abzuschließen, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Auswirkungen von 
Krieg, Dürre, Verlusten an Menschenleben und der Zer
störung wirtschaftlicher und sozialer Infrastrukturen im 
südlichen Afrika die Fortführung und Verstärkung der 
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Wiederaufbauprogra me erfordern, damit die Volkswirt
schaften der Länder er Region neu belebt werden, 

in Anerkennung d positiven Entwicklungen, die in Süd
afrika stattgefunden aben, so auch der Beschlüsse über die 
Schaffung eines Üb rgangsexekutivrats und die Abhaltung 
demokratischer Wah en am 27. April 1994, 

ihrer ernsten Besbrgnis Ausdruck verleihend über die 
ungeregelte und sich '('erschlechternde politische und militäri
sche Situation in A gola, nach wie vor in Sorge über die 
ernste humanitäre ge und betonend, wie wichtig eine 
fortgesetzte und wir same Präsenz der Vereinten Nationen 
für die Förderung ei r Verhandlungsregelung in Angola ist, 
damit der Friedensp zeB voran gebracht wird, 

mit Genugtuung enntnis nehmend von den bisherigen 
Fortschritten bei der msetzung des Allgemeinen Friedens
abkommens für sambik" zwischen der Regierung 
Mosambiks und de Resistencia N acional M~ambicana, 
feststellend, daß so it in Mosambik allmählich wieder 
normale Verhältniss einkehren, und betonend, daß alle 
Beteiligten auch we terhin positive Maßnahmen ergreifen 
müssen, I 

Kenntnis nehmen von den Fortschritten, die einige 
Organe, Organisatio en und Gremien des Systems der 
Vereinten Nationen i der Ausarbeitung von Mechanismen 
für die Zusammenar eit mit der Gemeinschaft erzielt haben, 

1. nimmt Kenn/ni von dem Bericht des Generalsekretärs. 
in dem dieser die ortschritte bei der Durchführung der 
Resolutionen der Ge eralversammlung über die Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Entwick
lungsgemeinschaft f das südliche Afrika beschreibt; 

2. spricht den 
Organisationen und 
Nationen. welche di 
Gemeinschaft au 
eingeleitet haben, ih 

itgliedstaaten sowie den Organen, 
Gremien des Systems der Vereinten 
Entwicklungszusammenarbeit mit der 
terhalten, gefördert beziehungsweise 
Anerkennung aus~ 

3. fordert die Mi liedstaaten und die Organe, Organisa
tionen und Gremien ~es Systems der Vereinten Nationen, die 
noch keine Kontakte lund Beziehungen zu der Gemeinschaft 
hergestellt haben, au , dieser Möglichkeit nachzugehen; 

4. würdigt die 
Gemeinschaft bei der 
bislang erzielt haben 
fortzusetzen; 

ortschritte, die die Mitglieder der 
urchführung ihres Aktionsprogramms 
und ermutigt sie, diese Bemühungen 

5. appelliert ern ut an die internationale Gemeinschaft, 
der Gemeinschaft me finanzielle, technische und materielle 
Unterstützung zu ge ähren, damit sie ihr Aktionsprogramm 
voll durchführen un den Wiederaufbau- und Normalisie
rungsbedarf decken 

6. appelliert an . e internationale Gemeinschaft und die 
zuständigen Organi ationen des Systems der Vereinten 
Nationen, der Gemei schaft entsprechende Unterstützung zu 
gewähren, damit sie en ProzeB der regionalen Wirtschafts
integration, wozu a h die möglichst baldige Beteiligung 
eines demokratisch n Südafrika ohne Rassenschranken 
gehört, voranbringen kann; 

7. begrüßt die in der Gemeinschaft zur Zeit stattfinden
den wirtschaftlichen und politischen Reformen, deren Ziel 
darin besteht, die Herausforderungen der regionalen Zu
sammenarheit und Integration in den neunziger Jahren besser 
in den Griff zu bekommen; 

8. fordert die südafrikanischen Behörden und alle 
Beteiligten auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehruen, 
um der Gewalt ein Ende zu setzen und eine solidere Grund
lage für die Errichtung der Demokratie in Südafrika zu 
schaffen; 

9. bedauert die ungebührlichen Maßnahruen der Nationa
len Union für die völlige Unabhängigkeit Angolas, durch die 
das Leid der immer mehr auf Hilfe angewiesenen Zivilbevöl
kerung Angolas verstärkt wird, ein untragbares Flüchtlings
problem entsteht und die angolanische WIrtschaft geschädigt 
wird. und verlangt, daß die Union diese Maßnahruen 
endgültig einstellt; 

10. begriißt außerdem die Maßnahmen, die der Gene
ralsekretär getroffen hat, um den humanitären Nothilfeplan 
für Angola durchzuführen, und appelliert an die Mitglied
staaten, großzügige Beiträge zu leisten; 

11. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Hilfe und 
von den Zusagen der Mitgliedstaaten zur Unterstützung des 
Friedensprozesses in Mosambik und ermutigt die Geber, 
rasch angemessene Hilfe für die Verwirklichung aller 
Aspekte des Allgemeinen Friedensabkommens für Mosambik 
zu gewähren; 

12. appelliert erneut an die internationale Gemeinschaft, 
Namibia in diesem Stadium seiner Unabhängigkeit auch 
weiterhin Unterstützung zu gewähren, damit es sein nationaw 

les Entwicklungsprogramm durchführen kann; 

13. bittet die Geber und andere Kooperationspartner, auf 
hoher Ebene an der Jährlichen Beratungskonferenz der 
Entwicklungsgemeinschaft für das südliche Afrika teilzuneh
men, die vom 26. bis 28. Januar 1994 in Gaborone statt
finden soll; 

14. spricht dem Generalsekretär und den Mitgliedstaaten 
der internationalen Gemeinschaft ihre Anerkennung aus für 
ihre rechtzeitige Reaktion auf die Dürre im südlichen Afrika, 
wodurch eine Hungersnot in der Region vermieden werden 
konnte und ein ProzeB eingeleitet worden ist, der sicher
stellen wird, daß künftig in ähnlichen Situationen rasch 
reagiert werden kann, und ermutigt die internationale 
Gemeinschaft in dieser Hinsicht, den Ländern der Region 
behilflich zu sein, die Auswirkungen der Dürre nachhaltig zu 
überwinden; 

15. ersucht den Generalsekretär, im Benehruen mit dem 
Exekutivsekretär der Entwicklungsgemeinschaft für das 
südliche Afrika, die Kontakte mit dem Ziel der Förderung 
und Hannonisierung der Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Gemeinschaft auch in Zukunft 
weiter zu intensivieren; 

16. ersucht den Generalsekretär a'!ßerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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481174. Stärkung des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2997 (XXVll) vom 
15. Dezember 1972, in der sie beschloß, einen Verwaltungs
rat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen ein
zurichten, 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß 15/l des Ver
waltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
vom 25. Mai 198934

, in dem der Verwaltungsrat unter 
anderem die wesentliche Rolle des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen als zentrales Organ des Systems der 
Vereinten Nationen ntit katalysierenden, koordirtierenden und 
stimulierenden Aufgaben auf dem Gebiet der Umwelt 
bekräftigt hat, 

ferner unter Hinweis auf die beiden Beschlüsse 16/1 und 
16/6 des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen vom 31. Mai 1991", wobei der Rat sich 
in dem erstgenannten Beschluß dafür ausgesprochen hat, die 
bereits am Sitz des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen in Nairobi befindlichen Aktivitätszentren dort zu 
belassen; beschlossen hat, daß zukünftige größere Erweite
rungen der baulichen oder sonstigen Infrastruktur des 
Programms, insbesondere soweit durch diese weltweite 
Funktionen wahrgenommen werden, hauptsächlich in Nairobi 
konzentriert sein würden; und den Exekutivdirektor ersucht 
hat, die Durchführbarkeit der Errichtung von Dolmetscher
anlagen am Ort zu prüfen und die Verhandlungen mit dem 
Gastland fortzusetzen, mit dem Ziel, die am Sitz des 
Umweltprogramms in Nairobi vorhandenen Einrichtungen, 
einschließlich der Nachrichtenverbindungen zum Ausland, zu 
verbessern, 

in Bekräftigung der Ziffern 38.21 und 38.23 der Agen
da 217

, in denen festgestellt wurde, daß das Umweltpro
gramm der Vereinten Nationen und sein Verwaltungsrat eine 
vordringlichere und wichtigere Rolle übernehmen sollen, daß 
unter anderem die Regionalbüros des Programms gestärkt 
werden sollen, ohne dabei die Zentrale in Nairobi zu 
schwächen, und daß die Verbindung mit dem Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen und der Weltbank gestärkt 
und intensiviert werden soll, 

sowie in Bekräftigung der Ziffern 25, 26 und 32 c) ihrer 
Resolution 47/191 vom 22. Dezember 1992, 

mit Lob für die führende Rolle des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen bei der Aushandlung zahlreicher inter
nationaler Umweltübereinkünfte, für seine Mobilisierung des 
weltweiten Umweltbewußtseins und für seinen Beitrag zum 
Aufbau von Kapazitäten in bezug auf die Erhaltung der 
Umwelt und deren Einbeziehung in die bestandfahige 
Entwicklung, 

in Anbetracht der Notwendigkeit, die Sitzungen im 
Zusammenhang mit dem Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen zu rationalisieren. um die effektive Nutzung der 
Kapazitäten am Sitz des Programms zu gewährleisten, 

1. macht sich den Bericht des Verwaltungsrats des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen über die Arbeit 

seiner siebzehnten Tagung und die darin enthaltenen Be
schlüsseJ6 zu eigen; 

2. betont, daß es notwendig ist, daß das Umweltpro
gramm der Vereinten Nationen und die Kommission für 
bestandfahige Entwicklung bei der Umsetzung der Empfeh
lungen der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung im Einklang mit den einschlägigen Bestim
mungen in Kapitel 38 der Agenda 21 eng zusammenarbeiten; 

3. begriij3t den maßnalunenorientierten Ansatz des 
Verwaltungsrats zur Durchführung der Anschlußaktivitäten 
der Konferenz, wie in seinem Bericht ausgeführt; 

4. dankt der Regierung Kenias dafür, daß sie zusätzlich 
sechzehn Hektar Land für die Erweiterung der Bürogebäude 
und die Verbesserung der Nachrichtenverbindungen zur 
Verfügung gestellt hat, und ermutigt sie, auch weiterhin 
sicherzustellen, daß das Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen und die anderen Organe, Organisationen und 
Programme der Vereinten Nationen, die ihren Sitz in Nairobi 
haben, über ein günstiges und angenehmes Arbeitsurnfeld 
verfügen; 

5. bittet den Generalsekretär,.die in Nairobi vorhandene 
Verbindungsfunktion für das Sekretariat der Komntission für 
bestandfahige Entwicklung auf der Grundlage der auf der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung getroffenen Vereinbarungen und unter gebührender 
Berücksichtigung aller einschlägigen Bestimmungen in 
Ziffer 32 c) der Resolution 47/191 der Generalversammlung 
weiter zu stärken; 

6. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, ihre Beiträge 
an den Umweltfonds im Einklang ntit dem Beschluß 17/32 
des Verwaltungsrats vom 21. Mai 1993" zu entrichten; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Bemühungen 
des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen, sicherzustellen, daß möglichst viele das Programm 
berührende Tagungen am Sitz des Programms abgehalten 
werden, damit die Konferenzeinrichtungen und -dienste 
möglichst voll ausgelastet werden; 

8. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
Planung der das Programm berührenden Tagungen rationali
siert wird, um Einsparungen und eine effizientere Kapazitäts
auslastung am Sitz des Programms zu erleichtern; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481175. Dürre und Wüstenbildung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/172 vom 19. De
zember 1977, mit der sie den Bericht der Konferenz der 
Vereinten Nationen über die Wüstenbildung" gebilligt hat, 
welcher den Aktionsplan zur Bekämpfung der Wüstenbil
dung" enthält, und auf ihre darauffolgenden Resolutionen zu 
diesem llherna, 
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sowie unter Hinweis auf die Beschlüsse der Konferenz der 
Vereinten Nationen Über Umwelt und Entwicklung, die in 
Kapitel 12. der Agenda 21' mit dem Titel "Bewirtschaftung 
sensibler Okosysteme: Bekämpfung der Wüstenbildung und 
Dürre" ausgeführt sind, welche die im Aktionsplan enthalte
nen Beschlüsse weiterführen und ergänzen, 

besorgt über die anhaltende weltweite Bodendegradation, 
insbesondere in Afri~a, 

eingedenk dessenl daß die Probleme der Dürre, der 
Wüstenbildung und der Degradation der Produktivität des 
Bodens weltweit la gfristig ernsthafte wirtschaftliche und 
soziale Folgen habe , die eine Bedrohung für die Sicherheit 
und das Wohlergehe aller betroffenen Länder darstellen, 

unter Betonung de Wichtigkeit der laufenden Verhandlun
gen zur Ausarbeitu einer internationalen Konvention zur 
Bekämpfung der W· stenbildung in den von Dürre und/oder 
Wüstenbildung sch er betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika, 

in Anbetracht de aktiven Rolle, die das Büro der Ver
einten Nationen fü die Sudan-Sahel-Region bei der Be
kämpfung der Dürre spielt, sowie des bedeutsamen Beitrags, 
den es den afrikani hen Ländern im Rahmen des zur Zeit 
vonstatten gehende Prozesses der Aushandlung einer 
internationalen Kon ention zur Bekämpfung der Wüstenbil
dung leistet, 

Kenntnis nehme von der in Ziffer 38.27 der Agenda 21 
enthaltenen Empfeh ng sowie von dem Beschluß 93/33 des 
Verwaltungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen vom 18. J ni 199340

, in welchem der Verwaltungs
rat den Administrat r ermutigt hat, die fachliche Rolle des 
Büros der Vereinten ationen für die Sudan-Sahel-Region zu 
stärken und seine unktion als Anlaufstelle innerhalb des 
Programms für alle ragen im Zusammenhang mit der Dürre 
und der Bekämpfu g der Wüstenbildung, insbesondere in 
Afrika, zu wahren n Übereinstimmung mit dem zur Zeit 
vonstatten gehenden Prozeß der Integration des Büros in das 
Kernprogramm des ogramms, 

unter Hinweis au 
Vereinten Nationen 
Nationen gerichtete 
Bekämpfung der 
spruchnahme der 
Nationen mr die S 
verstärken, 

die an das Entwicklungsprogramm der 
nd das Umweltprogramm der Vereinten 
Aufrufe, ihre Zusammenarbeit bei der 
üstenbildung, namentlich unter Inan
nterstützung des Büros der Vereinten 
dan-Sahel-Region, fortzusetzen und zu 

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs über die 
Durchführung des Aktionsplans zur Bekämpfung der 
Wüsten bildung un des mittelfristigen Programms zum 
Wiederaufbau und zur Sanierung in der Sudan-Sahel
Region4l

, 

1. begrüßt die nterstützung durch die internationale 
Gemeinschaft und ittet sie nachdrücklich, ihre finanzielle, 
technische und mat rielle Unterstützung der von Dürre und 
Wüstenbildung am s .. ksten betroffenen Länder fortzusetzen, 
um ihnen bei ihre Bemühungen behilflich zu sein t die 
darauf abzielen, die eschlüsse der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Um It und Entwicklung in konkrete Aktivi
täten zur Durchfüh ng der in Kapitel 12 der Agenda 21 
aufgeführten Progr me umzusetzen, unter gebührender 

Berücksichtigung der Bestimmungen der künftigen inter
nationalen Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffe
nen Ländern, insbesondere in Afrika; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Beschluß 
93/33 des Verwaltungsrats des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen, in dem dieser beschlossen hat, daß die 
Erfahrungen und die Fachkompetenz des Büros der Ver
einten Nationen für die Sudan-Sahel-Region in Fragen der 
Bekämpfung der Dürre und Wüstenbildung allen betroffenen 
Ländern zur Verfügung gestellt werden sollen, namentlich 
den Ländern in Afrika; 

3. empfiehlt, daß die Zusammenarbeit zwischen dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und dem 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die sichergestellt 
ist durch die gemeinsame Vereinbarung, das Büro der 
Vereinten Nationen für die Sudan-Sahel-Region bei der 
Durchmhrung des Aktionsplans zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung in einer mit den Bestimmungen der künftigen 
Konvention im Einklang stehenden Weise zu unterstützen, 
im Rahmen der Umsetzung der Agenda 21 verstärkt und 
ausgeweitet wird, ohne daß darunter jedoch die besondere 
Aufmerksamkeit leidet, die den Ländern der Sudan-Sahel
Region zukommen muß; 

4. appelliert an die Geberländer, Beiträge zum Fonds der 
Vereinten Nationen für die Länder in der Sudan-Sahel
Region zu leisten, damit dieser auch weiterhin in der Lage 
ist, den afrikanischen Ländern im Rahmen des Prozesses der 
Aushandlung einer internationalen Konvention zur Bekämp
fung der Wüstenbildung wirksame Hilfe zu gewähren und 
den betroffenen Ländern bei der Umsetzung von Kapitel 12 
der Agenda 21 behilflich zu sein; 

5. appelliert nachdrücklich an die Mitglieder der inter
nationalen Gemeinschaft, insbesondere die Geberländer, die 
Anstrengungen zu unterstützen, die auf der Ebene der 
betroffenen Subregionen zur Bekämpfung der Dürre und der 
Wüstenbildung unternommen werden, so unter anderem im 
Rahmen der subregionalen zwischenstaatlichen Organisatio
nen, namentlich der Zwischenstaatlichen Behörde mr Dürre
bekämpfung und Entwicklung, des Ständigen zwischen
staatlichen Ausschusses zur Dürrebekämpfung im SaheI, der 
Entwicklungsgemeinschaft für das südliche Afrika und der 
Union des Arabischen Maghreb, sowie im Rahmen der 
Programme, Fonds und zuständigen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, einschließlich der Ernäh
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer mnfzigsten Tagung über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/176. Wohn- und Siedlungswesen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/162 vom 19. De
zember 1977, mit der sie die Kommission für Wohn- und 
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Siedlungswesen und ihr Sekretariat, das Zentrum der 
Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habi
tat), eingerichtet hat, die innerhalb des Systems der Ver
einten Nationen als institutionelle Koordinierungsstellen für 
Maßnahmen im Bereich des Wohn- und Siedlungswesens 
fungieren sollen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 43/181 vom 
20. Dezember 1988, in der sie die Kommission für Wohn
und Siedlungswesen zu dem zwischenstaatlichen Organ 
bestimmt hat, das für die Koordinierung, Evaluierung und 
Kontrolle der Globalen Wohnraumstrategie bis zum Jahr 
2000 verantwortlich ist, 

sich bewußt, daß es wichtig ist, die auf einzelstaatlicher 
und internationaler Ebene im Hinblick auf die Durchführung 
der Strategie bereits erzielte Dynamik aufrechtzuerhalten, 

in Anerkennung der Rolle des Zentrums der Vereinten 
Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) bei der 
Durchführung der Strategie und der das Wohn- und Sied
lungswesen betreffenden Aspekte der Agenda 21' und bei 
den Vorbereitungen für die Konferenz der Vereinten Natio
nen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II), 

mit Genugtuung feststellend, daß die Kommission für 
Wohn- und Siedlungswesen und das Zentrum entsprechend 
den in Resolution 32/162 der Generalversammlung aufge
führten Zielen und Aufgaben dem Wohn- und Siedlungs
wesen mit Erfolg eine vorrangige Stellung auf der Tagesord
nung für einzelstaadiche Maßnahmen und internationale 
Zusammenarbeit eingeräumt und ein tieferes Verständnis der 
Beziehungen zwischen den Menschen, den menschlichen 
Siedlungen, der Umwelt und der Entwicklung gefördert 
haben, 

mit Besorgnis feststellend, daß in vielen Entwicklungs
ländern nicht genug geleistet worden ist, was nationale 
Politiken, Programme und Projekte auf dem Gebiet des 
Wohn- und Siedlungswesens angeht, um der Verschlech
terung der Lebensbedingungen ihrer ländlichen und städti
schen Bevölkerung Einhalt zu gebieten oder diese Entwick
lung umzukehren, 

überzeugt, daß eine entsprechende Planung, Entwicklung 
und Verwaltung des Wohn- und Siedlungswesens zu wirt
schaftlichem und sozialem Fortschritt führen und so die 
Armut mildem und eine Entwicklung fördern wird, die 
umweltfreundlich und langfristig gesehen bestandf:lhig ist, 
und in dem Bewußtsein, daß viele Städte und Dörfer durch 
weitverbreitete bürgerkriegsartige Konflikte und durch 
Kriege völlig zerstört wurden, 

in Bekräftigung der Bedeutung ihrer Resolution 47/180 
vom 22. Dezember 1992 über die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II), 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/212 B vom 6. Mai 
1993, in der sie den Generalsekretär unter anderem ersucht 
hat, seinen Vorschlag, den Posten des Untergeneralsekretärs 
des Zentrums der Vereinten Nationen für Wohn- und 
Siedlungs wesen (Habitat) abzuschaffen, noch einmal zu 
überdenken, unter Berücksichtigung der Auffassungen und 
Empfehlungen der Kommission für Wohn- und Siedlungs
wesen und des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der 

Vereinten Nationen und der VOn den Mitgliedstaaten zum 
Ausdruck gebrachten Ansichten zur Frage gesonderter 
Regelungen betreffend das hochrangige Managementpersonal 
des Zentrums, 

I. billigt den Bericht der Kommission für Wohn- und 
Siedlungswesen über ihre vierzehnte Tagung42

; 

2. billigt außerdem die Kommissionsresolutionen 14/7 
vom 5. Mai 1993 über die Stärkung der regionalen Aktivitä
ten, 14/19 vom 5. Mai 1993 über die Rolle und die Stellung 
des Zentrums der Vereinten Nationen für Wohn- und 
Siedlungswesen (Habitat) im System der Vereinten Nationen 
und 14/20 vom 5. Mai 1993 über die Vorbereitungen für die 
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied
lungswesen (Habitat II)"; 

3. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß das 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen und das Zentrum 
der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat) entsprechend ihren spezifischen Mandaten und 
Aufgaben auch künftig einer eigenen und gesonderten 
Verwaltung und Leitung unterstehen; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, die von den 
Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auffassungen 
betreffend die Leitung des Zentrums der Vereinten Nationen 
für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) voll zu beachten, 
wenn es darum geht, sicherzustellen, daß das Zentrum im 
Rahmen einer eigenen und gesonderten Verwaltung und 
Leitung im Sinne der Resolution 32/162 der Generalver
sammlung über eine hochrangige Leitung verfügt, unter 
Berücksichtigung der einschlägigen Empfehlungen zu der in 
Gang beflndlichen Neustrukturierung des Wirtschafts- und 
Sozialbereichs des Systems der Vereinten Nationen, das sich 
auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Entwicklung und dem Management des Wohn- und Sied
lungswesens im 21. Jahrhundert einstellt, sowie der Vor
bereitungen für Habitat II; 

5. ersucht den Generalsekretär ferner, sicherzustellen, 
daß das Zentrum im Zuge der Neustrukturierung des 
Systems der Vereinten Nationen als weltweite Koordinie
rungsstelle für das Wohn- und Siedlungswesen erhalten 
bleibt, und daß seine institutionellen Mittel und Möglichkei
ten an seinem Amtssitz gestärkt werden, damit die Wirksam
keit der einzelstaatlichen und regionalen Einsätze auf ein 
Höchstmaß gesteigert wird; 

6. bittet nachdrücklich alle Mitgliedstaaten, die zwi
schenstaatlichen und nichtstaatIichen Organisationen und die 
Organe, Organisationen und Gremien des Systems der 
Vereinten Nationen, zu den entsprechenden Vorbereitungen 
für Habitat II beizutragen und aktiv daran teilzunehmen; 

7. bittet den Generalsekretär, der General versammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution und über die bei den 
Vorbereitungen der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) erzielten Fortschritte 
zu unterbreiten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 



170 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

48/177. Ressource,mobilisierung zur Durclülihrung des 
regionalen i Aktionsprogramms für die Phase II 
(1992-199/1) der Verkehrs- uud Kommunika
tionsdekade für Asien und den Pazifik 

Kennmis nehmen von der am 29. April 1993 verabschie
deten Resolution 4 2 der Wirtschafts- und Sozialkommis
sion für Asien und den Pazifik über die Ressourcenmobi
lisierung zur Durc führung des regionalen Aktionspro
gramms für die PeIl (1992-1996) der Verkehrs- und 
Kommunikationsde ade für Asien und den Pazifik44

, 

unter Hinweis au ihre Resolution 39/227 vom 18. De
zember 1984, mit der sie den Zeitraum 1985-1994 zur 
Verkehrs- und Ko unikationsdekade für Asien und den 
Pazifik erklärt hat, sowie auf die Resolution 1984n8 des 
Wlrtschafts- und S6zialrats vom 27. Juli 1984 über die 
Verkehrs- und Ko munikationsdekade für Asien und den 
Pazifik, 1985-1994; 

sowie unter Hin eis auf die Resolution 1991n5 des 
Wlrtschafts- und S zialrats vom 26. Juli 1991, in welcher 
der Rat alle in Frag kommenden internationalen Organisa
tionen, insbesonder das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen, nac drücklieh gebeten hat, zur Ausarbeitung 
und Durchführung ines regionalen Aktionsprogramms für 
die zweite Hälfte d r Dekade wirksam beizutragen, sowie 
auf Beschluß 46/45 der Generalversammlung vom 20. De
zember 1991, in de sich die Versammlung die Ratsresolu
tion 1991n5 zu eig n gemacht hat, 

in Bekräftigung d r Bedeutung der Phase II (1992-1996) 
der Verkehrs- und ommunikationsdekade für Asien und 
den Pazifik, 

feststellend, daß regionale Aktionsprogramm ohne die 
entsprechenden Mi 1 möglicherweise nicht wirksam und 
effizient durchgefü werden kann, sowie im Hinblick auf 
den diesbezüglich om Verwaltungsrat des Entwicklungs
programms der Ver inten Nationen gefaßten Beschluß, 

1. ersucht den Verwaltungsrat des Entwicklungspro
gramms der Vereint n Nationen, die Höhe der finanziellen 
Unterstützung für di Durchführung des regionalen Aktions
programms laufend u prüfen, um die Wrrkung von Phase II 
(1992-1996) der Ve kehrs- und Kommunikationsdekade für 
Asien und den Pazi k zu vergrößern; 

2. ersucht die hi teralen Geberländer, von dem Beschluß 
46/453 der General ersammlung Kenntnis zu nehmen, um 
sicherzustellen, daß das Programm, das auf der vom 3. bis 
5. Juni 1992 in Ban kok abgehaltenen Tagung der Minister 
für das Verkehrs- u Kommunikationswesen verabschiedet 
wurde, wirksam dur hgeführt wird; 

3. bittet alle St aten, die dazu in der Lage sind, zur 
Durchführung des rogramms beizutragen, das von der 
Tagung der Ministe für das Transport- und Kommunika
tionswesen angeno men wurde; 

4. ersucht den G neralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvi rzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bricht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/178. Globale Wobnraumstrategie bis zum Jabr 2000 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 43/181 vom 20. De
zember 1988, in der sie die Globale Wohnraumstrategie bis 
zum Jalrr 2000 verabschiedet hat und die Kommission für 
Wohn- und Siedlungswesen zu dem zwischenstaatlichen 
Organ der Vereinten Nationen bestimmt hat, das für die 
Koordinierung, Evaluierung und Überwachung der Strategie 
verantwortlich ist. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/180 vom 
22. Dezember 1992 über die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II), in 
der sie bestätigt hat, daß auf der Konferenz eine Halbzeit
überprüfung der Durchführung der Globalen Strategie 
vorgenommen werden soll, 

mit Genugtuung über die Anerkennung der in der Agen
da 217

, die von der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung verabschiedet wurde, zum Aus
druck kommenden erneuten Verpflichtung auf die Globale 
Strategie, 

eingedenk dessen, daß förderliche Wohnraumstrategien, die 
auf arbeitsintensiven und einheimischen Technologien 
beruhen, beträchtliche Möglichkeiten eröffnen, die Beschäfti
gung, die Nachfrage nach lokalen Produkten und die 
Spartätigkeit anzuregen und dadurch die winschaftliche 
Entwicklung zu fördern und die Armut zu verringern, 

sowie eingedenk dessen, daß förderliche Strategien in der 
Regel gewisse Aktivitäten wie institutionelle Reformen, die 
Änderung von Bauordnungen und -vorschriften sowie 
Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs der Armen zu 
wesentlichen Ressourcen, insbesondere Grund und Boden 
und Finanzmittel, einschließen, deren Durchführung am 
besten durch partnerschaftliehe Vereinbarungen zwischen 
dem öffentlichen und dem privaten Sektor sowie den 
Gemeinwesen sowie durch die Befahigung der Armen und 
der Frauen zur Selbstbestimmung erreicht werden kann, 

überzeugt, daß das Konzept der förderlichen Strategien die 
Synthese der Lehren darstellt, die seit der vom 31. Mai bis 
11. Juni 1976 in Vancouver ahgehaltenen Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habi
tat) in bezug auf die Verbesserung der Lebensbedingungen 
gezogen werden konnten, und daß ein breites Engagement 
für die Durchführung solcher Strategien der einzig gangbare 
Weg ist, um die Tendenz zur Verschlechterung dieser 
Lebensbedingungen umzukehren, 

in der Erwägung, daß seit der Verabschiedung der Globa
len Strategie verstärktes Gewicht auf mehrere wesentliche 
Aspekte förderlicher Wohnraumstrategien gelegt wird, wie 
zum Beispiel auf die erforderliche gleiche Berücksichtigung 
von Frauen und Männern, und daß neue diesbezügliche 
Erkenntnisse gewonnen werden konnten, so auch über den 
Beitrag, den sie zu einer ökologisch bestandfahigen Entwick
lung leisten können, 

in dem Bewußtsein, daß angemessene Informationen 
eine Schlüsselrolle bei einer genauen Analyse der Ergeb
nisse, der Möglichkeiten und der Hindernisse der derzeitigen 
Wohnraumbeschaffung sowie bei der Bewertung der Aus-
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wirkungen von Politiken, Strategien und Programmen in 
diesem Bereich spielen, 

nach Prüfung des dritten Berichts der Kommission für 
Wohn- und Siedlungswesen über die Durchführung der 
Globalen Wohnraumstrategie bis zum Jahr 2000", 

mit Befriedigung feststellend, daß eine Reihe von Staaten 
nationale Wohnraumstrategien initiiert beziehungsweise neu 
formuliert haben, die auf dem Grundsatz der Befahigung 
aller Akteure auf dem Gebiet der Wohnraumbeschaffung zu 
eigenem Handeln beruhen, daß viele andere Staaten Maßnab
men in bezug auf bestimmte Teilaspekte einer nationalen 
Wohnraumstrategie eingeleitet haben und daß ferner eine 
Reihe von Staaten damit begonnen haben, ausgewählte 
Indikatoren für die Überwachung der Fortschritte und der 
WIrksamkeit ihrer nationalen Wohnraumstrategien anzuwen
den, 

sowie mit Befriedigung über die von den Geberländern, 
internationalen Organen und zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen gewährte Unterstützung zur 
Durchführung der globalen Strategie, 

in der Erkennmis, daß es wichtig ist, die auf nationaler 
und internationaler Ebene bereits in Gang gesetzte Dynamik 
bei der Durchführung der Globalen Strategie aufrechtzu
erhalten, 

1. spricht den Regierungen ihre Anerkennung aus, die 
ausgehend von den Grundsätzen der förderlichen Rahrnenbe
dingungen in der Globalen Wohnraumstrategie bis zum Jahr 
2000 bereits ihre nationalen Wohnraumstrategien überpTÖfen, 
konsolidieren, ausarbeiten oder durchführen; 

2. bittet alle Regierungen nachdrücklich, integrierte 
nationale Wohnraumstrategien auf der Grundlage des 
Ansatzes der förderlichen Rabrnenbedingungen und der 
Grundsätze der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Bestandfahigkeit anzunehmen und/oder zu stärken und sie 
regelmäßig zu überprüfen, um die Verbesserung der Lebens
bedingungen, insbesondere der Armen auf dem Lande und 
in der Stadt, der Frauen und der Obdachlosen sicherzustel
len; 

3. empfiehlt, daß alle Regierungen ein kostenwirksames 
System für die Überwachung der Fortschritte ihrer nationalen 
Wohnraumstrategien einrichten und bei der Bewertung der 
auf dem Wohnungssektor erzielten Leistungen soweit durch
führbar auch Richtlinien für die Überwachung nationaler 
Wohnraumstrategien und die Anwendung von Leistungs
indikatoren für den Wohnungssektor beschließen, unter 
BeTÖcksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der 
Bedürfnisse von Frauen und Männern gleichermaßen, und 
daß sie diese Richtlinien innerhalb ihrer Länder bekannt
machen, insbesondere am Welttag des Wohn- und Siedlungs
wesens, und sie außerdem dem Exekutivdirektor des Zen
trums der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungs
wesen (Habitat) vorlegen, um ihm zu ermöglichen, die 
Berichte über die Durchführung der Globalen Strategie zur 
Pröfung durch die Kommission für Wohn- und Siedlungs
wesen zu erstellen; 

4. bittet die Regierungen nachdrücklich, den Aspekt der 
Umwelt bei der Ausarbeitung und Durchführung der nationa
len Wohnraumstrategien voll mit einzubeziehen und dabei 

die sachdienlichen Komponenten der Agenda 21' zu beTÖck
sichtigen; 

5. bittet die Regierungen, freiwillige Beiträge an die 
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungs
wesen zu leisten, um die Durchführung und die Überwa
chung der Globalen Strategie zu erleichtern; 

6. bittet nachdrücklich die internationale Gemeinschaf~ 
die einzelstaatlichen Bemühungen zur Ausarbeitung und 
Durchführung förderlicher Wohnraumstrategien in den Ent
wicklungsländern wie in der Agenda 21 empfohlen stärker 
zu unterstützen; 

7. bittet nachdrücklich die Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, namentlich das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen, und andere multilaterale 
und bilaterale Organisationen, die Regierungen zur Durch
führung des Aktionsplans der Globalen Strategie für 1994-
1995" verstärkt finanziell und auch in anderer Hinsicht zu 
unterstützen, auf der Grundlage eines Ansatzes, der mit der 
Globalen Strategie im Einklang steht; 

8. verabschiedet den Aktionsplan der Globalen Strategie 
für 1994-1995 und bittet alle Staaten, alle zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen und des Privatsektors 
sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa
tionen nachdTÖcklich, eigene konkrete Aktionspläne zu 
erstellen und durchzuführen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/179. WiSsenschaft und Technik im Dienste der Ent
wicklung 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der unveränderten Gültigkeit des Wiener 
Aktionsprogramms für Wissenschaft und Technologie im 
Dienste der Entwicklung", das von der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wissenschaft und Technologie im 
Dienste der Entwicklung verabschiedet und von der General
versammlung in ihrer Resolution 34/218 vom 19. Dezember 
1979 gebilligt und anschließend in ihrer Resolution 44/14 A 
vom 26. Oktober 1989 bekräftigt wurde, 

unter Hinweis auf die "Erklärung über internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbei~ insbesondere über die 
Neubelebung des Wrrtschaftswachstums und der Entwicklung 
in den Entwicklungsländern"', die Internationale Entwick
lungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen', die von der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen auf ihrer achten 
Tagung verahschiedete VerpfliChtung von eartagena', die 
von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung verabschiedeten Empfehlungen und Beschlüsse, 
insbesondere soweit sie in der Agenda 21' enthalten sind, die 
Resolution 46/165 der Generalversammlung vom 19. Dezem
ber 1991 und andere von den Organisationen und Organen 
des Systems der Vereinten Nationen zum Thema Wissen
schaft und Technik im Dienste der Entwicklung verabschie
dete Resolutionen und Beschlüsse, 

in Anerkennung der Rolle, die im Kontext entsprechender 
Maßnahmen zur Neugliederung des Sekretariats und der 
Resolution 47/212 der Generalversammlung vom 23. Dezem-
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ber 1992 der Handetb- und Entwicklungskonferenz der Ver- lungsländer beim Aufbau endogener wissenschaftlich-
einten Nationen in 1ieser Hinsicht zukommt, technischer Kapazitäten zu unterstützen; 

eingedenk des entscheidenden Beitrags, den Wissenschaft 4, fordert nachdrücklich dazu auf, die einzelstaatlichen 
und Technik, namen lieh auch neue und in der Entwicklung Anstrengungen und die internationale Entwicklungszusam-
befindliche Technol gien, zur Neubelebung des WJrtschafts- menarbei!, insbesondere die flankierende finanzielle und 
wachstums und der ntwicklung der Entwicklungsländer und technische Hilfe seitens der Geberregierungen, multilateralen 
zu ihren Bemühun en um die Erreichung der von der Kreditinstitutionen und internationalen Organisationen, im 
Konferenz der Vere nten Nationen über Umwelt und Ent- Hinblick auf den Aufbau endogener wissenschaftlich-
wicklung gesetzten iele leisten, technischer Kapazitäten in den Entwicklungsländern zu 

erneut erklärend, daß der Kapazitätsaufbau in den Ent
wicklungsländern a f dem Gebiet der Wissenschaft und 
Technik im Dienst der Entwicklung weiterhin eine der 
vorrangigen Fragen auf der Tagesordnung der Vereinten 
Nationen sein soll, 

sowie in Anerkennfng dessen, daß die Vereinten Nationen 
eine zentrale RoHe sielen sollen, wenn es darum geht, den 
Entwicklungslände bei ihren Bemühungen um den Aufbau 
ihrer endogenen Ka azitäten auf dem Gebiet der Wissen
schaft und Technik erstärkte Unterstützung und Hilfe zu 
gewähren, 

unter Hinweis aUf~'e Notwendigkeit, den Zugang zu und 
den Transfer von u weltgerechten Technologien und dem 
entsprechenden Kn -how, insbesondere in die Entwick
lungsländer, zu förd , zu erleichtern und gegebenenfalls zu 
finanzieren, zu gegelllieitig vereinbarten günstigen Bedingun
gen, namentlich auch Konzessions- und Vorzugsbedingun
gen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, geistige 
Eigentumsrechte sowie die besonderen Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer im Hinblick auf die Umsetzung der 
Agenda 21 zu berüc sichtigen, 

betonend, daß di entwickelten Länder und die inter
nationalen Organisa . onen die Bemühungen der Entwick
lungsländer um die chaffung und den Aufbau endogener 
wissenschaftlicher-technischer Kapazitäten weiter unter
stützen müssen, 

Kenntnis nehmen von dem Bericht des Generalsekretärs 
über Mittel und Weg zur Verstärkung des Aufbaus endoge
ner wissenschaftlich- echnischer Kapazitäten in den Entwick
lungsländern", 

1. billigt die vo Wirtschafts- und Sozial rat auf seiner 
Arbeitstagung 1993 uf der Grundlage des Berichts über die 
erste Tagung der Ko mission für Wissenschaft und Techno
logie im Dienste d r Entwicklung" verabschiedeten ein
schlägigen Resoluti nen und Beschlüsse, insbesondere die 
Empfehlung, der Rat möge die Wissenschaft und Technik im 
Dienste der Entwic lung auf seiner Organisationstagung 
1994 als vorrangiges Thema unter die Fragen einreihen, die 
er während seines agungsteiJs für Koordinierungsfragen 
1994 behandelt; 

2. unterstreicht, daß der Aufbau endogener wissen
schaftlich-technische Kapazitäten in den Entwicklungs
ländern unerläßlich ist für den Erfolg der Bemühungen 
dieser Länder um di Mobilisierung einheimischer Ressour
cen für Wissenschati und Technik im Dienste der Entwick
lung; 

3. verweist nach rücklich auf die entscheidende Rolle, 
die den Vereinten tionen dabei zukommt, die Entwick-

intensivieren und zu verstärken; 

5. begrüßt die Initiative, eine beratende Tagung zur 
Behandlung der Frage zu veranstalten, wie ein wirksames 
Ressoureenpaket zur Deckung des wissenschaftlich-techni
schen Bedarfs der Entwicklungsländer hergestellt werden 
kann, und ersucht den Generalsekretär, im Ralunen der 
vorhandenen Ressourcen möglichst bald Vorkehrungen für 
die Einberufung einer solchen Tagung zu treffen; 

6. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
tun, um die uneingeschränkte Durchführung des Pro
gramms 17 des mittelfristigen Plans für den Zeitraum 1992-
199750

, das dem Thema Wissenschaft und Technik im 
Dienste der Entwicklung gewidmet ist, sowie der für den 
Zweijahreszeitraum 1994-1995 auf dem Gebiet Wissenschaft 
und Technik im Dienste der Entwicklung geplanten Aktivitä
ten sicherzustellen, im Einklang mit den in den einschlägigen 
Resolutionen der Generalversammlung enthaltenen dies
bezüglichen Mandaten; 

7. unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die ent
scheidende Rolle der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Wissenschaft und Technik, insbesondere durch eine bessere 
Koordinierung zu stärken, namentlich auch auf dem Gebiet 
der Technologiefolgenabschätzung, -beobachtung und -vor
ausplanung; 

8. fordert die Kommission für Wissenschaft und Techno
logie im Dienste der Entwicklung und die Kommission für 
bestandfahige Entwicklung auf, über den Wirtschafts- und 
Sozialrat bei der Durchführung ihrer jeweiligen Mandate 
wirksam zusammenzuarbeiten; 

9. erkennt an, wie wichtig es ist, daß die Entwick
lungsländer auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik 
unter Ausnutzung ihrer komparativen Vorteile und Kom
plementaritäten zusammenarbeiten, und bittet die Organisa
tionen und Organe des Systems der Vereinten Nationen und 
andere zuständige internationale, regionale oder subregionale 
Organisationen und Programme nachdrücklich, diese Bemü
hungen durch eine entsprechende technische Hilfe und 
Finanzierung weiter und stärker zu unterstützen; 

10. anerkennt außerdem die möglicherweise wichtige 
Rolle, die dem Fonds der Vereinten Nationen für Wissen
schaft und Technologie im Dienste der Entwicklung beim 
verstärkten Aufbau endogener wissenschaftlich-technischer 
Kapazitäten in den Entwicklungsländern zukommt, und 
fordert alle Länder, die dazu in der Lage sind, auf, großzügi
ge Beiträge an den Fonds zu entrichten; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung einen Bericht über den Stand 
der Durchführung dieser Resolution sowie über Möglichkei-
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ten zur Neubelebung des Fonds und zur Gewährleistung 
seiner erfolgreichen Tätigkeit vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481180. Unternehmerische Initiative und Privatisierung 
im Dienste des wirtschaftlichen Wachstums und 
der bestanMahigen Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/98 vom 14. De
zember 1990, 45/188 vom 21. Dezember 1990, 46/166 vom 
19. Dezember 1991 und 47/171, 47/181 und 47/199 vom 
22. Dezember 1992, 

Kenntnis nekmetui von der Agenda 21', der Verpflichtung 
von Cartagena', der Internationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen', und 
der Erklärung über internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit, insbesondere über die Neubelebung des Wirtschafts
wachstums und der Entwicklung in den Entwicklungs
ländern', 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Generalsekretärs über unternehmerische Initiative und 
einzelstaatliche Entwicklung", 

sowie Kennmis nehmend von Kapitel VII des World 
Economic Survey, 1993" (Weltwirtschaftsüberblick 1993), 

unter Berücksichtigung der Tätigkeit der Ad-hoc-Arbeits
gruppe für Erfahrungsvergleiche bei der Privatisierung und 
der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe zum 
Problem restriktiver Geschäftspraktiken der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit des Marktes und des 
Privatsektors für das effiziente Funktionieren von Volkswirt
schaften in verschiedenen Stadien der Entwicklung, 

sowie in Anerkennung des souveränen Rechts eines jeden 
Staates, über die Entwicklung seines privaten und seines 
öffentlichen Sektors zu entscheiden, unter Berücksichtigung 
der komparativen Vorteile eines jeden Sektors und eingedenk 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Vielfalt in der 
Welt, 

in der Erkenntnis, daß eine breite Mitwirkung von Einzel
personen und wichtigen Gruppen an der Entscheidungs
findung grundlegende Voraussetzung für wirtschaftliches 
Wachstum und eine bestandfahige Entwicklung ist und daß 
die unternehmerische Initiative einen wichtigen Beitrag zur 
Erreichung dieses Ziels leistet, 

feststelletui, daß viele Länder im Rahmen ihrer wirt
schaftlichen Umstrukturierungspolitiken der Unternehmens
privatisierung, der Abschaffung von Monopolen und der 
administrativen Deregulierung als Mittel zur Steigerung der 
Effizienz und des Wirtschaftswachstums und zur Herbeifüh
rung einer bestandfähigen Entwicklung weiterhin große 
Bedeutung beimessen, 

ferner in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den 
Regierungen dabei zukommt, durch transparente Prozesse, 
die eine Mitsprache gestatten, ein förderliches Umfeld zu 

schaffen, welches die unternehmerische Initiative unterstützt 
und die Privatisierung erleichtert, und insbesondere im 
Hinblick auf die rechtsprechende, vollziehende und gesetzge
bende Gewalt die für einen marktorientierten Austausch von 
Gütern und Dienstleistungen und für ein gutes Management 
erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, wie dies in 
den Ziffern 27 und 28 der Verpflichtung von Cartagena be
schrieben ist, 

unterstreichend, wie wichtig ein günstiges internationales 
wirtschaftliches Umfeld, insbesondere auch Investitionen und 
Handel, für die Förderung der unternehmerischen Initiative 
und der Privatisierung in allen Ländern ist, 

sowie in Anbetracht der Schwierigkeiten, denen die Länder 
bei der Förderung der unternehmerischen Initiative und der 
Durchführung von Privatisierungsprogrammen begegnen, 
weil es ihnen an entsprechenden Erfahrungen und techni
schen Kapazitäten auf diesen Gebieten mangelt, 

mit Genugtuung über die Aktivitäten, die von den Organi
sationen, Organen, Programmen und Sonderorganisationen 
des Systems der Vereinten Nationen zugunsten der Empfan
gerländer und in Übereinstimmung mit deren eigenen 
Entwicklungspolitiken und -prioritäten jetzt und auch künftig 
entfaltet werden, um die einzelstaatlichen Bemühungen um 
die Schaffung eines förderlichen Umfelds für die unter
nehrnerische Initiative und die Durchführung von Privatisie
rungsprogrammen zu unterstützen. 

mit Genugtuung verweisend auf die aktive Zusammen
arbeit, die zwischen dem System der Vereinten Nationen und 
Vereinigungen des Privatsektors besteht, beispielsweise die 
laufende Zusammenarbeit zwischen dem Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen und der Intemationa1en 
Handelskammer, dem U nternehrnerrat für bestandfahige 
Entwicklung und der Industrie- und Handelskammer der 
Gruppe der 77, 

eingedenk dessen, daß die Mittel des Sekretariats begrenzt 
sind und daß im Hinblick auf die Behandlung entsprechender 
Tagesordnungspunkte und die Anforderung von Berichten 
daher rationell vorgegangen werden muß, 

1. bittet die interessierten Mitgliedstaaten, den Austausch 
von Informationen unter den Mitgliedstaaten und allen 
zuständigen Organen, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen über die Aktivitäten, 
Programme und Erfahrungen der Mitgliedstaaten und des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der unter
nehmerischen Initiative, der Privatisierung, der Abschaffung 
von Monopolen und der administrativen Deregulierung zu 
verstärken, um die Effizienz und Effektivität der technischen 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu erhöhen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die Tätigkeit des Systems 
der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der Förde
rung der unternehrnerischen Initiative und der Durchführung 
von Privatisierungsprogrammen, der Abschaffung von 
Monopolen und der administrativen Deregulierung im 
Rahmen der vorhandenen Mittel und mit entsprechendem 
Vorrang unter anderem durch eine bessere Koordinierung zu 
verstärken; 

3. fordert die entsprechenden Organe, Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen auf, im 
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Einklang mit ihrem

1
jeWeiligen Mandat technische Hilfe 

anzubieten beziehun sweise diese auf Antrag zu verstärken 
und konkrete Ziele um Bestandteil ihrer jeweiligen Pro
gramme und Aktivit~ten zu machen, die 

a) gegebenenfalls! die Schaffung eines förderlichen Um
felds für den Autbat1 und das Wachstum kleiner und mitt
lerer Unternehmen nd die Unterstützung lokaler Unter
nehmer erleichtern; 

b) gegebenenfali die Entwicklung und Verfolgung von 
Grundsatzpolitiken treffend die Privatisierung, die Ab
schaffung von Mono len und die administrative Deregulie
rung erleichtern und den entsprechenden einzelstaatlichen 
Institutionen helfen, die Kapazitäten zur Schaffung der 
erforderlichen politis hen, rechtlichen, ordnungspolitischen 
und finanzpolitischen Rahmenbedingungen und Anreize zur 
Förderung der unte hmerischen Initiative zu entwickeln; 

4. ermutigt die z ständigen Organe, Organisationen und 
Gremien des Syste s der Vereinten Nationen, bei der 
Durchführung dieser Aktivitäten eine aktive Partnerschaft 
zwischen öffentlich n und privaten Körperschaften zu 
fördern und dabei zu berücksichtigen, daß die Unternehmer 
sich selbst organisie n können, beispielsweise durch 

a) Diskussions- nd Konsultationsmechanismen, die es 
den betreffenden P ien ermöglichen, der Frage nach
zugehen, wie das Um eid für die unternehmerische Initiative, 
die Privatisierung, di Abschaffung von Monopolen und die 
administrative Dere lierung verbessert werden kann; 

b) die Fördernn von Initiativen wie nationale und 
gegebenenfalls regio ale Workshops zur Überprüfung und 
Verbreitung der au lokaler und internationaler Ebene 
gesammelten Erf ngen und Erkenntnisse bei der Förde
rung der unternehme ·sehen Initiative und bei der Privatisie
rung, der Abschaff ng von Monopolen und der admini
strativen Deregulie 

5. ersucht den G neralsekretär außerdem, in Absprache 
mit den Leitern der z ständigen Organe, Organisationen und 
Programme des Sys ms der Vereinten Nationen alle zwei 
Jahre einen Bericht über die Politiken und Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der unternehmerischen Initiative. der 
Privatisierung, der bschaffung von Monopolen und der 
administrativen Der gulierung zu ersteUen, in dem der 
Schwerpunkt der je eiligen Tätigkeiten präzisiert wird; 

6. beschließt, au ihrer fünfzigsten Tagung die Tätig
keiten im Zusamme ang mit dieser Resolution unter einem 
Tagesordnungspunkt mit dem Titel "Entwicklung und 
internationale wirtsc aftliche Zusammenarbeit: U nternehme
rische Initiative un Privatisierung im Dienste des wirt· 
schaftlichen Wachst ms und der bestandfahigen Entwick
lung" zu überprüfen und zu bewerten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/181. Integratio der im Umbruch befindlIchen Volks
wirtschafte in die Weltwirtschaft 

in Bekräftigung irResolutionen 47/175 und 471187 vom 
22. Dezember 1992 und aller ihrer anderen einschlägigen 
Resolutionen, 

Kennmis nehmend von den einschlägigen Beschlüssen des 
Verwaltungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen40

, dem von der Wirtschaftskommission für Europa 
am 26. April 1993 verabschiedeten Beschluß B (48)" und 
der von der Wrrtschafts- und Sozialkommission für Asien 
und den Pazifik am 29. April 1993 verabschiedeten Resolu
tion 49/144

, 

sowie Kennmis nehmend von dem Bericht des General
sekretärs" über die Rolle des Systems der Vereinten N atio
nen bei der Auseinandersetzung mit den Problemen der 
Länder, deren Volkswirtschaften sich im Umbruch befinden, 
einschließlich der Schwierigkeiten, denen diese Länder bei 
der Integration ihrer Volkswirtschaften in die Weltwirtschaft 
begegnen, 

1. bekräftigt die Notwendigkeit der voUen Integration der 
Länder mit im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
sowie aller anderen Länder in die Weltwirtschaft, insbeson
dere durch einen verbesserten Marktzugang für ihre Güter
und Dienstleistungsexporte; diese Integration wird gleichzei
tig die Systemtransformation der Länder mit im Umbruch 
befindlichen Volkswirtschaften in Richtung auf marktwirt
schaftliehe Politiken unterstützen und positive Auswirkungen 
auf den Welthandel, das weltweite Wirtschaftswachstum und 
die weltweite Entwicklung mit sich bringen; 

2. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel und durch entsprechende Vereinbarungen 
innerhalb des Sekretariats der Vereinten Nationen die 
Fähigkeit des Systems der Vereinten Nationen zu stärken, 
analytische Tätigkeiten durchzuführen und den Ländern mit 
im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften Beratung in 
grundsatzpolitischen Fragen sowie technische Hilfe zu 
gewähren, sowie die gegenseitige Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Währungsfonds und der Weltbank im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats zu fördern und zu ver
stärken; 

3. ersucht den Generalsekretär a/4Jerdem, im Rahmen 
der Durchführung dieser Resolution und in Fortsetzung der 
bestehenden Zusammenarbeit mit den zuständigen inter
nationalen Institutionen und Stellen mögliche Bereiche für 
die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen 
Ländern mit im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
sowie mit den Entwicklungsländern zu untersuchen und 
dabei aufzuzeigen, welche Rolle das System der Vereinten 
Nationen auf diesem Gebiet spielen könnte, um diese Länder 
zu einer stärkeren Mitwirkung an der Weltwirtschaft zu 
ermutigen; 

4. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung und danach 
alle zwei Jahre einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/182. Verstärknng der internationalen Znsammen
arbeit Im Hinblick anf eine danerhafte Lösnng 
der Anslandsverschuldungsprobleme der Ent
wicklungsländer 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 411202 vom 8. De
zember 1986,42/198 vom 11. Dezember 1987, 43/198 vom 
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20. Dezember 1988,44/205 vom 22. Dezember1989, S-18/3 
vom 1. Mai 1990,45/199 vom 21. Dezember 1990,45/214 
vom 21. Dezember 1990,46/148 und 46/151 vom 18. De
zember 1991 und 47/198 vom 22. Dezember 1992, 

feststellend, daß es in Anbetracht der ungleichmäßigen 
Fortschritte im Kontext der sich herausbildenden inter
nationalen Schuldenstrategie unabdingbar ist, daß weitere 
Fortschritte erzielt und weitere konkrete Maßnahmen 
ergriffen werden, damit die Auslandsverschuldungsprobleme 
von zahlreichen Entwicklungsländern gelöst werden, 

mit Genugtuung darüber, daß einige Entwicklungsländer 
bei der Lösung ihrer Schuldenprobleme erhebliche Fort
schritte erzielt haben, 

mit Besorgnis über die anhaltenden Schulden- und Schul
dendienstprobleme der verschuldeten Entwicklungsländer, die 
ihre Entwicklungsanstrengungen und ihr Wirtschaftswachs
tum nachteilig beeinflussen, und erneut auf die Notwendig
keit hinweisend, diesen Problemen durch wirksame Schul
denerleichterungsmaßnahmen zu begegnen und sie zu lösen, 
wobei in diesem Zusammenhang die besondere kritische 
Situation der am meisten verschuldeten Entwicklungsländer 
Afrikas zu berücksichtigen ist, 

sowie feststellend, daß eine Reihe von Transformations
ländern Schuldendienstprobleme haben, gleichzeitig anerken
nend, daß der Pariser Club sich für eine flexible und 
innovative Vorgehensweise entschieden hat, um diesen 
Problemen zu begegnen, und mit der Aufforderung an die 
privaten Gläubiger, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen, 

betonend, wie wichtig es ist, daß die schwere Schulden
und Schuldendienstlast im Zusammenhang mit allen Arten 
von Schulden der Entwicklungsländer erleichtert und dabei 
die dringende Notwendigkeit einer gerechten und dauerhaften 
Vorgehensweise berücksichtigt wird, 

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß 
die verschuldeten Entwicklungsländer unter Berücksichtigung 
ihrer jeweiligen Besonderheiten und der Verwundbarkeit der 
ärmeren Schichten ihrer Bevölkerung auch künftig ihre 
Anstrengungen im Zuge ihrer Wirtschaftsreform-, Stabilisie
rungs- und Strukturanpassungsprogramme weiterverfolgen 
und verstärken, um die Ersparnisse und die Investitionen zu 
erhöhen, die Inflation zu senken und die wirtschaftliche Lei
stungsfähigkeit zu verbessern, 

sowie unter Hervorhebung der Notwendigkeit eines 
förderlichen weltwirtschaftlichen Umfelds, unter anderem 
was die Austauschrelationen, die Rohstoffpreise, verbesserten 
Marktzugang, Handelspraktiken, Wechselkurse und inter
nationale Zinssätze betrifft, und feststellend, daß weiterhin 
Mittel für die Umsetzung der internationalen Konsens
übereinkommen zur Förderung einer bestandfähigen Ent
wicklung gebraucht werden, 

ihrer Besorgnis Ausdruck verleihend darüber, daß in 
zahlreichen Entwicklungsländern trotz ihrer oft einschneiden
den Wirtschaftsreformen die Schulden- und Schuldendienst
last eines der Haupthindernisse für die Neubelebung des 
Wachstums und der Entwicklung ist, 

feststellend, daß diejenigen Entwicklungsländer, die ihren 
internationalen Schulden- und Schuldendienstverpflichtungen 

unter großen Opfern auch weiterhin rechtzeitig nachkommen, 
dies trotz schwerer externer und interner finanzieller Be
schränkungen tun, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Auslandsverschuldungskrise und die Entwicklung"; 

2. stelltfest, daß einige verschuldete Entwicklungsländer 
mit Auslandsschulden bei Geschäftsbanken in der Lage 
waren, Abkommen über den Abbau des Schuldendienstes 
gegenüber Geschäftsbanken zu schließen, und ruft zum 
Abschluß ähnlicher Abkommen mit anderen interessierten 
Entwicklungsländern auf; 

3. fordert die internationale Gemeinschaft auf, nach 
Möglichkeiten zu suchen, wie zusätzliche Maßnahmen 
durchgeführt werden können, einschließlich des weiteren 
Erlasses oder Abbaus der Schulden und des Schuldendienstes 
im Zusammenhang mit der öffentlichen Verschuldung, und 
zügigere Maßnahmen unter anderem in bezug auf die noch 
verbleibenden Schulden der Entwicklungsländer bei Ge
schäftsbanken zu ergreifen; 

4. begrüßt den Erlaß eines beträchtlichen Teils der 
bilateralen öffentlichen Schulden der am wenigsten entwik
kelten Länder durch bestimmte Geberländer und bittet nach
drücklich diejenigen Länder, die dies noch nicht getan haben, 
die Schulden der am wenigsten entwickelten Länder aus der 
öffentlichen Entwicklungshilfe zu erlassen oder eine gleich
wertige Entlastung zu gewähren; 

5. ruft zur raschen und wirksamen Durchführung der 
Maßnahmen auf, die ergriffen wurden, um dem Schul
denproblem bestimmter afrikanischer Länder mit mittlerem 
Einkommen zu begegnen, und bittet alle Gläubiger, ge
eignete Maßnahmen für verschuldete Entwicklungsländer mit 
mittlerem Einkommen zu prüfen und dabei die besondere, 
kritische Situation dieser Länder in Afrika zu prüfen; 

6. fordert die Geberländer und die multilateralen Finanz
institutionen auf, im Rahmen ihrer Vorrechte geeignete neue 
Maßnahmen zu einer erheblichen Schuldenentlastung der 
Länder mit niedrigem Einkommen zu erwägen~ 

7. betont, daß es gilt, die jüngsten Initiativen so um
fassend und zügig wie möglich durchzuführen, und daß es 
notwendig ist, auch weiterhin auf ihnen aufzubauen, und 
fordert die entwickelten Länder auf, gegebenenfalls weitere 
Modalitäten zur Schuldenerleichterung, einschließlich der 
Erwägung der Trinidad-Bedingungen, zu beschließen und 
anzuwenden; 

8. erkennt an, daß es dringend notwendig ist, für an
fällige Gruppen, die von der Durchführung wirtschaftlicher 
Reformprogramme in den Schuldnerländern am stärksten 
betroffen sind, insbesondere für Gruppen mit niedrigem 
Einkommen. auch weiterhin ein soziales Netz vorzusehen, 
dannit die soziale und politische Stabilität gewährleistet ist; 

9. betont, wie wichtig es ist, daß die Entwicklungsländer 
ihre Bemühungen zur Förderung eines günstigen Umfelds für 
die Gewinnung ausländischer Investitionen fortsetzen und so 
das Wachstum und eine bestandfähige Entwicklung fOrdern; 

10. betont außerdem, daß konzertierte Maßnahmen der 
internationalen Gemeinschaft, insbesondere der entwickelten 



176 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 
i 

Länder. zur Erleicht ng der Schuldenlast der Entwick
lungsländer unverzich bar für das Wachstum in den Entwick
lungsländern sind. da seinerseits wiederum das Wachstum 
der Weltwirtschaft fö ern würde; 

11. erkennt außerd m an. daß die verschuldeten Entwick
lungsländer ein förd rliches weltwirtschaftliches Umfeld 
benötigen. unter ande em was die Austauschrelationen. die 
Rohstoffpreise. verb sserten Marktzugang und bessere 
Handelspraktiken be fft. und hetont die dringende Notwen
digkeit eines ausgew genen und erfolgreichen Ergebnisses 
der Uruguay-Runde der multilateralen Handelsverhand
lungen. das zu einer Liberalisierung und Ausweitung des 
Welthandels zum N tzen aller Länder. inshesondere der 
Entwicklungsländer. ··hren würde; 

12. betont ferner. d zusätzlich zu den Schuldenedeichte
rungsmaßnahmen. zu denen der Schulden- und Schulden
dienstabbau gehört. r Zustrom neuer Finanzmittel in die 
verschuldeten Entwic lungsländer erforderlich ist. und bittet 
die Gläubigerländer nd die multilateralen Finanzinstituti0-
nen nachdrücklich. au h weiterhin je nach Bedarf finanzielle 
Hilfe zu Vorzugshedi gungen zu gewähren. um die Entwick
lungsländer bei der urchführung ihrer Wirtschaftsreform-. 
Stabilisierungs- und S kturanpassungsprograrmne zu unter
stützen und sie so in die Lage zu versetzen, sich von dem 
Schuldenüberhang zu befreien. und ihnen hei der Herheifüh
rung von Wirtschafts achsturn und Entwicklung behilflich 
zu sein; 

13. bittet die inte ationale Gemeinschaft nachdrücklich. 
die breitere Anwend ng innovativer Maßnahmen, wie die 
Umwandlung von Sc ulden in Beteiligungen. Schuldenedaß 
gegen Naturschutz u d Schuldenedaß gegen entwicklungs
fördernde Maßnahme zu prüfen. unheschadet dauerhafterer 
Lösungen wie Schul enabbau und/oder Schuldenedaß; 

14. appelliert an d e privaten Gläubiger und insbesondere 
an die Geschäftsbank n. ihre Initiativen und Anstrengungen 
zur Bewältigung der Schuldenprobleme der am wenigsten 
entwickelten Lände und der Entwicklungsländer ntit 
niedrigem und mittle em Einkommen gegenüber Geschäfts
banken zu erneuern nd auszuweiten; 

15. bittet die mu tilateralen Finanzinstitutionen nach
drücklich. Maßnahm npakete zum Schulden- und Schulden
dienstabbau auch wei erhin mit der erforderlichen Flexibilität 
nach Maßgabe ihrer stehenden Richtlinien zu unterstützen. 
und bittet außerde nachdrücklich darum. weiter mit 
besonderer Aufmerk amkeit an einer wachstumsorientierten 
Lösung für die Pr lerne VOn Entwicklungsländern mit 
gravierenden Schul endienstproblemen zu arbeiten. ein
schließlich der Län r. die hauptsächlich bei öffentlichen 
Gläubigern oder i multilateralen Finanzinstitutionen 
verschuldet sind; 

16. bittet nachdrü klieh die Gläubigedänder. die Privat
banken und. im R men ihrer jeweiligen Vorrechte. die 
multilateralen Fina institutionen, die Gewährung einer 
angemessenen neue finanziellen Unterstützung an die 
Entwicklungsländer· Erwägung zu ziehen. inshesondere an 
die Länder mit ni drigem Einkommen und erheblicher 
Schuldenlast. die un r großen Opfern weiter ihre Schulden 
bedienen und ihren internationalen Verpflichtungen nach
kommen; 

17. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung üher die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/183. Internationales Jahr für die Beseitigung der 
Armut 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/196 vom 22. De
zemher 1992 "Begehung eines internationalen Tages für die 
Beseitigung der Armut". 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 43/195 vom 20. De
zemher 1988. 441212 vom 22. Dezember 1989.45/213 vom 
21. Dezember 1990. 46/141 vom 17. Dezember 1991 und 
47/197 vom 22. Dezemher 1992 im Zusammenhang mit der 
internationalen Zusammenarbeit zur Beseitigung der Annut 
in den Entwicklungsländern. 

in der Erkenntnis. daß Armut ein komplexes und mehr
dimensionales Problem ist, das innerstaatliche wie auch 
internationale Ursachen hat. und daß ihre Beseitigung in 
allen Ländern. insbesondere in den Entwicklungsländern. im 
Hinblick auf die Förderung einer bestandfähigen Entwick
lung zu einem der vorrangigen Entwicklungsziele der 
neunziger Jahre geworden ist, 

feststellend. daß die auf nationaler und internationaler 
Ebene unternommenen Anstrengungen verstärkt werden 
müssen. um sicherzustellen. daß die Armut insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern, in den afrikani
schen Ländern südlich der Sahara und in anderen Ländern 
mit Gebieten. die eine hohe Konzentration der Armut 
aufweisen, beseitigt wird, 

mit Genugtuung über die bei der Veranstaltung und 
Begehung des Internationalen Tages für die Beseitigung der 
Armut erzielten Erfolge. 

unter Berücksichtigung ihres Beschlusses 35/424 vom 
5. Dezember 1980 und der Resolution 1980/67 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 25. Juli 1980 über Richtlinien 
für internationale Jahre und Jahrestage. 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung der 
Armut in den Entwicklungsländern". 

betonenLi, daß ein günstiges internationales wirtschaftliches 
Umfeld. insbesondere auf dem Gebiet des Handels. sich auf 
die Bekämpfung der Armut in allen Ländern. insbesondere 
in den Entwicklungsländern. positiv auswirken kann. 

sowie betonend. wie wichtig es ist. daß bei der Bekämp
fung der Armut auf internationaler Ehene zusammengearbei
tet wird. unter anderem dadurch. daß Regierungen. die über 
erfolgreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügen. diese 
untereinander austauschen, 

1. erklärt 1996 zum Internationalen Jahr für die Beseiti
gung der Armut; 
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2. beschließt, daß die Hauptaktivitäten zur Begehung des 
Jahres auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene 
durchgeführt werden und vom System der Vereinten Natio
nen unterstützt werden sollen, mit dem Ziel, den Staaten, den 
politischen Entscheidungsträgern und der Weltöffentlichkeit 
stärker bewußt zu machen, daß die Beseitigung der Armut 
für die Festigung des Friedens und die Herbeiführung einer 
bestandfahigen Entwicklung von grundlegender Wichtigkeit 
ist; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
Staaten, den Sonderorganisationen und interessierten zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen einen 
Programmentwurf für die Vorbereitung und die Begehung 
des Jahres auszuarbeiten, in dem die Ziele, Grundsätze und 
wichtigsten Empfehlungen für das Jahr dargelegt werden, 
und der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung einen Sachstandsbericht darüber vorzulegen; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Aktivitäten 
des Systems der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit 
der Beseitigung der Armut einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt zu machen, einschließlich der in Kapitel 3 der 
Agenda 21 7 beschriebenen Aktivitäten; 

5. bittet alle Staaten, Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, in Betracht kommenden zwischen
staatlichen Organisationen und interessierten einzelstaatlichen 
Organisationen, einschließlich der nichtstaatlichen Organisa
tionen, bei der Vorbereitung und der Begehung des Jahres 
größtmögliche Anstrengungen zu unternehmen und mit dem 
Generalsekretär zusammenzuarbeiten, damit die Zielsetzun
gen des Jahres erreicht werden; 

6. bestimmt die Sekretariats-Hauptabteilung für grund
satzpolitische Koordinierung und bestandfahige Entwicklung 
zum Vorbereitungsorgan und den Wirtschafts- und Sozialrat 
zum Koordinierungsorgan für das Internationale Jahr für die 
Beseitigung der Armut; 

7. empfiehlt dem Vorbereitungsorgan und dem Koor
dinierungsorgan, bei der Vorbereitung und der Begehung des 
Jahres mit allen in Betracht kommenden Organisationen 
innerhalb und auBerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
eng zusammenzuarbeiten; 

8. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Internationale 
Zusammenarbeit zur Beseitigung der Armut in den Entwick
lungsländern" einen Unterpunkt über das Internationale Jahr 
für die Beseitigung der Armut aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/184. Internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung 
der Annut in den Entwicklungsländern 

Die Gene ra/versammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 43/195 vom 20. De
zember 1988, 441212 vom 22. Dezember 1989,451213 vom 
21. Dezember 1990,46/141 vom 17. Dezember 1991 und 
47/197 vom 22. Dezember 1992 über internationale Zu
sammenarlJeit :rur Beseitigung der Annul in den Entwicldungsländem, 

sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen S-18/3 vom 
I. Mai 1990 und 45/199 vom 21. Dezember 1990 sowie aller 
Erklärungen, Verpflichtungen, Pläne und Aktionsprogramme, 
die Bestimmungen im Zusammenhang mit der Beseitigung 
der Armut im Rahmen von Aktivitäten des Systems der 
Vereinten Nationen enthalten, 

ferner in Bekräftigung der Rio-Erklärung über Umwelt und 
Entwicklunf L8. insbesondere deren Grundsatz 5. sowie der 
Agenda 21 , insbesondere deren Kapitel 3 mit dem Titel 
"Bekämpfung der Armut", der "Nicht rechtsverbindlichen, 
maßgeblichen Grundsatzerklärung für einen weltweiten 
Konsens über die Bewirtschaftung, Erhaltung und bestandfä
hige Entwicklung aller Arten von Wäldern"", insbesondere 
deren Grundsatz 7 a), und aller anderen Beschlüsse und 
Empfehlungen in bezug auf die Beseitigung der Armut, die 
von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung verabschiedet worden sind, 

unterstreichend, daß die Beseitigung der Armut in allen 
Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern, eines der 
vorrangigen Entwicklungsziele für die neunziger Jahre ist, 

in der Erkenntnis, daß Armut ein komplexes und mehr
dimensionales Problem ist, das innerstaatliche wie auch 
internationale Ursachen hat, und daß seine Beseitigung für 
die Gewährleistung einer bestandfahigen Entwicklung wich
tig ist, 

in Anerkennung der zentralen Rone, die bei der Beseiti
gung der Annut den Frauen zukommt, sowie der Notwendig
keit, bei Armutsbekärnpfungsprogrammen auf die Bedürf
nisse der Frauen einzugehen, 

die Auffassung venretend, daß auf nationaler und inter
nationaler Ebene verstärkte Anstrengungen zur Armuts
bekämpfung unternommen werden müssen, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern, den Ländern 
Afrikas südlich der Sahara und anderen Ländern, in denen es 
ausgesprochene Armutsgebiete gibt, 

erneut erklärend, daß die Organe, Organisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen ihre Aktivitä
ten auf dem Gebiet der Armutsbekämpfung besser koor
dinieren und abstimmen müssen, unter Berücksichtigung der 
einschlägigen Ziffern der Resolution 47/199 der Generalver
sammlung vom 22. Dezember 1992, namentlich derjenigen 
Ziffern, in denen es um Koordinierungsmechanismen und 
-instrumente auf Feldebene geht, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs56
, 

1. unterstreicht die Wichtigkeit innerstaatlicher Politiken, 
einschließlich wirksamer Haushaltspolitiken, zur Mobilisie
rung und Zuweisung einheimischer Ressourcen für die 
Bekämpfung der Armut, unter anderem durch die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und einkommenschaffende Programme, 
durch die Durchführung von Ernährungssicherheits-, Gesund
heits-, Bildungs-, Wohnungs- und Bevölkerungsprogrammen 
und durch den Ausbau von Programmen zum Aufbau ein
heimischer Kapazitäten; 

2. erklärt erneut, daß ein günstiges internationales 
Wirtschaftsklima, das den Ressourcenströmen und den 
Strukturanpassungsprogrammen Rechnung trägt und das 
soziale und umweltbezogene Dimensionen einbezieht, für 
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den Erfolg der Bem "hungen der Entwicklungsländer ins
besondere zur Bek·· pfung der Armut von entscheidender 
Bedeutung ist; 

3. bittet alle Lä der, einzelstaatliche Strategien und 
Programme zur Bek pfung der Armut in die Wege zu 
leiten, die unter ander m auf die Bedürfnisse von Frauen und: 
Männern gleicherm en eingehen, unter Berücksichtigung 
kultureller, religiöser und sozialer Besonderheiten, und bei 
denen die angesproch nen Gemeinwesen und die anfälligsten 
Gruppen stärker in e Einleitung und Durchführung kon
kreter Projekte so ie in deren Weiterverfolgung und 
Bewertung einbezog 

4. wiederholt ih Ersuchen an die internationale Ge
meinschaft, gezielte, wirksame Maßnahmen zur Erhöhung 
der Finanzströme in die Entwicklungsländer zu ergreifen, 
und bittet nachdrück ich die entwickelten Länder, die sich 
erneut verpflichtet h eo, den von den Vereinten Nationen 
festgelegten, akzepti rten Zielwert von 0,7 Prozent des 
Bruttosozialprodukts ür die öffentliche Entwicklungshilfe zu 
erreichen, soweit si diesen Zielwert noch nicht erreicht 
haben, einer Erhöhu g ihrer Hilfsprogramme zuzustimmen, 
um diesen Zielwert s bald wie möglich zu erreichen, wobei 
sich einige entwick Ite Länder bereit erklärt haben, den 
Zielwert bis zum Ja r 2000 zu erreichen, während andere 
entwickelte Länder si h im Einklang ntit ihrer Unterstützung 
der Reformanstreng ngen der Entwicklungsländer bereit 
erklärt haben, alles u tun, um ihre öffentliche Entwick
lungshilfe zu erhöhe ; 

5. bittet die inte ationale Gemeinschaft und die Organe, 
Organisationen und Gremien des Systems der Vereinten 
Nationen, die Entwic lungsprogramme in den Entwicklungs
ländern auch weite . n zu unterstützen, namentlich die 
Durchführung der eschlüsse und Empfehlungen der 
Konferenz der Verei ten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung in bezug uf die Beseitigung der Armut, ins
besondere Kapitel 3 er Agenda 21 ntit dem Titel "Bekämp
fung der Armut"; 

6. ersucht den eneralsekretär, die Organe, Organi
sationen und Gremie des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrücklich zu bit en, im Ralunen der Hilfe, die sie den 
Entwicklungsländern gewähren, ihre institutionelle Kapazität 
zur Durchführung i er Armutsbekärnpfungsprogramme zu 
verstärken und sich für eine koordinierte und integrierte 
Vorgehensweise zu e tscheiden, die unter anderem der Rolle 
und den Bedürfnisse von Frauen Rechnung trägt und dabei 
auch den sozialen D' osten, der Einkommensschaffung und 
der verstärkten Mit irkung der örtlichen Gemeinwesen 
Aufmerksamkeit sch nkt; 

7. bittet die Vor ereitungsorgane und alle in Betracht 
kommenden bevor ehenden wichtigen Tagungen und 
Konferenzen des S sterns der Vereinten Nationen, ins
besondere die Inte ationale Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung, d n Weltgipfel für soziale Entwicklung, 
die Vierte Weltfrau nkonferenz: Maßnahmen für Gleich
stellung, Entwicklun und Frieden und die Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat IIl, konkret Maßnalunen zu ergreifen und gezielte 
Beschlüsse zu vera schieden, damit Anfang des einund
zwanzigsten Iahrhu derts das Ziel der Beseitigung der 
Armut erreicht wird; 

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
aktualisierten Bericht vorzulegen, der sich schwerpunktrnäßig 
unter anderem mit der Ausarbeitung geeigneter Beiträge der 
zuständigen Organe und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen zu den Länderprogrammen befaßt, auf 
der Grundlage des Austauschs und der Analyse von Informa
tionen über die laufenden Programme sowie auf Grundlage 
der Benennung der Hindernisse und Schwachstellen der 
operativen Kapazität und der Koordinierungskapazität infolge 
des Mangels an Ressourcen, und der außerdem auf die 
Elemente eingeht, die zur Ausarbeitung multisektoraler 
Strategien notwendig sind; 

9. beschließt, den Punkt "Internationale Zusammenarbeit 
zur Beseitigung der Annut in den Entwicklungsländern" in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/185. Verwirklichung der in der "Erklärung über 
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
insbesondere über die Neubelebung des Wirt
schaftswachstums und der Entwicklnng in den 
Entwicklungsländern" vereinbarten Verpllich
tungen und Politiken und Umsetzung der Inter
nationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der in der Anlage zu ihrer Resolution 
S-18/3 vom 1. Mai 1990 enthaltenen "Erklärung über inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Ent
wicklung in den Entwicklungsländern" und der in der Anlage 
zu ihrer Resolution 45/199 vom 21. Dezember 1990entbalte
nen Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen, die den 
allgemeinen Ralunen für das Wirtschaftswachstum und die 
Entwicklung bilden, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/144 vom 17. De
zember 1991 und 47/152 vom 18. Dezember 1992 über die 
Verwirklichung der Erklärung und die Umsetzung der 
Internationalen Entwicklungsstrategie, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht, den der General
sekretär, wie in ihrer Resolution 46/145 vom 17. Dezember 
1991 erbeten, über die regionale wirtschaftliche Integration 
der Entwicklungsländer'" vorgelegt hat; 

2. unterstreicht die Notwendigkeit, die in der "Erklärung 
über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, ins
besondere über die Neubelebung des Wirtschaftswachstums 
und der Entwicklung in den Entwicklungsländern" und in der 
Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwick
lungsdekade der Vereinten Nationen vereinbarten Ver
pllichtungen und Politiken vollinhaltlich und fristgerecht zu 
verwirklichen; 

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, soweit noch nicht 
geschehen, ihre Berichte über die Verwirklichung der in der 
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Erklärung und in der Internationalen Entwicklungsstrategie 
vereinbarten Verpflichtungen und Politiken vorzulegen; 

4. beschließt, zur Verfolgung der Fortscbritte bei der 
Verwirklichung der Erklärung und der Durchführung der 
Internationalen Entwicklungsstrategie und zur Erleichterung 
der Beratungen über den in ihrer Resolution 47/152 erbete
nen analytischen und umfassenden Bericht des Generalsekre
tärs zu diesem Thema den Punkt "Internationale Zusammen
arbeit im Dienste des Wirtschaftswachstums und der Ent
wicklung: a) Verwirklichung der in der 'Erklärung über in
ternationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere 
über die Neubelebung des Wtrtschaftswachstums und der 
Entwicklung in den Entwicklungsländern' vereinbarten Ver
pflichtungen und Politiken; b) Durchführung der Internatio
nalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungs
dekade der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen; 

5. ersucht den Generalsekretär, in seinem analytischen 
und umfassenden Bericht über die Verwirklichung der in der 
Erklärung und in der Internationalen Entwicklungsstrategie 
vereinbarten Verpflichtungen darzustellen, welche Schwierig
keiten bei der Verwirklichung der Verpflichtungen aufgetre
ten sind, sowie welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten zur 
zügigen und vollinhaltlichen Umsetzung der darin enthalte
nen Vereinbarungen ergreifen müssen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481186. Internationale Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ibre Resolution 47/176 vom 22. De
zember 1992 üher die Internationale Konferenz über Bevöl
kerung und Entwicklung, die für den 5. bis 13. September 
1994 in Kairo anberaumt ist, 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Wirtschafts
und Sozialrats 1989/91 vom 26. Juli 1989, 1991/93 vom 
26. Juli 1991 und 1992/37 vom 30. Juli 1992 sowie Kenntnis 
nehmend von der Ratsresolution 1993/4 vom 12. Februar 
1993, 

in Anerkennung der Wichtigkeit von Bevölkerungsfragen 
im Kontext eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und 
einer bestandfahigen Entwicklung sowie der Notwendigkeit, 
Bevölkerungsfragen unter dem Gesichtspunkt ihrer Bedeu
tung für die Entwicklung zu behandeln, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht über die zweite 
Tagung des Vorbereitungsausschusses für die Internationale 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung", 

unterstreichend, wie wichtig ein gründlicher zwischen
staatlicher Vorbereitungsprozeß für den Erfolg der Konferenz 
ist, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Sachstandsbericht 
des Generalsekretärs über die Vorbereitungen für die 
Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwick
lung60 und von der zusammen mit dem Bericht vorgelegten, 
annotierten Gliederung des Entwurfs des Schlußdokuments 
der Konferenz61

; 

2. schließt sich der Resolution 1993/76 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 30. Juli 1993 über die Vorbereitungen 
für die Konferenz vorbehaltlos an; 

3. beschließt, daß der Vorbereitungsausschuß für die 
Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung 
ein Nebenorgan der Generalversammlung werden soll, 
unbeschadet der derzeitigen Vorkehrungen für die Teilnahme 
an der Konferenz und die Mitwirkung an ihrem Vorberei
tungsprozeß; 

4. dankt den Staaten und Organisationen für die außer
planmäßigen Beiträge, die sie bisher an die drei Treuhand
fonds entrichtet haben, die zur Unterstützung der Vor
bereitungsaktivitäten, namentlich auch der auf einzelstaatli
cher Ebene durchgeführten Aktivitäten, sowie zur Unter
stützung der Teilnahme der Entwicklungsländer, insbesonde
re der am wenigsten entwickelten Länder, an der Konferenz 
und ihrem Vorbereitungsprozeß geschaffen wurden, und 
fordert alle Staaten und Organisationen, die dazu in der Lage 
sind, auf, diese Treubandfonds weiter zu unterstützen; 

5. ersucht den Generalsekretär der Konferenz, sich bei 
der Erstellung des Entwurfs für das Schlußdokument der 
Konferenz von den Auffassungen der Delegationen und 
Gruppen von Delegationen zu der annotierten Gliederung, 
namentlich auch von den auf der achtundvierzigsten Tagung 
der Generalversammlung zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen, leiten zu lassen; 

6. ersucht den Generalsekretär der Konferenz außerdem, 
in Anbetracht der Bedeutung, die den regionalen und 
subregionalen Bevölkerungskonferenzen für die Konferenz
vorbereitungen zukommt, dem Vorbereitungsausschuß auf 
seiner dritten Tagung einen Bericht mit einer Zusammen
fassung der Ergebnisse dieser Konferenzen vorzulegen; 

7. ersucht den Generalsekretär der Konferenzjemer, im 
Rahmen der vorhandenen Mittel in der Zeit vor der dritten 
Tagung des Vorbereitungsausschusses am Amtssitz der 
Vereinten Nationen informelle Konsultationen zu veranstal
ten, um einen Meinungsaustauscb zur Vorbereitung auf die 
Verhandlungen über den Entwurf des Schlußdokuments der 
Konferenz zu führen; 

8. erklärt erneut, wie wichtig es ist, daß die nicht
staatlichen Organisationen an dem Vorbereitungsprozeß und 
an der Konferenz selbst teilnehmen und dazu Beiträge 
leisten, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen 
der Resolution 1993/4 des Wirtschafts- und Sozialrats; 

9. unterstreicht, daß es besonders wichtig ist, unver
züglich Maßnahmen zu treffen, um die Ziele der Konferenz 
und die auf der Konferenz zu erörternden Fragen einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen; 

10. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
in engem Benehmen mit dem Generalsekretär der Konferenz 
die Durchführung dieser Resolution sicherzustellen; 

11. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ibrer 
neunundvierzigsten Tagung einen Punkt lOBericht der 
Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick
lung" aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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48/187. Internation' le Konferenz über Entwicklungs
finanziemn 

Die Generalversa lung. 

in Bekräftigung er Wichtigkeit und unveränderten 
Gültigkeit der "ErkI" ng über internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit. in besondere über die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstu s und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern"', der I ternationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwickl gsdekade der Vereinten Nationen3

, der 
Verpflichtung von C agena', der Neuen Agenda der Ver
einten Nationen für ie Entwicklung Afrikas in den neunziM 
ger Jahren', des Ak 'onsprogramms für die neunziger Jahre 
zugunsten der am w nigsten entwickelten Länder' und der 
verschiedenen auf r Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und ntwicklung verabschiedeten Konsens
vereinbarungen und übereinkünfte. insbesondere der Agen
da 21', 

unter Hinweis au ihre Resolution 46/205 vom 20. De
zember 1991 über . e Einberufung einer internationalen 
Konferenz über En wicklungsfinanzierung und ihren Be
schluß 47/436 vom 8. Dezember 1992. 

mit Interesse Ken tnis nehmend von der im Bericht des 
Generalsekretärs" nthaltenen Analyse der derzeitigen 
internationalen Fin zsituation sowie an die Verbindung 
erinnernd, die zwisc eo Frieden. Sicherheit, Wachstum und 
Entwicklung besteht 3, , 

sowie unter Hin eis auf ihre Resolution 47/181 vom 
22. Dezember 1992 "ber eine Agenda für Entwicklung, 

\. beschließt, di Frage der Entwicklungsfinanzierung 
und der möglichen inanzquellen in enger Absprache und 
Zusammenarbeit m t der Weltbank, dem Internationalen 
Währungsfonds un der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen weiter zu prüfen; 

2. ersucht den G neralsekretär, der Generatversammlung 
auf ihrer fünfzigste Tagung im Hinblick auf die Prüfung 
der Frage der Einb fung einer internationalen Konferenz 
über Entwicklungs nanzierung einen Bericht über die 
Situation aller für d e Entwicklungsfinanzierung möglicher
weise vorhandenen inanzquellen, einschließlich neuer und 
zusätzlicher Finan uellen, vorzulegen~ 

3. beschließt a erdern, die Frage der Entwicklungs
finanzierung unter em Punkt "Internationale Zusammen
arbeit für Wirtscha tswachstum und Entwicklung" in die 
vorläufige Tagesor nung ihrer fünfzigsten Tagung auf
zunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/188. Internatio ale Dekade für Katastrophenvor
beugung 

Die Generalvers lung, 

mit dem Ausdruc ihrer Unterstatzung für alle Länder, die 
als Folge von N turkatastrophen schwere Verluste an 
Menschenleben so ie schwerwiegende materielle und wirt
schaftliche Schäde erlitten haben. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/236 vom 22. De
zember 1989, mit der sie die Internationale Dekade für 
Katastrophenvorbeugung verkündet hat, und die Resolution 
46/182 vom 19. Dezember 1991, in deren Anlage sie maß
gebliche Verbesserungen in der internationalen humanitären 
Nothilfe gefordert hat, was zur Schaffung der Sekretariats
Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten geführt hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/149 vom 
18. Dezember 1991, in der sie die Einberufung einer 
Weltkonferenz der Vertreter der nationalen Komitees für die 
Dekade im Jahr 1994 gebilligt hat, 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß 1993/328 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1993 zur Welt
konferenz für Katastrophenvorbeugung, 

in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die Dekade zu 
einer besseren Katastrophenbewältigung im allgemeinen und 
auf nationaler Ebene zum Aufbau von Kapazitäten auf dem 
Gebiet der Katastrophenvorsorge und -milderung leisten 
kann, 

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die Fachorgani
sationen und anderen nichtstaatlichen Organisationen, ins
besondere wissenschaftlichen und technischen Vereinigun~ 
gen, humanitären Gruppen und Investitionseinrichtungen bei 
der Durchführung der Programme und Aktivitäten der 
Dekade zukommt, 

nach Behandlung des vom Hochrangigen Sonderrat für die 
Dekade auf seiner zweiten Tagung verabschiedeten Zwölf
Punkte-Aktionsplans für die Konferenz'" 

sowie nach Behandlung der Empfehlungen, die der 
Generalsekretär abgegeben hat, um Orientierungshilfen für 
die weitere Durchführung der Dekade und die effektive 
Vorbereitung und Veranstaltung der Konferenz zu geben, 

in Anerkennung der engen Wechselbeziehung zwischen 
Katastrophenprävention und bestandfähiger Entwicklung, die 
bereits auf der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung erkannt und in Kapitel 7 Ab
schnitt F der Agenda 21' berücksichtigt wurde, 

überzeugt, daß es in erster Linie Sache des jeweiligen 
Landes ist, sein Volk, seine Infrastruktur und andere Güter 
des Landes vor den Auswirkungen von Naturkatastrophen zu 
schützen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Dekade", der unter anderem den zweiten Jahres
bericht des Wissenschaftlichen und technischen Ausschusses 
für die Dekade" enthält, 

\. spricht allen katastrophenanfälligen Ländern, die 
bereits Initiativen zur Verminderung ihrer Anfälligkeit 
ergriffen haben, ihre Anerkennung aus, ermutigt sie, während 
der Internationalen Dekade für Katastrophenvorbeugung im 
Kontext ihres sozioökonomischen Prozesses auch weiterhin 
Politiken zur Katastrophenmilderung zu verfolgen und dabei 
die von dem Wissenschaftlichen und technischen Ausschuß 
für die Dekade aufgestellten Ziele für Fortschritte bei der 
Katastrophenvorbeugung" zu berücksichtigen, und ermutigt 
sie außerdem, den Möglichkeiten zu einer regionalen 
Zusammenarbeit im Rahmen der Dekade weiter nach
zugehen; 



v. Resolutionen - Zweiter Ausschuß 181 

2. ermutigt die Mitglieder des Hochrangigen Sonderrats 
für die Dekade, auf der Grundlage der Ratschläge, die sie 
dem Generalsekretär erteilt haben, einzeln und als Gruppe 
aktiv tätig zu werden, um die Öffentlichkeit verstärkt über 
die Möglichkeiten der Katastrophenvorbeugung aufzuklären 
und die Regierungen, die internationalen Finanzinstitutionen 
und andere Finanzorganisationen und die Geschäftswelt zur 
Unterstützung der Aktivitäten der Dekade zu veranlassen; 

3. lobt den Wissenschaftlichen und technischen Aus
schuß für die 1992 geleistete Arbeit und billigt seine 
Vorschläge betreffend die Vorbereitungen für die WeItkon
ferenz für Katastrophenvorbeugung; 

4. fordert die Mitgliedstaaten und alle anderen Teil
nehmer an der Dekade auf, sich aktiv an der finanziellen und 
sachlichen Unterstützung der Aktivitäten im Rahmen der 
Dekade, namentlich auch der Aktivitäten des Sekretariats der 
Dekade, zu beteiligen; 

5. fordert die Sekretariats-Hauptabteilung Humanitäre 
Angelegenheiten, der das Sekretariat der Dekade inzwischen 
als fester Bestandteil angehört, auf, die operativen Bemühun
gen und die Informationskampagnen auf dem Gebiet der 
Katastrophenvorsorge und -milderung weiter besser zu 
koordinieren und auf diese Weise den Weg zur erfolgreichen 
Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der Dekade zu 
ebnen; 

6. beschließt, 1994 die Weltkonferenz für Katastro
phenvorbeugung zu veranstalten, die folgende Ziele hat: 

a) Überprüfung der Ergebnisse der Dekade auf nationa
ler, regionaler und internationaler Ebene; 

b) Ausarbeitung eines Aktionsprogramms für die Zu
kunft; 

c) Austausch von Informationen über die Durchführung 
der Programme und Politiken der Dekade; 

d) Bewußtseinsbildung hinsichtlich der Wichtigkeit von 
Politiken zur Katastrophenvorbeugung; 

7. nimmt das großzügige Angebot der Regierung Japans, 
die Weltkonferenz auszurichten, mit tiefem Dank an, und 
beschließt, daß die Konferenz vom 23. bis 27. Mai 1994 in 
Yokohama stattfinden wird; 

8. beschließt, einen Vorbereitungsausschuß für die Welt
konferenz für Katastrophenvorbeugung einzusetzen, der 
spätestens im März 1994 in Genf eine fünftägige Tagung 
abhalten wird, um die organisatorischen und sachlichen 
Vorbereitungen für die Konferenz zu überprüfen, das 
Arbeitsprogramm der Konferenz zu billigen und eine 
Geschäftsordnung zur Verabschiedung durch die Konferenz 
vorzuschlagen, auf der Grundlage der vom Sekretariat der 
Dekade nach Beratung mit dem Gastland vorgelegten 
Empfehlungen; 

9. ersucht das Sekretariat der Dekade, als Konferenzse
kretariat zu fungieren und die Vorbereitungsaktivitäten in 
enger Zusammenarbeit mit der Gastregierung und dem 
Vorbereitungsausschuß für die Konferenz mit voller Unter
stützung der zuständigen Hauptabteilungen und Bereiche des 
Sekretariats der Vereinten Nationen zu koordinieren; 

10. anerkennt, wie wichtig eine umfassende und multi
disziplinäre Beteiligung an der Konferenz ist, und ersucht 
den Generalsekretär zu diesem Zweck, alle Staaten, nationa
len Komitees für die Dekade, die Organe, Organisationen 
und Progranune des Systems der Vereinten Nationen sowie 
die entsprechenden zwischenstaatlichen Organisationen und 
wissenschaftlichen Verbäade, zuständigen nichtstaatlichen 
Organisationen und den Privatsektor zu der Konferenz 
einzuladen; 

11. forden alle Regierungen auf, sich aktiv an der 
Konferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß zu beteiligen, 
insbesondere durch 

a) die Durchführung systematischer Bewertungen der auf 
nationaler und lokaler Ebene bestehenden Gefahren und 
Risiken, mit Hilfe der sektorübergreifenden nationalen 
Komitees für die Dekade; 

b) die Organisation multidisziplinärer Konferenzen und 
Fachtagungen auf nationaler und regionaler Ebene, um 
sicherzustellen, daß alle Möglichkeiten, über welche die 
Länder sowohl auf nationaler Ebene als auch im Kontext der 
regionalen Zusammenarbeit verfügen, namentlich auch ihre 
wissenschaftlichen und technischen Kapazitäten, bei der 
Katastrophenvorbeugung voll genutzt werden; 

c) die Ausarbeitung umfassender Sachstandsberichte und 
Pläne für künftige Maßnahmen zur Vorlage auf der Kon
ferenz; 

12. fordert alle Organe und Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen auf, sich aktiv an der Konferenz und an 
ihrem Vorbereitungsprozeß zu beteiligen, und lobt diejenigen 
Organisationen, die im Einklang mit dem offenen, alle Seiten 
einbeziehenden Charakter der Dekade Verantwortung für die 
Organisation von Fachausschüssen auf der Konferenz über
nommen haben; 

13. beschließt, daß der Vorbereitungsprozeß und die 
Konferenz selbst ohne Beeinträchtigung bereits geplanter 
Aktivitäten aus vorhandenen Haushaltsmitteln sowie aus 
freiwilligen Beiträgen zu dem für die Dekade errichteten 
Treuhandfonds finanziert werden sollen; 

14. ersucht den Generalsekretär, alle Mitgliedstaaten 
aufzurufen, großzügige Beiträge an den Treuhandfonds zu 
entrichten, mit dem Ziel, die zur Vorbereitung und Durch
führung der Konferenz erforderlichen zusätzlichen Aktivitä
ten zu finanzieren; 

15. spricht den Läadern ihren tief empfundenen Dank aus, 
die die Aktivitäten der Dekade durch freiwillige Beiträge zu 
ihrem Treuhandfonds, durch die Verfügbarmachung von 
wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen, durch die 
Ausarbeitung und Durchführung innovativer Projekte zur 
Katastrophenvorbeugung und durch die Ausrichtung von für 
die Dekade wichtigen Veranstaltungen oder Tagungen 
großzügig unterstützt haben; 

16. spricht außerdem den nationalen Komitees und den 
Koordinierungsstellen für die Dekade, die sich aktiv an dem 
Prozeß der Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der 
Dekade beteiligt haben, ihren tief empfundenen Dank aus; 

17. ersuch/den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
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bei der Durchführung dieser Resolution erzielten Fortschritte 
vorzulegen, der auch die Ergebnisse der vom WIrtschafts
und Soziairat auf sein r Arbeitstagung 1994 vorzunehmenden 
Halbzeitüberprüfung er Durchführung des Internationalen 
Aktionsrahmens für ie Internationale Dekade für Katastro
phenvorbeugung en "It. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/189. Rahmenüb reinkommen der Vereinten Nationen 
über Kr 'nderungen 

unter Hinweis a f das Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen Ü r Klimaänderungen68, das unter ihrer 
Schirmherrschaft aus ehandelt wurde und am 4. Juni 1992 
in Rio de Janeiro auf der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Ent icklung zur Unterzeichnung aufgelegt 
wurdet 

mit Befriedigung " er die Fortschritte, die bei der Erfül
lung der in Ziffer 3 festgelegten Bedingungen für das 
Inkrafttreten des Übe einkommens erzielt werden, sowie über 
die vom Zwischens t1ichen Verhandlungsausschuß für ein 
Rahmenübereinkorn en über Klimaänderungen gemäß 
Resolution 47/195 de Generalversanunlung vom 22. Dezem
ber 1992 unternomm nen Vorbereitungsarbeiten, 

[eststellend, daß d' erste Tagung der Konferenz der Ver
tragsstaaten des Übe einkommens nach Artikel 7 Absatz 4 
des Übereinkomme s vom vorläufigen Sekretariat des 
Übereinkommens ei berufen werden und spätestens ein Jahr 
nach Inkrafttreten d Übereinkommens stattfinden soll, 

nach Prüfung der auf der achten Tagung des Zwischen
staatlichen Verhandl ngs.ausschusses abgegebenen Empfeh
lungen" betreffend ie Konferenz der Vertragsstaaten und 
der diesbezüglichen itteilung des Generalsekretärs70

, 

unter Berücksichti ung der grundlegenden Bestimmungen 
der Resolution 40 243 der Generalversammlung vom 
18. Dezember 1985, 

1. beschließt, d 
Vertragsstaaten des 
Nationen über Klim 
1995 abgehalten we 
Bestimmungen des 
Nationen über Klim 

2. nimmt mit 
Angebot der Regie 
der Konferenz der 

die erste Tagung der Konferenz der 
ahmenübereinkommens der Vereinten 

"nderungen vom 28. März bis 7. April 
en soll, vorbehaltlich der anwendbaren 

menübereinkommens der Vereinten 
.. derungen; 

roßer Genugtuung das großzügige 
ng Deutschlands an, die erste Tagung 

ertragsstaaten in BeTlin auszurichten; 

3. beschließt au erdem, die erste Tagung der Konferenz 
der Vertragsstaaten iden Konferenz- und Sitzungskalender 
für 1994-1995 aufz nehmen. 

48/190, Verbreitu 
über Um 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

der Grundsätze der Rio-Erklärung 
lt und Entwicklung 

in der Überzeu ung, daß in der Rio-Erklärung über 
Umwelt und Entwic lung!' die Grundprinzipien zur Herbei-

führung einer bestandfähigen Entwicklung auf der Grundlage 
einer neuen und gleichberechtigten weltweiten Partnerschaft 
enthalten sind, 

sich der Tatsache bewußt, daß die Verbreitung der in der 
Erklärung enthaltenen Grundsätze dazu beitragen wird, die 
Notwendigkeit eines ausgewogenen und integrierten Her
angehens an Fragen der Entwicklung und der Umwelt 
verstärkt in das Bewußtsein der Öffentlichkeit zu rücken, 

eingedenk ihrer Resolution 47/191 vom 22. Dezember 
1992, insbesondere Ziffer 4 a), in welcher sie empfohlen hat, 
die Kommission für bestandfähige Entwicklung möge bei der 
Durchführung der Agenda 21' die Einbeziehung der Grund
sätze der Erklärung fördern, sowie Kenntnis nehmend von 
Kapitel I Ziffer 32 und 42 des Berichts über die erste 
Tagung der Kommission für bestandfahige Entwicklung71

; 

unter Hinweis darauf, daß die Minister und anderen 
Teilnehmer des Treffens auf hoher Ebene während der ersten 
Kommissionstagung betont haben, es sei notwendig, die 
weite Verbreitung der Grundsätze der Erklärung auf allen 
Ebenen zu fördern, um die bestandfähige Entwicklung 
verstärkt in das Bewußtsein der Öffentlichkeit zu rücken, 

sowie unter Hinweis auf Kapitel 36 der Agenda 21, das 
den TItel trägt "Förderung des Bildungswesens, der Öffent
lichkeitsarbeit und der Ausbildung", 

1. bittet alle Regierungen nachdrücklich, die weite 
Verbreitung der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwick
lung im öffentlichen Sektor und im Privatsektor zu fördern; 

2. ersucht den Generalsekretär sicherzustellen, daß die 
zuständigen Organe und Gremien des Systems der Vereinten 
Nationen der Erklärung eine weite Verbreitung verschaffen 
und ihre Grundsätze in Übereinstimmung mit Kapitel I 
Ziffer 32 und 42 des Berichts über die erste Tagung der 
Kommission für bestandfähige Entwicklung in ihre Program
me und Aktivitäten einbeziehen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/191. Ausarbeitung eines internationalen Überein
kommens zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
in den von Dürre undloder Wüstenbildung 
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/172 vom 19. De
zember 1989, 44/228 vom 22. Dezember 1989 und die 
anderen einschlägigen Resolutionen der Generalversanunlung 
sowie die Beschlüsse der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung, insbesondere die Empfeh
lung, mit der die Konferenz die Generalversammlung 
gebeten hat, unter ihrer Schirmherrschaft einen Zwischen
staatlichen Verhandlungsausschuß einzurichten mit dem 
Auftrag, ein internationales Übereinkommen zur Bekämp
fung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüsten
bildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, 
einzurichten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/188 vom 
22. Dezember 1992, mit der sie den Zwischenstaatlichen 
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Verhandlungsausschuß für die Ausarbeitung eines interna
tionalen Übereinkommens zur Bekämpfung der Wüstenbil
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer 
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, ntit dem Ziel 
eingerichtet hat, ein solches Übereinkommen bis Juni 1994 
fertigzustellen, 

ferner unter Hinweis darauf, daß in Kapitel 12 der Agen
da 21', insbesondere in den Ziffern 12.1 bis 12.4, Wüstenbil
dung und/oder Dürre als ein weltweites Problem dargestellt 
werden, von dem ein Sechstel der Weltbevölkerung und ein 
Viertel der gesamten Land1läche der Erde betroffen sind und 
das nach einer globalen Antwort verlangt, wie in Ziffer 12.4 
der Agenda 21 niedergelegt, und daß konkrete Maßnahmen 
in allen Regionen, insbesondere in Afrika, im Rahmen des 
Übereinkommens getroffen werden müssen, 

von neuem auf das Ziel verweisend, das Übereinkommen 
bis zum Juni 1994 fertigzustellen und so bald wie möglich 
umzusetzen, 

mit Genugtuung über die Arbeit des Zwischenstaatlichen 
Verhand1ungsausschusses auf seiner ersten72 und zweiten73 

Arbeitstagung, 

nach Behandlung der Mitteilung de.s Generalsekretärs über 
die bei den Verhandlungen über da. Ubereinkommen erziel
ten Fortschritte74

, 

1. bittet den Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuß 
für die Ausarbeitung eines internationalen Übereinkommens 
zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre 
und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, ins
besondere in Afrika, nachdrücklich, die Verhandlungen im 
Einklang mit Resolution 47/188 bis Juni 1994 erfolgreich 
abzuschließen; 

2. beschließt, daß der Zwischenstaatliche Verhand
lungsausschuß nach der Annahme des Übereinkommens eine 
Tagung abhalten wird, um die Situation in der Zeit bis zu 
seinem Inkrafttreten zu überprüfen, insbesondere im Hinblick 
auf die Durchführung der Bestimmungen, die auf die beson
deren Bedürfnisse der einzelnen Regionen abgestimmt sind; 

3. beschließt außerdem, daß die Tagung des Zwischen
staatlichen Verhandlungsausschusses nach der Annahme des 
Übereinkommens spätestens arn 31. Januar 1995 abzuhalten 
ist, und ersucht den Generalsekretär, die entsprechenden 
Vorbereitungen zu treffen, um das Funktionieren des Ad
hoc-Sekretariats und der multidisziplinären Sachverständi
gengruppe zur Betreuung der Tagung sicherzustellen; 

4. beschließt ferner, daß der Verhandlungsprozeß auch 
künftig aus den vorhandenen Haushaltsmitteln der Vereinten 
Nationen finanziert werden soll, ohne Beeinträchtigung der 
Programmaktivitäten, sowie aus freiwilligen Beiträgen an 
den Treuhandfonds, der gemäß Resolution 47/188 eigens zu 
diesem Zweck für die Dauer der Verhandlungen eingerichtet 
wurde und vom Leiter des Ad-hoc-Sekretariats unter der 
Aufsicht des Generalsekretärs verwaltet wird, mit der 
Möglichkeit, die eingegangenen Beiträge von einem Haus
haltsjahr auf das nächste zu übertragen; 

5. verweist auf die Beiträge zur Arbeit des Zwischen
staatlichen Verhandlungsausschusses bei der Durchführung 
seines Mandats, die von dem Entwicklungsprogramm der 

Vereinten Nationen, dem Büro der Vereinten Nationen für 
die Sudan-Sahel-Region, dem Umweltprogramm der Ver
einten Nationen, der Ernährungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen, der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der Organi
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, der Weltorganisation für Meteorologie, dem 
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung 
und von anderen zuständigen internationalen Organisationen, 
die ntit Wüstenbildung, Dürre und Entwicklung befaßt sind, 
geleistet wurden, und bittet sie, auch künftig solche Unter
stützung zu gewähren; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den ersten 
Beiträgen zu dem Treuhandfonds und bittet die Regierungen, 
die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration und 
andere interessierte Organisationen, einschließlich der nicht
staatlichen Organisationen, den Fonds auch künftig zu unter
stützen; 

7. bittet die internationale Gemeinschaft, insbesondere 
die entwickelten Länder und andere Länder, die dazu in der 
Lage sind, an das Sekretariat des Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsausschusses und/oder das Büro der Vereinten 
Nationen für die Sudan-Sahel-Region des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen sowie an andere zustän
dige internationale und regiona1e Organisationen frei willige 
Beiträge zu leisten, um es ihnen zu ermöglichen, die von 
Dürre und/oder Wüstenbildung betroffenen Länder in aBen 
Regionen, insbesondere in Afrika, bei ihren Vorbereitungen 
für den Verhandlungsprozeß zu unterstützen; 

8. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis von den 
Beiträgen zu dem freiwilligen Sonderfonds, der mit Resolu
tion 47/188 eingerichtet wurde, um die von Wüstenbildung 
und Dürre betroffenen Entwicklungsländer, insbesondere die 
am wenigsten entwickelten Länder. dabei zu unterstützen, 
von und effektiv arn Verhandlungsprozeß mitzuwirken, und 
bittet die Regierungen, die Organisationen der regionalen 
Wirtschaftsintegration und andere interessierte Organisatio
nen, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, auch 
weiterhin großzügig zu dem Fonds beizutragen; 

9. vermerkt die vom Generalsekretär getroffenen Verein
barungen und die willkommene Unterstützung von seiten der 
zuständigen oder interessierten Organisationen, Organe, 
Programme und betroffenen sonstigen Stellen des Systems 
der Vereinten Nationen sowie der zwischenstaatlichen, 
subregionalen und regionalen Organisationen für die Arbeit 
des Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses, und bittet 
sie, sich auch künftig aktiv an der Arbeit des Ausschusses zu 
beteiligen; 

10. bittet die Regierungen nachdrücklich, auch künftig in 
enger Zusammenarbeit mit den Regionalkommissionen und 
den nationalen, subregionalen und regionalen Organisationen 
Aktivitäten zur Unterstützung des Prozesses des Zwischen
staatlichen Verhandlungsausschusses zu veranstalten, gegebe
nenfalls unter Einbeziehung von Vertretern der Wissenschaft 
und der Industrie, der Gewerkschaften, der zuständigen 
nichtstaatlichen Organisationen und anderer interessierter 
Gruppen; 

11. verweist außerdem auf die vom Büro der Vereinten 
Nationen für die Sudan-Sahel-Region gewährte Unterstüt
zung für die Länder, die unter sein Mandat fallen, bei ihren 
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Vorbereitungen und bbi der Teilnahme am Verhandlungs
prozeß und bittet das Büro, auch künftig die betroffenen 
Regierungen zu unte lützen und für diesen Zweck auch 
weiterhin Ressourcen u mobilisieren; 

12. verweist feme auf den konstruktiven Beitrag der 
zuständigen nichtstaat ichen Organisationen zum Erfolg des 
Verhandlungsprozesse , im Einklang mit der Geschäftsord
nung des Zwischensta tlichen Verhandlungsausschusses und 
unter Berücksichtigu g der im Prozeß der Konferenz der 
Vereinten Nationen . ber Umwelt und Entwicklung ver
wendeten Verfahren, und ermutigt die nichtstaatlichen 
Organisationen, insbe ondere diejenigen aus Entwicklungs
ländern, auch künftig um Erfolg des Verhandlungsprozesses 
beizutragen; 

13. wiederholt ihr Ersuchen an den Vorsitzenden des 
Zwischenstaatlichen rhandlungsausschusses, der Kommis
sion für bestandfahige Entwicklung und anderen zuständigen 
Gremien auch künftig Sachstandsberichte über die Verhand
lungen vorzulegen; 

14. ersucht den G eralsekretär, die vorliegende Resolu
tion allen Regierunge , den zuständigen zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen ganisationen sowie wissenschaftlichen 
und anderen betroffbnen Institutionen zur Kenntnis zu 
bringen; 

15. ersucht den neralsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf i T neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durc führung dieser Resolution vorzulegen; 

16. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten 11 gung unter dem Punkt "Durchführung 
der Beschlüsse und Empfehlungen der Konferenz der 
Vereinten Nationen 'ber Umwelt und Entwicklung" den 
Unterpunkt "Ausarbei ung eines internationalen Übereinkom
mens zur Bekämpfun der Wüstenbildung in den von Dürre 
und/oder Wüstenbil ung schwer betroffenen Ländern, 
insbesondere in Afri a" aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/192. Stärkung d r internationalen Zusammenarbeit 
bei der Ub aehung weltweiter Umweltproble-
me 

in Bekrliftigung i er Resolutionen 44/224 vom 22. De
zember 1989 und 46 217 vom 20. Dezember 1991 über die 
internationale Zus enarbeit bei der Überwachung, Bewer
tung und Vorhersage on Umweltbedrohungen sowie bei der 
Hilfeleistung in Um eltnotfallen, 

sowie in Bekräfti ung der einschlägigen Bestimmungen 
der Agenda 21' un der Rio-Erklämng über Umwelt und 
Entwicklung t8

1 die v n der Konferenz der Vereinten Natio
nen über Umwelt u d Entwicklung verabschiedet wurden, 
einschließlich Grun satz 2 der Erklämng, der besagt, daß 
Staaten in Übereins . mmung mit der Charta der Vereinten 
Nationen und den G ndsätzen des Völkerrechts das souve
räne Recht haben, si h ihre eigenen Ressourcen gemäß ihrer 
eigenen Umwelt- nd Entwicklungspolitik nutzbar zu 
machen, und daß sie dabei gleichzeitig dafür verantwortlich 
sind, sicherzustellen I daß durch Aktivitäten in ihrem Hoheits-

bereich oder unter ihrer Kontrolle die Umwelt anderer 
Staaten oder von Gebieten außerhalb des nationalen Hoheits
bereichs keinen Schaden nimmt, 

unter Hinweis auf den Beschluß 16/37 des Verwaltungsrats 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen vom 31. Mai 
1991 über die Frühwarnung und Vorhersage von Umweltnot
fällen" sowie Kenntnis nehmend von dem Beschluß 17/26 
des Verwaltungsrats vom 21. Mai 1993 über das Zentrum 
der Vereinten Nationen für Umweltnothilfe" , 

Kenntnis nehmend von den entsprechenden Teilen der 
Berichte des Ausschusses für die friedliche Nutzunll des 
Weltraums, insbesondere über seine fünfunddreißigste 5 und 
sechsunddreißigste76 Tagung, worin der Ausschuß die Bedeu
tung der Fernerkundung durch Satelliten für die Über
wachung der Umwelt auf der Erde, und insbesondere für die 
Untersuchung und Überwachung globaler Veränderungen, 
festgestellt hat, 

unter Berücksichtigung der laufenden Aktivitäten des 
Ausschusses für Erdbeobachtungssatelliten zur Unterstützung 
der weltweiten Umweltüberwachung und der damit zu
sammenhängenden Anwendungen, 

eingedenk dessen, daß es wichtig ist, daß die zuständigen 
Organe, Sonderorganisationen und anderen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Mandate an dem Programm "Erdwacht", ins
besondere an dessen Umweltüberwachungsprogrammen, 
teilnehmen, sowie eingedenk der Notwendigkeit, daß diese 
Programme über Frühwarnkapazitäten verfügen, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, das Erdwacht-Pro
gramm zu einem leistungsfahigeren Instrument der Umwelt
erkundung und der Bewertung aller die globale Umwelt 
beeinflussenden Elemente zu machen, um eine ausgewogene 
Vorgehensweise insbesondere im Hinblick auf die Bedürf
nisse der Entwicklungsländer sicherzustellen, 

sowie in Anbetracht des Potentials und der Wichtigkeit der 
derzeit verfügbaren Methoden, Technologien und Verfahren 
zur Überwachung, Bewertung und Vorhersage weltweiter 
Umweltprobleme, einschließlich der Fernerkundung und der 
Überwachung aus dem Weltraum, 

1. bittet die Regierungen, die zuständigen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen, innerhalb ihres Man
dats, sowie andere zuständige Stellen, gegebenenfalls ihren 
Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit bei der Umwelt
überwachung zu überprüfen, einschließlich der umweltbezo
genen Fernerkundung und Datenauswertung, und im Rahmen 
der vorhandenen Mittel diese Aktivitäten entsprechend zu 
unterstützen; 

2. ersucht den Exekutivdirektor des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen, zur Vorlage auf der achtzehnten 
Tagung des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen einen Bericht über die Tätigkeit des 
Programms auf dem Gebiet der Umweltüberwachung auszu
arbeiten, der Vorschläge und Empfehlungen im Rahmen der 
Agenda 21 sowie eine Überprüfung des Erdwacht-Pro
gramms enthält, unter Berücksichtigung der vom Verwal
tungsrat auf seiner siebzehnten Tagung gefaßten Beschlüsse 
sowie in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stelien 
innerhalb und gegebenenfalls außerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen; 
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3. bittet den Verwaltungsrat des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen, den genannten Bericht auf seiner 
achtzehnten Tagung zu prüfen und der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über den WJrtschafts- und So
zialrat seine Schlußfolgerungen und Empfehlungen vorzu
legen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/193. Weltkorrferenz über die bestanMäbige Entwick
lung der kleinen Inselstaaten unter den Ent
wicklungsländern 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf den Bericht der Konferenz der Ver
einten Nationen über Umwelt und Entwicklung" und 
insbesondere die Agenda 21', Kapital 17 Abschnitt G, über 
die bestandfähige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungsländern, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/186 vom 
22. Dezember 1992 über besondere Maßnahmen zugunsten 
der Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 47/189 vom 22. De
zember 1992, in der sie beschloß, die erste Weltkonferenz 
über die bestandfähige Entwicklung der kleinen Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern einzuberufen, 

insbesondere in Bekräftigung der in den Ziffern 4 und 5 
der Resolution 47/189 aufgeführten Gesamt- und Einzelziele 
der Weltkonferenz sowie eingedenk des wichtigen Beitrags, 
den ihre erfolgreiche Umsetzung zur Förderung einer be
standfähigen und umweltgerechten Entwicklung in den klei
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern leisten 
würde, 

betonend, daß die kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungsmög
lichkeiten bei der Planung und Verwirklichung einer bestand
fähigen Entwicklung mit besonderen Herausforderungen 
konfrontiert sind und daß es ihnen ohne eine Zusammen
arbeit mit der internationalen Gemeinschaft und ohne deren 
Unterstützung nur eingeschränkt möglich sein wird, diesen 
Herausforderungen zu begegnen, 

sowie betonend, daß der zwischenstaatliche Vorberei
tungsprozeß für die Weltkonferenz über die bestandfähige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern vor der Konferenz selbst abgeschlossen werden 
muß, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Vorbereitungsaus
schusses für die Weltkonferenz über die bestandfahige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern über seine Organisationstagung und seine erste 
Tagung78

; 

2. beschließt, die erste Weltkonferenz über die bestandfä
hige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern vom 25. April bis zum 6. Mai 1994 in Barba
dos zu veranstalten, einschließlich eines Tagungsteils auf 
hoher Ebene am 5. und 6. Mai 1994; 

3. fordert abermals nachdrücklich dazu auf, zu der 
Konferenz möglichst hochrangige Vertreter zu entsenden; 

4. beschließt außerdem, am Ort der Konferenz am 
24. April 1994 eintägige vorbereitende Konsultationen abzu
halten; 

5. beschließt ferner, die erste Tagung des Vorberei
tungsausschusses vom 7. bis 11. März 1994 in New York für 
einen Zeitraum von fünf Arbeitstagen wiederaufzunehmen, 
damit der Ausschuß die ihm in Ziffer 11 der Resolution 
47/189 zugewiesene Vorbereitungsarbeit abschließen kann, 
darunter den in Anhang m des Berichts des Vorbereitungs
ausschusses enthaltenen Entwurf eines Aktionsprogramms 
für die bestandfahige Entwicklung der kleinen Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern', und daß für diesen Zweck 
im Rahmen der für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 
gebilligten Haushaltsansätze ausreichende Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt werden; 

6. billigt die Beschlüsse I" und 4'0 des Vorbereitungs
ausschusses hinsichtlich der Teilnahme der assoziierten 
Mitglieder der Regionalkommissionen und der nichtstaat
lichen Organisationen, einschließlich wichtiger Gruppen, an 
der Konferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß; 

7. billigt außerdem die Beschlüsse 380 und 13" des 
Vorbereitungsausschusses und beschließt, der Konferenz die 
vorläufige Geschäftsordnung und die vorläufige Tagesord
nung zur Annahme zu übermitteln; 

8. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den in 
Betracht kommenden Organen und Organisationen der 
Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung bei ihm 
eingehender Vorlagen von bilateralen, regionalen und 
multilateralen Geberorganisationen sowie von nichtstaatli
chen Organisationen sicherzustellen, daß der in Beschluß 11 
des Vorbereitungsausschusses angeforderte Bericht dem 
Vorbereitungsausschuß auf seiner wiederaufgenommenen 
Tagung rechtzeitig vorgelegt wird'!; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, über die 
Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information dafür zu 
sorgen, daß die Ziele und Zwecke der Konferenz in den 
Mitgliedstaaten sowie bei den nichtstaatlichen Organisationen 
und nationalen, regionalen und internationalen Medien 
möglichst umfassend bekanntgemacht werden, um sie zu 
veranlassen, aktive Beiträge zu leisten und die Konferenz 
und ihren Vorbereitungsprozeß zu unterstützen; 

10. dankt für die Beiträge an den freiwilligen Fonds, der 
eingerichtet worden ist, um die vollständige und wirksame 
Teilnahme der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungs
ländern und der am wenigsten entwickelten Länder an der 
Konferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß zu unterstützen, 
und bittet alle Mitgliedstaaten und Organisationen, die dazu 
in der Lage sind, großzügige Beiträge an den Fonds zu 
leisten; 

11. beschließt, unter dem Tagesordnungspunkt "Durch
führung der Beschlüsse und Empfehlungen der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung" 
einen Unterpunkt "Weltkonferenz über die bestandfahige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern" in die Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
den Bericht der Weltkonferenz vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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481194. Konferenz dfr Vereinten Nationen über grenz
überschreite 'de nnd weit wandernde Fisch
bestände 

Die Generalversam lung, 

in Bekräftigung i er Resolution 47/192 vom 22. De
zember 19,92 über di Konferenz der Vereinten Nationen 
über grenzüberschreite de und weit wandernde Fischbestände 
(die Konferenz), 

feststellend, daß di Konferenz ihre Organisationstagung 
vom 19. bis 23. Apri 1993 in New York und ihre zweite 
Tagung vom 12. bis O. Juli 1993 ebenfalls in New York 
veranstaltet hat, 

mit Genugtuung d "ber, daß sich die Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorg . ation der Vereinten Nationen bereit 
erklärt hat, zwei In~ rmationspapiere auszuarbeiten, eines 
über die behutsame B irtschaflUng der Fischressourcen und 
das andere über den egriff des größtmöglich erreichbaren 
Dauerertrags, 

mit Genugtuung ü r den Bericht des Generalsekretärs 
über die von der Kon erenz 1993 erzielten Fortschritte", 

Kenntnis nehmend on der im Bericht der Konferenz über 
ihre zweite Tagung e thaltenen Empfehlung der Konferenz 
an die Generalversam lung hinsichtlich der Einberufung von 
zwei weiteren Tagun en im Jahr 1994", die die Konferenz 
für den Abschluß ihr r Arbeit benötigt, 

davon überzeugt, d eine größtmögliche Beteiligung an 
der Konferenz wichti ist, um ihren Erfolg zu gewährleisten, 

\. nimmt Kenntni von den Fortschritten, die die Kon
ferenz der Vereinten ationen über grenzüberschreitende und 
weit wandernde Fisc bestände erzielt hat; 

2. erklärt erneut, daß die Konferenz ihre Arbeit vor der 
neunundvierzigsten agung der Generalversammlung ab
schließen sollte; 

3. billigt in Übe 
Konferenz die Einbe 
Konferenz, die vom 
26. August 1994 in 

instimmung mit der Empfehlung der 
fung von zwei weiteren Tagungen der 

4. bis 31. März 1994 und vom 15. bis 
ew York stattfinden sollen; 

4. ersucht den eneralsekretär, die für diese beiden 
Tagungen der Kon~ renz erforderlichen Dienste zur Ver
fügung zu stellen un Vorkehrungen zu treffen, die es der 
Konferenz erlauben, ährend der Tagungen zwei Sitzungen 
gleichzeitig abzuhalt n; 

5. ersucht die R gierungen und die Organisationen der 
regionalen Wirtsch Isintegration erneut, Beiträge an den 
freiwilligen Fonds entrichten, der gemäß Ziffer 9 der 
Resolution 47/192 er Generalversammlung eingerichtet 
wurde, um den Ent cklungsländern, vor allem denjenigen, 
die durch das Konfe enzthema am meisten berührt werden, 
insbesondere den wenigsten entwickelten Ländern unter 
ihnen, zu helfen, oll und wirksam an der Konferenz 
teilzunehmen, und d nkt für die Beiträge, die bislang an den 
Fonds entrichtet w 

6. ersucht den eneralsekretär außerdem, die von der 
Ernährungs- und La dwirtschaftsorganisation der Vereinten 

Nationen ausgearbeiteten Informationspapiere so bald wie 
möglich an die Delegationen zu verteilen; 

7. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung den ab
schließenden Bericht über die Arbeit des Ausschusses 
vorzulegen; 

8. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Durchführung 
der Beschlüsse und Empfehlungen der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung" einen 
Unterpunkr mit dem Titel "Bestandfahige Nutzung und 
Erhaltung der lebenden matinen Ressourcen der Hohen See: 
Konferenz der Vereinten Nationen über grenzüberschreitende 
und weit wandernde Fischbestände" aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481195. Hilfe für Jemen 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/193 und 45/222 
vom 21. Dezember 1990, 46/174 vom 19. Dezember 1991 
und 47/179 vom 22. Dezember 1992 sowie die Resolution 
1991/62 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 1991, 
Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/58 des Rates 
vom 29. Juli 1993 und unter Hinweis auf die Beschlüsse 
91/19 und 91/20 des Verwaltungsrats des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen vom 25. Juni 1991", 

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß 
alle einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und 
des Wirtschafts- und Sozialrats sowie die einschlägigen Be
schlüsse des Verwaltnngsrats des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen durchgeführt werden, 

ersucht den Generalsekretär, die Durchführung aller 
einschlägigen Resolutionen weiterzuverfolgen und der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung einen um
fassenden Bericht über diese Durchführung vorzulegen. 

86. Plenllrsitzung 
21. Dezember 1993 

481196. Internationale Hilfe für Sierra Leune 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/158 vom 17. De
zember 1982, 38/205 vom 20. Dezember 1983 und 39/192 
vom 17. Dezember 1984, in denen sie an alle Staaten, die 
Sonderorganisationen sowie internationale Entwicklungs- und 
Finanzinstitutionen appellierte, jede erdenkliche Unterstüt
zung für die Entwicklung von Sierra Leone bereitzustellen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 37/133 vom 
17. Dezember 1982, in der sie beschloß, Sierra Leone in das 
Verzeichnis der am wenigsten entwickelten Länder auf
zunehmen, 

unter Kenntnisnahme der Resolution 866 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 22. September 1993, in welcher der Rat 
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beschloß, unter seiner Aufsicht die Beobachtennission der 
Vereinten Nationen in Liberia einzurichten, unter anderem 
mit dem Auftrag, die Einhaltung des Friedensübereinkom
mens zu überwachen", namentlich auch an Punkten der 
Grenze Liberias zu Sierra Leone und anderen Nachbarlän
dern, 

in Kenntnis des~en, daß die Regierung Sierra Leones auf 
dem Höhepunkt der liberianischen Krise in Zusammenarbeit 
mit den Regierungen der anderen Mitgliedstaaten der 
WIrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten in 
Monrovia, der Hauptstadt des benachbarten Liberia, einen 
Einsatz zur Erhaltung und Überwachung des Friedens 
unternommen hat, 

sowie in Kenntnis der schwerwiegenden Zerstörungen und 
der Verwüstung der produktiven Regionen des Staatsgebietes 
von Sierra Leone und seiner Wirtschaft insgesamt, die durch 
ein Übergreifen des Konfliktes in Liberia verursacht wurden, 

besorgt über die verheerenden Auswirkungen dieses 
Konflikts, die massive F1üchtlings- und Vertriebenenströme 
verursacht haben, auf das Leben und den Besitz der Sierra
leoner in den östlichen und südlichen Provinzen, 

bestürzt über die astronomischen Kosten, die der Regie
rung von Sierra Leone durch den Schutz ihres Gebietes und 
Volkes gegen einen Übergreifen des Konflikts in Liberia 
entstehen, 

im Bewußtsein dessen, daß die internationale Gemeinschaft 
Sierra Leone bei der Sanierung seiner Wtrtschaft und der 
effektiven Durchführung von Wiederaufbau- und Nonnalisie
rungsprogrammen unterstützen muß, die die Mobilisierung 
umfangreicher Mittel erfordern, über die das Land derzeit 
nicht verfügt, 

im Bewußtsein dessen, daß die gegenwärtige Finanzkrise 
in Sierra Leone die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
des Landes verlangsamt, 

I. spricht dem Generalsekretär ihren Dank aus für die 
Bemühungen. die er unternimmt, um die internationale 
Gemeinschaft, das System der Vereinten Nationen und 
andere Organisationen zur Unterstützung von Sierra Leone 
zu bewegen; 

2. ruft die internationale Gemeinschaft und die zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen auf, Sierra 
Leone technische, finanzielle und sonstige Unterstützung für 
die Repatriierung und Wiederansiedlung von sierraleonischen 
Flüchtlingen, Heimkehrern und Vertriebenen zu gewähren; 

3. appelliert an die internationale Gemeinschaft und die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
ausreichende Unterstützung für die Sanierung der Wirtschaft 
Sierra Leones und den Wiederaufbau seiner verwüsteten 
Gebiete zu gewähren; 

4. bittet nachdrücklich alle Staaten und zuständigen 
Organe der Vereinten Nationen, alles Erdenkliche zu tun, um 
der Regierung Sierra Leones den akuten humanitären Bedarf 
der Bevölkerung decken zu helfen, und, soweit erforderlich, 
Nahrungsmittel, Medikamente und grundlegende Ausrü
stungsgegenstände für Krankenhäuser und Schulen zur 
Verfügung zu stellen; 

5. wiederholt nachdrücklich ihren Aufruf an die inter
nationale Gemeinschaft, so auch an die Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen und Organe des Systems der 
Vereinten Nationen, über bilaterale und multilaterale Kanäle 
einen großzügigen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung Sierra Leones zu leisten; 

6. ersucht den Generalsekretär, sich weiterhin zu bemü
hen, die erforderlichen Mittel für ein effektives Programm 
der finanziellen, technischen und materiellen Hilfe für Sierra 
Leone fortzusetzen; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

8. beschließt die Aufnahme eines Punktes "Internationale 
Hilfe für Sierra Leone" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/197. Hilfe bei der NonnaIisierung der Verhältnisse in 
Liberia und heim Wiederaufbau des Landes 

Die Generalversammlung t 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/232 vom 21. De
zember 1990,461147 vom 17. Dezember 1991 und 47/154 
vom 18. Dezember 1992, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Sicherheits
rats 813 (1993) vom 26. März 1993, 856 (1993) vom 
10. August 1993 und 866 (1993) vom 22. September 1993, 
in denen der Rat unter anderem beschloß, die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Liberia unter seiner 
Aufsicht und unter der Leitung des Generalsekretärs über 
dessen Sonderbeauftragten für einen Zeitraum von sieben 
Monaten einzurichten, 

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 868 (1993) 
des Sicherheitsrats vom 29. September 1993, in der der Rat 
die Staaten und Konfliktparteien nachdrücklich bat, eng mit 
den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um die 
Sicherheit der Streitkräfte und des Personals der Vereinten 
Nationen zu gewährleisten, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

feststellend, daß trotz der Einleitung eines tragfähigen 
landesweiten Nothilfeprogramms Sicherheits- und logistische 
Probleme die Hilfsmaßnalunen, insbesondere im Landes
inneren, nach wie vor behindern und den Übergang von der 
Nothilfe zum Wiederaufbau und zur Entwicklung verhindern, 

ernsthaft besorgt über die verheerenden Auswirkungen des 
lange andauernden Konflikts auf die sozioökonomischen 
Gegebenheiten in Liberia und im Hinblick auf die dringende 
Notwendigkeit, zur Wiederherstellung nonnaler Verhältnisse 
grundlegende Sektoren des Landes in einer Atmosphäre des 
Friedens und der Stabilität wiederaufzubauen, 

mit Genugtuung über die unter der Schirmherrschaft der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten am 
25. Juli 1993 in Cotonou (Benin) erfolgte Unterzeichnung 
eines Friedensübereinkommens" durch die Interimsregierung 



188 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

der Nationalen Einhel't Liberias, die Patriotische National
front Liberias und die Vereinigte Befreiungsbewegung 
Liberias für Demokra ie, das eine Waffenruhe, die Entwaff
nung und Demobilisi rung der kriegführenden Parteien, die 
Bildung einer Überg ,ngsregierung und die Abhaltung von 
allgemeinen Wahlen ~nd Präsidentschaftswahlen vorsieht, 

1. spricht den St,aaten sowie den internationalen und 
nichtstaatlichen Org .Iüsationen ihren Dank aus, die den 
Aufrufen der Interims egierung Liberias sowie den Aufrufen 
des Generalsekretärs zur Gewährung von Nothilfe und 
sonstiger Hilfe ents rochen haben und auch weiterhin 
entsprechen; 

2. spricht dem neralsekretär ihren Dank aus für die 
Anstrengungen, die r auch weiterhin unternimmt, um die 
internationale Gerne' schaft, die Vereinten Nationen und 
andere Organisation zu veranlassen, Liberia Nothilfe zu 
gewähren, und bittet nachdrücklich darum, daß diese Hilfe 
fortgesetzt wird; 

3. fordert die in; ernationale Gemeinschaft sowie die 
zwischenstaatlichen ganisationen auf, Liberia den Erfor
dernissen entspreche d technische, finanzielle und sonstige 
Hilfe bei der Repatri erung und Wiederansiedlung liberiani
scher Flüchtlinge, R' ckkehrer und Vertriebener und bei der 
Wiedereingliederung von Kombattanten zu gewähren und 
somit wichtige Vora ssetzungen dafür zu schaffen, daß die 
Abhaltung demokra ischer Wahlen in Liberia erleichtert 
wird; 

4. appelliert an ie internationale Gemeinschaft und an 
die zwischenstaatlic en Organisationen, die im Bericht des 
Generalsekretärs' an efühtten Programme entsprechend zu 
unterstützen, so auch durch Beiträge zu dem Treuhandfonds, 
den der Generalsekr tär eingerichtet hat, um unter anderem 
zur Bestreitung der Kosten der Dislozierung zusätzlicher 
Friedenstruppen de Militärbeobachtergruppe der Wirt
schaftsgemeinschaft er westafrikanischen Staaten beizutra
gen; 

5. fordert alle P eien und Splittergruppen in Liberia 
auf, die Sicherheit d s Personals der Vereinten Nationen und 
ihrer Sonderorganisa ionen sowie der nichtstaatlichen Organi
sationen zu gewährl isten, ihre volle Bewegungsfreiheit in 
ganz Liberia zu gar tieren und alle notwendigen Maßnah
men zu ergreifen, u eine Atmosphäre zu schaffent die der 
erfolrreichen Dmse zung des Übereinkommens von Coto
nous förderlich ist; 

6. ersucht den 

a) seine Bemüh ngen um die Koordinierung der Tätig
keit des Systems er Vereinten Nationen und um die 
Mobilisierung flnan ieller, technischer und sonstiger Hilfe 
bei der Normalisie ng der Verhältnisse in Liberia und beim 
Wiederaufbau des ndes fortzusetzen; 

b) soweit die egebenheiten dies zulassen, in enger 
Zusammenarbeit m't den Behörden Liberias den Gesamt
bedarf zu ermitteln mit dem Ziel, zu gegebener Zeit eine 
Rundtischkonferenz der Geber zur Normalisierung der Ver
hältnisse in Liberia und zum Wiederaufbau des Landes ab
zuhalten; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung au ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
die Durchführung eser Resolution Bericht zu erstatten. 

8. beschließt, einen Punkt mit dem Titel "Internationale 
Hilfe beim Wiederaufbau Liberias und bei der Normalisie
rung der Verhältnisse in dem Land" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzuneh
men. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/198. Hilfe für den Wiederanfban und die Entwick
lung Dschihutis 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/157 vom 18. De
zember 1992 und ihre früheren Resolutionen über Wirt
schafts hilfe für Dschibuti, 

sowie unter Hinweis auf die Pariser Erklärung und das 
Aktionsprogramm für die neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder', die am 14. September 1990 
von der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über die 
am wenigsten entwickelten Länder verabschiedet wurden, 
sowie die bei diesem Anlaß eingegangenen gegenseitigen 
Verpflichtungen und die Bedeutung, die den Anschluß
maßnahmen an diese Konferenz beigemessen wird, 

im Bewußtsein dessen, daß die wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicldungsanstrengungen Dschibutis, das auf der 
Liste der am wenigsten entwickelten Länder steht, durch die 
extremen örtlichen Klimaverhältnisse, wie beispielsweise 
zyldisch wiederkehrende Dürren und wolkenbruchartige 
RegenfaIle und Überschwemmungen, wie sie 1989 aufgetre
ten sind, behindert werden und daß die Durchführung der 
Wiederaufbau- und Entwicldungsprogramme den Einsatz von 
Mitteln erfordert, weIche die tatsächlichen Möglichkeiten des 
Landes übersteigen, 

besorgt feststellend, daß die Lage in Dschibuti durch die 
zunehmend kritische Situation am Horn von Afrika weiter 
erschwert worden ist, und Kenntnis nehmend von der Anwe
senheit von über 100.000 Flüchtlingen und aus ihren Heimat
ländern vertriebenen Personen, die einerseits die schwache 
wirtschaftliche, soziale und administrative Infrastruktur 
Dschibutis ernsthaft belastet und andererseits gravierende 
Sicherheitsprobleme aufwirft, 

im Hinblick auf die ktitische Wirtschaftslage Dschibutis, 
die auf die Einstellung einer Reihe von vorrangigen Entwick
lungsprojekten aufgrund der neuen ktitischen regionalen und 
internationalen Situation zurückzuführen ist, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs", 

mit Dank Kenntnis nehmend von der Unterstützung, die 
verschiedene Länder sowie zwischenstaatliche und nicht
staatliche Organisationen für Nothilfeeinsätze während der 
Überschwemmungen im Jahre 1989 gewährt haben, 

1. bekundet ihre Solidarität mit der Regierung und dem 
Volk Dschibutis, die sich den verheerenden Folgen der 
wolkenbruchartigen RegenfäIle und der Überschwemmungen 
sowie den neuen ungünstigen wirtschaftlichen Realitäten 
Dschibutis gegenübersehen, die insbesondere auf die neue 
ktitische Situation am Horn von Afrika zurückzuführen sind; 

2. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen, 
der internationalen Gemeinschaft die Schwierigkeiten bewußt 
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zu machen, denen sich Dschibuti im besonderen und das 
Horn von Afrika im allgemeinen gegenübersehen; 

3. bittet das System der Vereinten Nationen, insbesonde
re das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der 
Regierung Dschibutis im Kontext der geplanten Rundtisch
konferenz bei der Ausarbeitung eines dringenden Normalisie
rungs- und Wiederaufbauprogramms sowie eines bestandfa
higen und angemessenen langfristigen Entwicklungspro
gramms behilflich zu sein; 

4. fordert alle Staaten, alle regionalen und interregiona
len Organisationen, die nichtstaatlichen und anderen zwi
schenstaatlichen Organisationen, insbesondere das Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen, das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm, die 
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Ent
wicklung, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen, den Internationalen Fonds für 
landwirtschaftliche Entwicklung und die Weltbank, auf, 
Dschibuti auf bilateraler und multilateraler Grundlage 
geeignete Hilfe zu gewähren, damit es seine besonderen 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten bewältigen kann; 

5. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen um 
die Mobilisierung der erforderlichen Ressourcen für ein 
wirksames Programm der finanziellen, technischen und 
materiellen Hilfe an Dschibuti fortzusetzen; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, rechtzeitig zur 
Behandlung dieser Frage auf der neunundvierzigsten Tagung 
der Generalversammlung eine Studie über die Fortschritte zu 
erstellen, die bei der Gewährung von Wirtschafts hilfe an 
Dschibuti erzielt worden sind. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 19c7 

48/199. Sonderplan für die wirtschaftliche Zusammen
arbeit mit Zentralamerika 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/1 vom 7. Okto
ber 1987, 43/24 vom 15. November 1988, 44/10 vom 
23. Oktober 1989 und 45/15 vom 20. November 1990, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/204 
vom 11. Dezember 1987,42/231 vom 12. Mai 1988,43/210 
vom 20. Dezember 1988, 44/182 vom 19. Dezember 1989, 
45/231 vom 21. Dezember 1990 und 46/170 vom 19. De
zember 1991, 

sowie unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Bemühungen 
des Generalsekretärs in bezug auf die Situation in Zentral
amerika und der fortlaufenden Beteiligung der Vereinten 
Nationen an der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der 
Region, 

insbesondere daran interessiert, sicherzustellen, daß der 
kritischen Situation in Zentralamerika auch weiterhin 
begegnet wird, insbesondere in Anbetracht der weiterhin 
andauernden schweren wirtschaftlichen und sozialen Krisen 
in der Region, 

in Anerkennung der Arbeit, die das Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen in Wahrnehmung der Auf
gaben leistet, die ihm im Einklang mit den diesbezüglichen 

Beschlüssen der zentralamerikanischen Regierungen im 
Hinblick auf die Koordinierung des Sonderplans für die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Zentralamerika" über
tragen worden sind; 

sowie in ,4nerkennung der Wichtigkeit des Sonderplans, 
insbesondere zur Herbeiführung eines innerregionalen und 
internationalen Konsenses zur Gewährleistung und Koor
dinierung der Zusammenarbeit, der den zentralamerikani
schen Ländern gewährten Hilfe bei der Festlegung von 
Prioritäten für ihre Entwicklung, der Beteiligung der inter
nationalen Gemeinschaft an der Erreichung der vorrangigen 
Ziele, der Stärkung der regionalen Organisationen. ein
schließlich des Generalsekretariats des Zentralamerikanischen 
Integrationssystems, der Zentralamerikanischen Bank für 
WIrtschaftsintegration, des Ständigen Sekretttriats des All
gemeinen Vertrages über die Wirtschaftsintegration Zentral
amerikas und des Zentralamerikanischen Parlaments, der 
Mobilisierung internationaler Ressourcen für die Region und 
der Ausrichtung der Programme auf den Sozialsektor sowie 
der Rolle der Internationalen Konferenz über zentralamerika
nische Flüchtlinge als ein wichtiges Instrument des Not
standsprogramms des Sonderplans, 

eingedenk dessen, daß ein grundlegendes Ziel in Zentral
amerika darin besteht, eine Region des Friedens, der Freiheit, 
der Demokratie und der Entwicklung zu schaffen, 

ferner in Anerkennung der auf den Gipfeltreffen der 
Präsidenten eingegangenen Verpflichtungen, insbesondere 
der Verpflichtungen im Hinblick auf die Schaffung eines 
Prioritätenrahmens, der verhindern soll, daß das in Zentral
amerika Erreichte zunichte gemacht wird, und der unter 
Förderung der menschlichen Entwicklung zur Herbeiführung 
eines tragfähigen und dauerhaften Friedens in der Region 
beitragen soll, wozu es notwendig ist, grundlegend neue 
Handlungswege aufzuzeigen und eine neue integrierte und 
nachhaltige Entwicklungsstrategie auszuarbeiten, 

feststellend, daß die zentralamerikanischen Präsidenten in 
der am 29. Oktober 1993 zum Abschluß ihres vierzehnten 
Gipfeltreffens verabschiedeten Erklärung von Guatemala 
unterstrichen haben, daß in Zentralamerika die erforderlichen 
Voraussetzungen gegeben sind, um eine Interdependenz 
zwischen Frieden und Entwicklung herzustellen, und daß der 
Prozeß der Friedenskonsolidienmg gestärkt würde, wenn 
diese Interdependenz mittels eines integrierten Ansatzes 
Wirklichkeit würde, und daß sie darin an die internationale 
Gemeinschaft appelliert haben, die Bemühungen der Regie
rungen der Subregion zu unterstützen, deren Ziel darin 
besteht, die Armut zu mildern, indem Programme und 
Projekte durchgeführt werden, die auf die menschliche 
Entwicklung ausgerichtet sind, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Sonderplan für die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
mit Zentralamerika90

, in dem der Durchführungsstand des 
Sonderplans sowie der Bedarf an Ressourcen und finanzieller 
Hilfe dargelegt werden, die für den Abschluß der vorrangi
gen Programme und Projekte zur Friedenskonsolidierung 
unabdingbar sind; 

2. unterstützt die Anstrengungen, die die zentralamerika
nischen Regierungen im Hinblick auf ihre Verpflichtungen 
unternommen haben, die Armut zu mildern und eine be
standfähige menschliche Entwicklung herbeizuführen, und 
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bittet sie nachdrücklIch, weitere geeignete Politiken und 
Programme zur Erf~llung dieser Verpflichtungen durch
zuführen; 

3. ersucht in An tracht dessen, daß es notwendig ist, 
sich auf die Erschöp ng der Mittel des Sonderplans und den 
Abschluß des von der Internationalen Konferenz über 
zentralamerikanische Flüchtlinge geschaffenen Prozesses im 
Mai 1994 einzustelle , um die Bereitstellung der erforderli
chen Mittel, damit i Rahmen von Regelungen, die von den 
zentralamerikanische Ländern gemeinsam mit den kooperie
renden Stellen und n Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere dem Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen, festzulegen sind, aktualisier
te und neue Regio alprogramme zur Unterstützung <jer 
Anstrengungen der z ntralamerikanischen Staaten aufgestellt 
werden können, mit enen verhindert werden soll, daß das 
in Zentralamerika E eichte zunichte gemacht wird, und mit 
denen der Frieden in der Region durch eine integrierte und 
nachbaltige Entwick ng konsolidiert werden soll; 

4. bittet nachdrü Wch alle Staaten, zwischenstaatlichen 
Organisationen, int mationalen Finanzinstitutionen, die 
Organe und Sondero ganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die gionalen und subregionalen Organisa
tionen, die Verwirkli hung der Gesamt- und Einzelziele des 
Sonderplans in Anbe acht der gravierenden wirtschaftlichen 
und sozialen Krisen, denen sich die Region gegenübersieht, 
stärker zu unterstüt n; 

5. betont erneut, daß es dringend notwendig ist, daß die 
internationale Gemei schaft weiter mit den zentralamerikani
schen Ländern zu ammenarbeitet und ihnen stetig zu 
angemessenen Bedi gungen ausreichende finanzielle und 
technische Ressoure n zur Verfügung stellt, mit dem Ziel, 
die Entwicklung un das Wirtschaftswachstum der Region 
wirksam zu fördern; 

6. spricht den zentralamerikanischen Völkern und 
Regierungen ihre A erkennung aus für die Anstrengungen, 
die sie unternehmen um den Frieden durch die Umsetzung 
der Übereinkünfte konsolidieren, die auf den seit 1987 
abgehaltenen Gipfel effen verabschiedet wurden, bittet sie 
nachdrücklich, ihre Bemühungen um die Konsolidierung 
eines tragfähigen un dauerhaften Friedens in Zentralamerika 
fortzusetzen, und echt den Generalsekretär, den Initiativen 
und Anstrengungen er zentralamerikanischen Regierungen 
auch weiterhin grö ögliche Unterstützung zu gewähren; 

7. unterstützt d n Beschluß, den die Präsidenten der 
zentralamerikanisch n Länder auf ihrem vierzehnten Gipfel
treffen in bezug au die Verabschiedung von Dezentralisie
rungspolitiken gef ßt haben, die auf die menschliche 
Entwicklung auf ört icher Ebene ausgerichtet und erforderli
chenfalls mit makr "konomischen Politiken verknüpft sind, 
da es notwendig is , einen kontinuierlichen Übergang von 
der humanitären ilfe zur Entwicklungszusammenarbeit 
sicherzustellen; 

8. nimmt mit G nugtuung Kenntnis von der wirksamen 
Unterstützung, wel he die internationalen und regionalen 
Finanzinstitutionen en von den zentralamerikanischen Län
dern benannten vo angigen Programmen und Projekten im 
Rahmen des Sonde lans auf den Gebieten Energie, Nach
richtenwesen, Stra nbau und Landwirtschaft gewähren; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung des Sonderplans vorzulegen; 

10. beschließt, die Durchführung des Sonderplans auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung zu prüfen und zu evaluie
ren. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/200. Nothilfe für Sudan 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/8 vom 18. Oktober 
1988,43/52 vom 6. Dezember 1988,44/12 vom 24. Oktober 
1989,45/226 vom 21. Dezember 1990, 46/178 vom 19. De
zember 1991 und 47/162 vom 18. Dezember 1992 über Hilfe 
für Sudan, 

feststellend, daß trotz der Fortschritte beim Nothilfeeinsatz 
Sudan und bei derAktion Überlebensbrücke Sudan noch ein 
beträchtlicher Hilfsbedarf besteht, insbesondere auf dem 
Gebiet der Nichtnahrungsmittel-Hilfe, der Logistik und der 
Normalisierung und des Wiederaufbaus im Anschluß an den 
Notstand, 

in der Erwägung, daß es in Notstandssituationen notwen
dig ist, einen gleitenden Übergang von der Hilfe zur Wie
derherstellung normaler Verhältnisse und zur Entwicklung 
herzustellen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs'! 
und von der Erklärung, die der Vertreter Sudans am 
16. November 1993 vor dem Zweiten Ausschuß der General
versammlung abgegeben hat", 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Zusam
menarbeit zwischen der Regierung Sudans und den Ver
einten Nationen, die zu einer Reihe von Vereinbarungen und 
Regelungen zur Erleichterung der Hilfsrnaßnahmen und zur 
Erhöhung ihrer Effizienz und Wirksamkeit geführt hat, und 
ermutigt die Regierung Sudans, die Umsetzung der genann
ten Vereinbarungen und Regelungen weiter zu verbessern; 

2. fordert die internationale Gemeinschaft auf, auch 
weiterhin großzügige Beiträge zur Deckung des Nothilfe
bedarfs des Landes zu leisten, namentlich was die Bedürf
nisse Sudans im Zusammenhang mit der Wiederherstellung 
normaler Verhältnisse und dem Wiederaufbau betrifft, sowie 
auch zum Aufbau nationaler Kapazitäten auf dem Gebiet der 
Katastrophenbewältigung, der Notstandsvorsorge und der 
Notstandsverhütung; 

3. appelliert an alle Beteiligten, den Dialog und die 
Verhandlungen fortzusetzen und die Feindseligkeiten ein
zustellen, um die Wiederherstellung von Frieden, Ordnung 
und Stabilität zu ermöglichen und außerdem die Hilfs
maßnahmen zu erleichtern; 

4. betont, daß es geboten ist, den Mitarbeitern der Hilfs
organisationen den sicheren Zugang zu allen Hilfsbedürftigen 
zu gewährleisten; 

5. bittet alle Beteiligten nachdrücklich, auch weiterhin 
jede nur mögliche Unterstützung zu gewähren und unter 
anderem auch den Transport von Hilfsgütern und Personal 
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zu erleichtern, um den vollen Erfolg des Nothilfeeinsatzes 
Sudan in allen Landesteilen sicherzustellen; 

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin Ressour
cen und Unterstützung für den Nothilfeeinsatz Sudan und die 
Aktion Überlebensbrücke Sudan zu mobilisieren und zu 
koordinieren, die Notstandssituation in Sudan zu evaluieren 
und der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung darüber sowie über die Gesundung und die Nonnali
sierung des Landes Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481201. Hilfe zur humanitären Unterstätzung sowie zur 
Normalisierung der wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnisse in Somalia 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/206 vom 20. De
zember 1988,441178 vom 19. Dezember 1989,45/229 vom 
21. Dezember 1990, 46/176 vom 19. Dezember 1991 und 
47/160 vom 18. Dezember 1992 sowie die Resolutionen und 
Beschlüsse des Wirtschafts- und Sozialrats über Nothilfe für 
Somalia, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 733 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 23. Januar 1992 und alle danach ver
abschiedeten einschlägigen Resolutionen, in denen der Rat 
unter anderem alle Parteien, Bewegungen und Splitter
gruppen in Somalia nachdrücklich gebeten hat, die Bemü
hungen der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisationen 
und der humanitären Organisationen um die Bereitstellung 
dringender humanitärer Hilfe für die betroffene Bevölkerung 
in Somalia zu erleichtern, und erneut dazu aufgefordert hat, 
die Sicherheit des Personals dieser Organisationen voll zu 
achten und ihm volle Bewegungsfreiheit in und um Mogadi
schu und in anderen Teilen Somalias zu garantieren, 

Kenntnis nehmend von der Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen, der Organisation der afrikanischen Ein
heit, der Liga der arabischen Staaten und der Organisation 
der Islamischen Konferenz, der Länder des Horns von Afrika 
und den Mitgliedern der Bewegung nichtgebundener Länder 
bei ihren Bemühungen um die Lösung der humanitären, 
politischen und Sicherheitskrise in Somalia, 

mit Genugtuung über die Maßnahmen, die der Gene
ralsekretär auch weiterhin ergreift, um dem somalischen 
Volk bei seinen Bemühungen um die Förderung des Frie
dens, der Stabilität und der nationalen Aussöhnung behilflich 
zu sein, 

erfreut über die Ergebnisse der vom 29. November bis 
1. Dezember 1993 in Addis Abeba abgehaltenen vierten 
Koordinierungstagung für humanitäre Hilfe für Somalia, 

sowie feststellend, daß sich die Lage in den meisten Teilen 
des Landes dank der Operation der Vereinten Nationen in 
Somalia wesentlich gebessert hat, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über Nothilfe zur humanitären Unterstützung sowie zur 
Nonnalisierung der wirtschaftlichen und sozialen Verhält
nisse in Somalia" sowie von der Erklärung, die der Unterge
neralsekretär für humanitäre Angelegenheiten am 16. No-

vember 1993 vor dem Zweiten Ausschuß der Generalver
samml'mg abgegeben hat"', 

mit tiefer Genugtuung über die humanitäre Hilfe, die von 
einer Reihe von Mitgliedstaaten geleistet wurde, um die Not 
und das Leid der betroffenen somalischen Bevölkerung zu 
lindern, 

betonend, daß es geboten ist, ihre Resolution 47/160 
weiter durchzuführen, damit soziale und wirtschaftliche 
Grunddienste auf lokaler und regionaler Ebene im ganzen 
Land wiederhergestellt werden, 

in der Erwägung, daß die Nothilfephase der gegenwärtigen 
Krise fast zu Ende ist und daß sich das Schwergewicht auf 
die Nonnalisierung und Gesundung verlagert, 

1. spricht allen Staaten sowie den zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, die den Appellen des 
Generalsekretärs und anderer Stellen mit der Gewährung von 
Hilfe an Somalia entsprochen haben, ihren Dank aus; 

2. spricht dem Generalsekretär ihren Dank aus für seine 
fortgesetzten, unermüdlichen Anstrengungen mit dem Ziel, 
Hilfe für das somalische Volk zu mobilisieren; 

3. begrüßt die Anstrengungen, die die Vereinten N atio
nen, die Organisation der afrikanischen Einheit, die Liga der 
arabischen Staaten, die Organisation der Islamischen Kon
ferenz, die Länder des Horns von Afrika und die Mitglieder 
der Bewegung nichtgebundener Länder derzeit unternehmen, 
um die Situation in Somalia zu beheben; 

4. bittet nachdrücklich alle Staaten und in Betracht 
kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or
ganisationen, die Resolution 471160 weiter durchzuführen, 
um dem somalischen Volk dabei behilflich zu sein, die 
Wiederherstellung von sozialen und wirtschaftlichen Grund
diensten in Angriff zu nehmen und Institutionen aufzubauen 
mit dem Ziel, in allen denjenigen Teilen Somalias, in denen 
Frieden, Sicberheit und Stabilität herrschen, auf lokaler 
Ebene wieder eine zivile Verwaltung zu schaffen; 

5. appelliert an alle beteiligten somalischen Parteien, die 
Feindseligkeiten auf der Grundlage des Übereinkommens 
von Addis Abeba vom 27. März 199394 zu beenden und in 
einen nationalen Aussöhnungsprozeß einzutreten, der zur 
Wiederherstellung von Frieden, Ordnung und Stabilität führt, 
die für den Erfolg der Hilfs- und Nonnalisierungsanstrengun
gen unabdingbar sind; 

6. fordert alle Parteien, Bewegungen und Splittergruppen 
in Somalia auf, die Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und ihrer Sonderorganisationen sowie der nicht
staatlichen Organisationen uneingeschränkt zu achten und 
ihm volle Bewegungsfreiheit in ganz Somalia zu garantieren; 

7. fordert den Generalsekretär auf, auch weiterhin inter
nationale humanitäre Hilfe für Somalia und Hilfe zur Wie
derherstellung normaler Verhältnisse in diesem Land zu 
mobilisieren; 

8. ersucht den Generalsekretär, angesichts der in Somalia 
herrschenden kritischen Situation alle für die Durchführung 
dieser Resolution erforderlichen Maßnahmen zu treffen, den 
Wrrtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1994 
über die erzielten Fortschritte zu unterrichten und der Ge-
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neralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu 'rstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

e Hßfe rur den wirtschaftlichen 
u Angolas 

mlung, 

unter Hinweis au ihre Resolutionen 471164 vom 18. De
zember 1992,46/14 vom 17. Dezember 1991,45/233 vom 
21. Dezember 199 und 44/168 vom 15. Dezember 1989 
über internationale ilfe für den wirtschaftlichen Wieder
aufbau Angolas, 

sowie unter Hin eis darauf, daß der Sicherheitsrat· in 
seinen Resolution n 387 (1976) vom 31. März 1976, 
475 (1980) vom 27 Juni 1980, 628 (1989) vom 16. Janu
ar 1989 und andere Resolutionen über internationale Hilfe 
filr den wirtsch lichen Wiederaufbau Angolas unter 
anderem die interna· onale Gemeinschaft ersucht hat, Angola 
Hilfe zu gewähren, 

zutiefst besorgt ü r die in Angola herrschende kritische 
wirtschaftliche und olitische Lage, die noch verschärft wird 
durch das Wiede aufflammen der Feindseligkeiten im 
Oktober 1992, wiche die wirtschaftliche und soziale 
Infrastruktur auch eiterhin zerstören, 

besorgt über die avierende Verschlechterung der huma
nitären Situation, ie zur Folge hat, daß nunmehr schät
zungsweise 3 Milli nen Menschen Nothilfe benötigen, 

in ernster Sorge über die Dürre. die die mittleren und 
südlichen Landestei e verwüstet und für Millionen Menschen 
Leid mit sich gebr cht hat, 

unter BerUcksich igung der Tatsache, daß die Umsetzung 
der Friedensabkom en für Angola" günstige Voraussetzun
gen filr den wirtsc ftlichen und sozialen Wiederaufbau des 
Landes schaffen w 

im Bewußtsein sen, daß sich die internationale Gemein-
schaft stärker daru bemühen und dafür einsetzen muß, An
gola beim Wiedera fbau seiner Wirtschaft behilflich zu sein, 

im Bewußtsein d ssen, daß die Regierung Angolas infolge 
der im Land herrs enden Situation 1993 nicht in der Lage 
war, wie geplant ine Rundtischkonferenz der Geber zu 
veranstalten, 

I. is von dem Bericht des Generalsekre-

2. forden alle arteien auf, alles zu tun, um die voll
ständige und wir ame Umsetzung der Friedensabkommen 
für Angola zu erre ehen, mit dem Ziel, Angola Frieden und 
Stabilität zu bring n und so die Voraussetzungen zu scbaf
fen, die dem wi schaftlichen Wiederautbau des Landes 
förderlich sind; 

3. dankt allen taaten, den Organisationen der Vereinten 
Nationen und and ren Gebern für die humanitäre Nothilfe, 
die sie Angola im Rahmen des Sonderhilfeprogramms für 
Angola gewährt h ben, und roft zu weiteren großzügigen 
Beiträgen zuguns n der humanitären Nothilfe auf; 

4. appellien e neut an die internationale Gemeinschaft 
auch weiterhin di materielle, technische und finanzielle 

Hilfe zu gewähren, die für den wirtschaftlichen Wieder
aufbau Angolas erforderlich ist; 

5. ersucht den Generalsekretär, gemeinsam mit der 
internationalen Gemeinschaft die Organisationen und Organe 
des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin zu 
mobilisieren, um sicherzustellen, daß in einem angemessenen 
Umfang Wirtschaftshilfe für Angola bereitgestellt wird; 

6. begrüßt den Beschluß der Regierung Angola" in 
Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen, der Afrikanischen Entwicklungsbank, der 
Regierung Portugals und anderen interessierten Ländern 
1994 eine Rundtischkonferenz der Geber für die Normalisie
rung und den Wiederaufbau Angolas zu veranstalten; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

8. beschließt, den Punkt "Internationale Hilfe für den 
wirtschaftlichen Wiederaufbau Angolas" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481203. Hilfe für den Wiederaufbau und die Entwick
lung EI Salvadors 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolution 784 (1992) des Si
cherbeitsrats vom 30. Oktober 1992 und in Bekräftigung 
ihrer Resolution 47/158 vom 18. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
Hilfe filr den Wiederaufbau und die Entwicklung EI Salva
dars" und des weiteren Berichts des Generalsekretärs über 
die Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salva
dor98

, 

Kenntnis nehmend von den Fortschritten bei der Umset
zung der Verpflichtungen, die aufgrund der am 16. Januar 
1992 in Mexiko-Stadt erfolgten Unterzeichnung des Abkom
mens von Chapultepec99 zwischen der Regierung EI Salva
dors und der Frente Farabundo Martf para la Liberaci6n 
Nacional eingegangen worden sind, das dem bewaffneten 
Konflikt in EI Salvador durch einen Prozeß ein Ende gesetzt 
hat, der sich unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs 
entfaltet hat, 

in der Erkenntnis, daß sich EI Salvador in einer kritischen 
Übergangsphase befindet und daß die internationale Zu
sammenarbeit mit dazu beitragen wird, die aufgetretenen 
Schwierigkeiten zu überwinden und die aufgrund des Ab
kommens von Chapultepec eingegangenen Verpflichtungen 
vollständig umzusetzen, 

sowie feststellend, daß trotz innerstaatlicher Bemühungen 
und der Unterstützung, welche die internationale Gemein
schaft für die Durchführung vorrangiger Programme des 
Plans für den nationalen Wiederaufbau und für die Stärkung 
demokratischer Institutionen gewährt hat, einige dieser 
Programme unter anderem durch den Mangel an Finanz
mitteln beeinträchtigt worden sind, 

I. dankt dem Generalsekretär und den Regierungen 
Kolumbiens, Mexikos, Spaniens und Venezuelas, die die 
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Gruppe der Freunde des Generalsekretärs bilden, sowie den 
Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Staaten, die 
mithelfen, in EI Salvador Frieden zu schaffen; 

2. dankt der internationalen Gemeinschaft, insbesondere 
den kooperierenden Ländern. den Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen und anderen staatlichen und nicht
staatlichen Organisationen für die technische und finanziel1e 
Hilfe, die sie EI Salvador gewährt haben, um die Bemühun
gen zur Friedenskonsolidierung zu untermauern; 

3. erkennt an, daß die Verwirklichung des Plans für den 
nationalen Wiederaufbau und die Stärkung der demokrati
schen Institutionen Bemühungen sind, die den Friedens
prozeß ergänzen: sie spiegeln die kollektiven Bestrebungen 
und Bedürfnisse des Landes wider und sind Mittel zur 
Überwindung der tieferen Ursachen der Krise und zur 
Festigung von Frieden, Demokratie und menschlicher Ent
wicklung; 

4. fordert die Unterzeichner des Abkommens von 
Chapultepec auf, noch nicht verwirklichte Verpflichtungen 
gemäß dem Abkommen rasch umzusetzen, um die Friedens
konsolidierung in EI Salvador voll und ganz zu gewähr
leisten und so die internationale Gemeinschaft zu ennutigen, 
mehr finanzielle Mittel für Projekte von vorrangiger Bedeu
tung für den Wiederaufbau, die Entwicklung und die 
Stärkung demokratischer Einrichtungen in EI Salvador zur 
Verfügung zu stellen; 

5. fordert die Regierung EI Salvadors auf, zu erwägen, 
bei der Durchführung von Projekten im Rahmen des Plans 
für den nationalen Wiederaufbau in den von dem Konflikt 
betroffenen Gebieten nichtstaatlichen Organisationen, die zur 
Erfüllung der Bedürfnisse der Bevölkerung dieser Gebiete 
beigetragen haben, eine größere Rolle einzuräumen, damit 
die Projekte bestandfahiger werden und die zivile Gesell
schaft sich stärker an Entscheidungen beteiligen kann, die 
sich auf ihre Zukunft auswirken; 

6. betont die Bedeutung, die der technischen und finan
ziellen Hilfe von außen bei der Durchführung ergänzender 
Maßnahmen zur Friedenskonsolidierung zukommt; 

7. ersucht den Generalsekretär erneut, die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen und alles zu tun, um materielle und 
finanzielle Ressourcen zu mobilisieren. die dem entsprechen, 
was für den Fortgang der vorrangigen Programme in EI Sal
vadar benötigt wird; 

8. beschließt, den Punkt "Hilfe für den Wiederaufbau 
und die Entwicklung EI Salvadors" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen, und 
ersucht den Generalsekretär, über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/204. Internationale Zusammenarbeit und Unterstüt
zung zur Milderung der Folgen des Krieges in 
Kroatien und zur Erleichterung des Wieder
aulbaus 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 47/166 vom 18. De
zember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des GeneralsekretärslI)(}, in 
dem er eine zusammenfassende Darstellung der humanitären 
Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft in Kroatien im 
Rahmen der konsolidierten interinstitutionellen Beitrags
appelle und einen Überblick über die Rolle der interna
tionalen Gemeinschaft beim Wiederaufbau Kroatiens gibt, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Minister
präsidenten Kroatiens vom 18. Juni 1993 an den Gene
ralsekretärlOl

, 

Kenntnis nehmend von den fortgesetzten Bemühungen der 
Regierung Kroatiens, die Probleme des Wiederaufbaus der 
nationalen Infrastruktur nach dem Krieg und gleichzeitig das 
Problem der Flüchtlinge, Vertriebenen und Kriegsopfer in 
Kroatien zu lösen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der gesamten humanitären 
Maßnahmen der Vereinten Nationen in Kroatien, insbesonde
re der Mitwirkung an konkreten Maßnahmen mit dem Ziel, 
die humanitäre Hilfe in längerfristige Entwicklungsprojekte 
umzuwandeln, 

1. bekräftigt ihren Appell an alle Staaten, regionalen, 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
andere in Betracht kommende Organe, verschiedene Fonnen 
der Zusammenarbeit sowie Sonderhilfe und andere Hilfe 
bereitzustellen, insbesondere in den am schwersten betroffe
nen Gebieten und mit dem Ziel, die Rückkehr der Flücht
linge und Binnenvertriebenen in diese Gebiete zu erleichtern; 

2. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung 
der Gegebenheiten in der Region und in Zusammenarbeit mit 
der Regierung Kroatiens eine Bedarfsermittlung für Normali
sierungs-, Wiederaulbau- und Entwicklungsrnaßnahmen in 
Kroatien durchzuführen und gegebenenfalls einen inter
nationalen Appell zur Finanzierung eines Normalisierungs-, 
Wiederaulbau- und Entwicklungsprogramms zu erlassen; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
umfassenden Bericht über die Durchführung dieser Resolu
tion vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/205. Erschließung der Humanressourcen im Dienste 
der Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 44/213 vom 22. De
zember 1989,45/191 vom 21. Dezember 1990 und 461143 
vom 17. Dezember 1991 über die Erschließung der Human
ressourcen im Dienste der Entwicklung sowie ihrer Resolu
tionen S-18/3 vom 1. Mai 1990 und 451199 vom 21. Dezem
ber 1990, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 401179 vom 17. De
zember 1985 und 44/234 vom 22. Dezember 1989, 

erneut erklärend, daß der Mensch im Mittelpunkt aller 
Entwicklungsaktivitäten steht und daß die Erschließung der 
Humanressourcen ein grundlegendes Mittel zur Verwirkli
chung der Ziele einer bestandfähigen Entwicklung ist, 

in der Erkenntnis, daß das Konzept der Erschließung der 
Humanressourcen sich speziell auf die menschliche Kom-
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ponente der wirtseh' ftlichen, 
aktivitäten bezieht, 

sozialen und Entwicklungs-

betonend, daß die rschließung der Humanressourcen zur 
gesamten menschlic en Entwicklung beitragen und daher 
zum Bestandteil um sender Strategien für die menschliche 
Entwicklung gemac t werden sol1te, bei denen geschlechts
bezogene Gesichts unkte sowie die Bedürfnisse al1er 
Menschen, insbeso dere die Bedürfnisse von Frauen, 
berücksichtigt werd n, 

nachdrücklich rauf hinweisend, daß ausreichende 
Ressourcen erforderl eh sind, um die Kapazität der Regierun
gen der Entwicklun länder zu verbessern, die Erschließung 
der Humanressoure n bei der Verfolgung ihrer nationalen 
Entwicklungsprogr me, -pläne und -strategien zu fördern, 

sowie nachdrückl h darauf hinweisend, daß die Regie
rungen der Entwickl ngsländer die Hauptverantwortung für 
die Ausarbeitung un Durchführung geeigneter Politiken für 
die Erschließung ihr r Humanressourcen tragen, 

in der Erkennmi , daß Stabilisierungs- und Struktur
anpassungsprogram e zwar das Wirtschaftswachstum und 
die wirtschaftliche E twicklung fördern sol1en, daß Bestand
teile solcher Progra me jedoch nachteilige Auswirkungen 
auf die Erschließun der Humanressourcen haben können, 
und daß es ferner e orderlich ist, bei der Ausarbeitung und 
Durchführung diese Programme Maßnahmen zu ergreifen, 
um ihre nachteilige Auswirkungen abzuschwächen, 

ferner naehdrüekl eh darauf hinweisend, daß ein günstiges 
internationales wi haftliches Umfeld von entscheidender 
Bedeutung für die Verbesserung der Erschließung der 
Humanressourcen i Hinblick auf die Förderung des 
Wirtschaftswachstu s und der wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Entwicklung ländern ist, 

betonend, wie wi htig die internationale Zusammenarbeit 
bei der Unterstützun der einzelstaatlichen Bemühungen um 
die Erschließung de Humanressoureen in den Entwicklungs
ländern ist und wiche entscheidende Rolle in diesem 
Zusammenhang der ord-Süd-Zusammenarbeit wie auch der 
Süd-Süd-Zusamme beit zukommt, 

sowie betonend, daß die Organe, Organisationen und 
Gremien des Syste s der Vereinten Nationen der Erschlie
ßung der Humanr ssourcen Vorrang einräumen und die 
diesbezüglichen Tät gkeiten in koordinierter und integrierter 
Weise angehen müs eo, 

1. nimmt Kenn nis von dem Bericht des Generalse
kretärs 102; 

2. betont, daß b i der Erschließung der Humanressourcen 
ein wohldurchdach s, integriertes Gesamtkonzept gewählt 
werden soll, das de Bedürfnissen von Frauen wie Männern 
Rechnung trägt un das so wichtige Bereiche umfaßt wie 
Bevölkerung, Gesu dheit, Ernährung, Wasser, Abwasser
beseitigung, Wohnu gswesen, Kommunikation, Bildung und 
Ausbildung sowie issenschaft und Technologie und das die 
Notwendigkeit berü ksichtigt, mehr Arbeitsplätze zu schaffen 
in einem Umfeld, d politische Freiheit, die Mitsprache der 
Bevölkerung, die htung vor den Menschenrechten sowie 
Gerechtigkeit und illigkeit gewährleistet, alles wesentliche 
Voraussetzungen fü eine bessere Befähigung des Menschen 
dafür, sich der Her sforderung der Entwicklung zu stellen; 

3. betont außerdem, daß es erforderlich ist, die um
fassende Mobilisierung und Integration von Frauen bei der 
Ausarbeitung und Durchführung geeigneter einzelstaatlicher 
Politiken zur Förderung der Erschließung der Humanressour
cen zu gewährleisten; 

4. bekräftigt die Wichtigkeit von Frauen und Jugend
lichen bei der Erschließung der Humanressourcen und 
begrüßt in diesem Zusammenhang die für 14. bis 15. Sep
tember 1995 in Beijing angesetzte Vierte Weltfrauenkon
ferenz: Maßnahmen für Gleichstel1ung, Entwicklung und 
Frieden, und den Vorschlag, der auf dem in Limassol 
(Zypern) vom 21. bis 25. Oktober 1993 abgehaltenen Treffen 
der Regierungschefs der Commonwealthländer vorgelegt 
worden war, zu einem noch zu vereinbarenden Zeitpunkt 
einen Weltgipfel über Jugendliche abzuhalten lO

'; 

5. unterstreicht, wie wichtig die internationale Unter
stützung der einzelstaadichen Bemühungen und der Regio
nalprogramme für die Erschließung der Humamessourcen in 
den Entwicklungsländern ist, insbesondere im Bereich des 
Aufbaus einheimischer Kapazitäten, und wie notwendig es 
ist, den Entwicklungsländern für solche Aktivitäten unter 
anderem durch die Verbesserung des internationalen wirt
schaftlichen Umfelds mehr Ressoureen zur Verfügung zu 
stellen; 

6. fordert die Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen auf, auf Ersuchen der 
Entwicklungsländer geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
die im Rahmen ihrer operativen Tätigkeiten gewährte 
Unterstützung nationaler und regionaler Maßnahmen und 
Zielsetzungen im Bereich der Erschließung der Humanres
sourcen zu verstärken, insbesondere durch eine Verbesserung 
der Koordinierung und durch die Entwicklung eines sektor
übergreifenden, integrierten Konzepts; 

7. fordert die zuständigen Gremien auf, sich vor Augen 
zu halten, daß es erforderlich ist, die möglichen negativen 
Auswirkungen abzuschwächen und bei der Konzeption und 
Durchführung von Stabilisierungs- und Strukturanpassungs
programmen in den Entwicklungsländern auch geeignete 
soziale Netze vorzusehen und dabei die Bedürfnisse aller 
Menschen, insbesondere auch die Bedürfnisse von Frauen, 
zu berücksichtigen; 

8. vermerkt die wichtige Rolle, die nichtstaatliche 
Organisationen bei der Erschließung von Humanressourcen 
spielen können; 

9. ersucht den Generalsekretär, die Aktivitäten des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Er
schließung der Humanressourcen auch weiterhin zu über
wachen und diesbezüglich der Generalversammlung auf ihrer 
fünfzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen, insbesondere auch über weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung der interinstitutionellen 
Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
in bezug auf die Erschließung der Humanressourcen, 
eingedenk der Definition der Erschließung der Humanres
soureen in den Resolutionen 44/213, 45/191 und 46/143 der 
Generalversammlung; 

10. bittet das System der Vereinten Nationen, die Ent
wicklungsländer auf Antrag dabei zu unterstützen, Kapazität 
aufzubauen, um unter anderem durch geeignete Indikatoren 
die im Rahmen der Erschließung der Humanressourcen 
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gemachten Fortschritte bei der Erfüllung der grundlegenden 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse ihrer 
Bevölkerung zu beurteilen, und ersucht den Generalsekretär, 
in den in Ziffer 9 erbetenen Bericht Informationen über die 
dazu ergriffenen Maßnahmen aufzunehmen; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, bei der 
Ausarbeitung einer Agenda für Entwicklung die wichtige 
Rolle der Erschließung der Humanressourcen zu berück
sichtigen; 

12. beschließt, den Punkt "Erschließung der Humanres
sourcen " in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481206. Verstärkung der intemationalen Zusammen
arbeit und Koordiniemng der Anstrengungen 
zur Untersuchung, Milderung und Minimierung 
der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 45/190 vom 21. De
zember 1990 und 46/150 vom 18. Dezember 1991, 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Wirtschafts- und 
Sozialrats 1990/50 vom 13. Juli 1990, 1991/51 vom 26. Juli 
1991 und 1992/38 vom 30. Juli 1992 sowie Kenntnis 
nehmend von dem Beschluß 1993/232 des Rates vom 
22. Juli 1993, 

Kenntnis nehmend von den Beschlüssen, die von den 
Organen, Organisationen und Programmen des Systems der 
Vereinten Nationen zur Durchführung der Resolutionen 
45/190 und 46/150 der Generalversammlung verabschiedet 
worden sind, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem Beitrag der 
Mitgliedstaaten und der Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen zur Förderung der Zusammenarbeit zur 
Milderung und Minimierung der Folgen der Katastrophe von 
Tschernobyl, von den Tätigkeiten regionaler und sonstiger 
Organisationen, insbesondere der Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften, sowie von bilateralen Tätigkeiten und 
denen des nichtstaatlichen Sektors, 

eingedenk des Kommuniques über das Treffen der Regie
rungen von Belarus, der Russischen Föderation und der 
Ukraine und des Koordinators der Vereinten Nationen für 
die internationale Zusammenarbeit zugunsten von Tscherno
byl, das am 26. Mai 1993 in Minsk stattfandIll., 

in Anerkennung dessen, wie wichtig es ist, auf inter
nationaler Ebene die laufenden einzelstaatlichen Bemü
hungen zu unterstützen, die zur Milderung und Minimierung 
der radiologischen, gesundheitlichen, sozioökonomischen, 
psychologischen und ökologischen Folgen der Katastrophe 
von Tschernobyl unternommen werden, unter Berücksichti
gung der sozialen, wirtschaftlichen und sonstigen Ver
änderungen, die seither in den von der Katastrophe von 
Tschernobyl am meisten betroffenen Ländern stattgefunden 
haben, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Durchführung der Resolution 47/165 der General
versammlung vom 18. Dezember 1992 und von den Schluß-

folgerungen der analytischen Überprüfung aller Tätigkeiten 
der Vereinten Nationen zur Untersuchung, Milderung und 
Minimierung der Folgen der Katastrophe von TschernobyllO'; 

1. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen um 
die Durchführung der Resolutionen der Generalversammlung 
45/190, 461150 und 47/165 fortzusetzen und insbesondere 
auch weiterhin enge Kontakte zur Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften und zu regionalen und anderen in 
Frage kommenden Organisationen zu unterhalten, um bei der 
Durchführung von Programmen und konkreten Projekten 
einen regelmäßigen Austausch von Informationen, Zu
sammenarbeit, Koordinierung und Komplementarität bei den 
multilateralen und bilateralen Bemühungen in diesen Berei
chen zu unterstützen; 

2. bittet den Generalsekretär, die Möglichkeit eines 
weiteren Infonnationsaustauschs zwischen den Vereinten 
Nationen als Katalysator, den bestehenden Koordinierungs
mechanismen und den Mitgliedstaaten über die Tätigkeiten 
in Zusammenhang mit Tschernobyl zu elwägen; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
zur Behandlung auf ihrer fünfzigsten Tagung unter einem 
gesonderten Tagesordnungspunkt einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481207. Ansbildungs- und Forschungsinstitut der Ver
einten Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/227 vom 8. April 
1993, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs106

, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, die 
ergriffen worden sind, um den Prozeß der Umstrukturierung 
des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten 
Nationen abzuschließen, namentlich der Erlaß der Schulden 
als Gegenleistung für die Übertragung des Gebäudes des 
Instituts in New York, die Verlegung des Institutssitzes von 
New York nach Genf, die Ausarbeitung von Programmen 
mit dem Schwerpunkt auf Ausbildungsprogrammen und auf 
ausbildungsbezogenen Forschungstätigkeiten sowie letzt
endlich die Einführung strenger Kriterien für Verwaltung 
und Finanzverwaltung, 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Relevanz der in· 
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen wahrgenom
menen interdisziplinären Ausbildungsaufgaben, der For
schungsaktivitäten und der Forschung im Bereich der 
Ausbildung, deren Ziel darin besteht, die Tätigkeit der 
Vereinten Nationen wirksamer zu gestalten, 

1. bittet die internationale Gemeinschaft, freiwillige 
Beiträge an das umstrukturierte Ausbildungs- und For
schungsinstitut der Vereinten Nationen zu leisten, um sein 
Bestehen und die zukünftige Entwicklung seiner Ausbil
dungsprogramme sicherzustellen; 

2. ersucht den Generalsekretär, gemäß Ziffer 2 der 
Resolution 47/227 der Generalversammlung die 1993 
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getroffenen Maßn weiteren Verbesserung der 
Organisation und Ko rdinierung der Ausbildungsprogramme 
und ausbildungsbez genen Forschungsaktivitäten in New 
York zu überprüfe und im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen eine ents rechende logistische und verwaltungs
technische Unterstüt ung zu gewähren; 

3. empfiehlt, daß ie vollzeitig beschäftigten Gaststipen
diaten als Zwischen aßnahme und ohne Auswirkungen auf 
den Haushalt so lan e ihre Tätigkeit fortsetzen und ihren 
Status behalten solle , bis auf Grundlage der Empfehlungen 
des Kuratoriums de Instituts auf seiner Tagung im Juni, 
spätestens jedoch b' s zum 1. Juli 1994, eine endgültige 
diesbezügliche Entsc eidung getroffen wird; 

4. ersucht den eneralsekretär außerdem, im Kontext 
seines Berichts über . e Durchführung dieser Resolution und 
gemäß Versammlun sresolution 47/227 der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung folgendes 
vorzulegen: 

a) Vorschläge f" die Verbesserung der Forschungs
kapazität des System der Vereinten Nationen, einschließlich 
der Möglichkeit ein r Übertragung von nicht ausbildungs
bezogenen Forschu gsaufgaben des Instituts an andere 
geeignete Organe de Vereinten Nationen, etwa die Univer
sität der Vereinten N tionen, und der Möglichkeit, Koopera
tionsbeziehungen mi anderen in Frage kommenden nationa
len und international n Forschungsinstituten zu fördern; 

b) Informationen über die Möglichkeit einer engeren 
Zusammenarbeit zwi ehen dem Institut und anderen qualifi
zierten einzelstaatlic eo und internationalen Institutionen, so 
auch mit dem Int mationalen Ausbildungszentrum der 
Internationalen Arbe tsorganisation in Turin (Italien). 

48/208. Internatio 
und den 
Afghanista 

Die Generalversa 

unter Hinweis au 
zember 1992 über i 
aufbau des kriegsze 

Kenntnis nehmen 
tärs1m, 

feststellend, daß d' 
Afghanistan eine n 
Landes darstellt, 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1994 

le Nothilfe für Frieden, Normalität 
iederaufbau des krieg.zerstörten 

lung, 

ihre Resolution 47/119 vom 18. De
ternationale Nothilfe für den Wieder
törten Afghanistan, 

von dem Bericht des Generalsekre-

Errichtung des Islamischen Staates in 
e Chance für den Wiederaufbau des 

dem Volk Afgha istans Frieden und Wohlstand wün
schend, 

zutiefst besorgt üb r die massive Zerstörung von Sachwer
ten und die schwer Schäden an der wirtschaftlichen und 
sozialen Infrastrukt r Afghanistans nach vierzehn Kriegs
jahren, 

betonend, wie wic tig die Nonnalisierung und der Wieder
aufbau Afghanistan für den Wohlstand seines Volkes sind, 
das in den vierzehn ahren des Krieges und der Zerstörung 

viele Entbehrungen auf sich nehmen mußte und dem 
während des gesamten Konflikts der Weg zur Entwicklung 
verwehrt war, 

in dem Bewußtsein, daß Afghanistan als ein zu den am 
wenigsten entwickelten Ländern zählender und vom Krieg 
heimgesuchter Binnenstaat nach wie vor unter einer äußerst 
kritischen Wirtschaftslage leidet, 

erklärend, daß dringend internationale Maßnahmen einge
leitet werden müssen, um Afghanistan bei der Wieder
herstellung grundlegender Dienste und beim Wiederaufbau 
des Landes behilflich zu sein, 

ihrer Hoffnung Ausdruck gebend, daß die internationale 
Gemeinschaft auf den vom Generalsekretär für den Zeitraum 
Oktober 1993 bis März 1994 erlassenen zusammengefaßten 
Appell um humanitäre Nothilfe für Afghanistan entsprechend 
reagieren wird, 

allen Regierungen dankend, die den afghanisehen Flücht
lingen Hilfe gewährt haben, insbesondere den Regierungen 
Pakistans und der Islamischen Republik Iran, und in An
erkennung der Notwendigkeit internationaler Hilfe für die 
Repatriierung und Neuansiedlung der Flüchtlinge und 
Binnenvertriebenen, 

in Anbetracht der engen Wechselbeziehung, die zwischen 
der Wiederbelebung der Wirtschaft und der Stärkung der 
Fähigkeit Afghanistans besteht, wirksame Schritte in Rich
tung auf diese Ziele und die Gewährleistung von Frieden und 
Normalität im Land zu ergreifen, 

die wichtige Rolle betonend, welche die Vereinten 
Nationen bei der weiteren Festigung von Frieden und 
Stabilität übernehmen können, indem sie den Prozeß der 
nationalen Aussöhnung, des Wiederaufbaus und der Normali
sierung in Afghanistan unterstützen. 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Staaten sowie die 
zwischens~aatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
Schritte zur Deckung des humanitären Bedarfs Afghanistans 
unternommen haben und auch weiterhin unternehmen, und 
mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Generalsekretär und 
seinen Persönlichen Beauftragten, die die entsprechende 
humanitäre Hilfe mobilisiert und ihre Auslieferung koor
diniert haben, 

erfreut über den Aktionsplan vom Oktober 1993 für die 
umgehende Normalisierung, der vom Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen als federführender Stelle in Zu
sammenarbeit mit der Regierung Afghanistans als ein erster 
Schritt zum Wiederaufbau und als Rahmen zur Mobilisie
rung internationaler Hilfe für den Wiederaufbau und die 
Normalisierung des Landes ausgearbeitet worden ist, 

mit Dank für die Hilfe des Amtes des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das die Repatriierung 
afghaniseher Flüchtlinge aus den Nachbarländern auch 
weiterhin unterstützt. 

1. legt der Regierung Afghanistans nahe, unverzüglich 
Maßnahmen zur weiteren Konsolidierung des politischen 
Prozesses durch nationale Aussöhnung zu ergreifen. um so 
einen Beitrag zur Schaffung einer tragfähigen politischen 
Situation und ausreichender Sicherheit zu leisten, was es 
ermöglichen würde, sobald es die Umstände gestatten, 
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allgemeine, freie und faire Wahlen in dem Land abzuhalten, 
die von den Vereinten Nationen beobachtet werden; 

2. begrüßt mit Genugtuung die Bemühungen, die der 
Generalsekretär unternimmt, um die Aufmerksamkeit der 
internationalen Gemeinschaft auf die akuten Probleme 
Afghanistans zu lenken; 

3. appelliert eindringlich an alle Staaten, Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen, an die 
Sonderorganisationen und anderen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen sowie an die internationalen 
Finanz- und Entwicklungsinstitionen, vorrangig jede mögli
che finanzielle, technische und materielle Hilfe für die 
Wiederherstellung der grundlegenden Dienste und den 
Wiederaufbau Afghanistans und für die Wiederansiedlung 
der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen bereitzustellen und 
dabei das Bestehen des in Ziffer 6 genannten Nothilfe
Treuhandfonds für Afghanistan zu berücksichtigen; 

4. ersucht den Generalsekretär, 

a) so bald wie möglich eine Sondermission der Vereinten 
Nationen nach Afghanistan zu entsenden, um ein breites 
Spektrum afghaniseher Führer zu konsultieren und ihre 
Auffassungen darüber einzuholen. wie die Vereinten Natio
nen Afghanistan am besten dahei unterstützen können, die 
Aussöhnung und den Wiederaufbau des Landes zu erleich
tern, und dem Generalsekretär ihre Feststellungen, Schlußfol
gerungen und Empfehlungen im Hinblick auf geeignete 
Maßnahmen vorzulegen; 

b) den vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio
nen ausgearbeiteten Aktionsplan für die umgehende Normali
sierung in eine umfassende Strategie für Nonnalisicrung und 
Wiederaufbau umzuwandeln, gestützt auf eine im Land 
durchgeführte Evaluierung der Kriegsschäden und der 
Zerstörungen durch ein Sachverständigenteam; 

c) unter Berücksichtigung der Schlußfolgerungen und der 
Empfehlungen der nach Afghanistan entsandten Sondermis
sion der Vereinten Nationen einen Plan zur Mobilisierung 
finanzieller, technischer und materieller Hilfe aufzustellen, 
der auch die mögliche Einberufung einer Konferenz von 
Geberstaaten und internationalen Finanzinstitutionen vorsieht; 

5. bittet den Generalsekretär, die Gesamtsituation in 
Afghanistan auch weiterhin zu verfolgen und nach Bedarf 
seine Guten Dienste zur Verfügung zu stellen und der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu erstatlen; 

6. appelliert an alle Mitgliedstaaten, insbesondere an die 
Geberländer, finanzielle Nothilfe zu gewähren, indem sie 
Beiträge an den im August 1988 geschaffenen Nothilfe
Treuhandfonds für Afghanistan entrichten und auf die 
zusammengefaßten Appelle des Generalsekretärs um humani
täre Nothilfe für Afghanistan reagieren; 

7. bittet die internationalen Finanzinstitutionen sowie die 
Sonderorganisationen. Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen, die besonderen Bedürfnisse 
von Afghanistan gegebenenfalls ihren jeweiligen Leitungs
organen zur Prüfung zu unterbreiten und dem Generalsekre
tär über die Beschlüsse dieser Organe Bericht zu erstatten; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den Stand der 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, den Punkt "Internationale Nothilfe für 
Frieden, Normalität und den Wiederaufbau des kriegs
zerstörten Afghanistan" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/209. Operative Entwicklungsaktivitäten: Orfsbüros 
des Entwicklungssyslems der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 34/213 vom 19. De
zember 1979,44/211 vom 22. Dezember 1989,46/182 vom 
19. Dezember 1991 und 47/199 vom 22. Dezember 1992, 

nach Behandlung der Erklärung, die der Untergeneral
sekretär für grundsatzpolitische Koordinierung und bestand
fahige Entwicklung am 9. November 1993 im Namen des 
Generalsekretärs vor dem Zweiten Ausschuß abgegeben 
hatlOS, 

in Bekräftigung dessen, daß die grundlegenrlen Merkmale 
der operativen Aktivitäten des Systems der Vereinten Natio
nen unter anderem ihre Universalität, ihre Frei willigkeit und 
ihr Zuschußcharakter, ihre Neutralität und ihr Multilate
ralismus sein sollten, 

sowie in Bekräftigung der Wichtigkeit, die sie einem 
wirksameren und kohärenteren koordinierten Herangehen des 
Systems der Vereinten Nationen an die Bedürfnisse der 
Empfängerländer, insbesondere vor Ort, beimißt, 

ferner in Bekräftigung dessen, daß die Mandate der 
einzelnen sektoralen und spezialisierten Einheiten, Fonds, 
Programme und Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen unter Berücksichtigung ihres komplementären Charakters 
respektiert und gestärkt werden sollten, 

in Bekräftigung dessen, daß die Hilfeleistung auf einer 
einvernehmlichen Aufgabenteilung zwischen den Finan
zierungsorganisationen unter Koordinierung der jeweiligen 
Regierung beruhen soll, damit die Beiträge dieser Organisa
tionen den Entwicklungsbedürfnissen der Empfangerländer 
entsprechen, 

I. bekräftigt den Grundsatz, daß die vom System der 
Vereinten Nationen gewährte Hilfe mit den innerstaatlichen 
Zielen und Prioritäten der Empfängerländer im Einklang 
stehen soll, daß die Koordinierung der verschiedenen Hilfs
rnaßnahmen auf staatlicher Ebene das Vorrecht der betreffen
den Regierung ist und daß die Gesamtverantwortung und 
Koordinierung der auf Länderebene durchgeführten operati
ven Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten 
Nationen dem residierenden Koordinator obliegt; 

2. genehmigt die Einrichtung von Ortsbüros in Arme
nien, Aserbaidschan, Belarus, Eritrea. Georgien, Kasachstan, 
der Russischen Föderation, der Ukraine und Usbekistan und 
beschließt, daß es sich bei diesen Büros um Ortsbüros des 
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen handeln soll; 

3. bekräftigt, daß die Ortsbüros des Entwicklungssystems 
der Vereinten Nationen auf Länderebene von residierenden 
Koordinatoren koordiniert werden und uneingeschränkt den 
Bestimmungen zu entsprechen haben, welche die Generalver
sammlung in bezug auf die organisatorische Struktur, die 
Mandate und die Aufgaben der mit Entwicklungsfragen 
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befaßten Büros des lystems der Vereinten Nationen und in 
bezug auf die Rolle es residierenden Koordinators nieder
gelegt hat, insbesond, re den Bestimmungen in ihren Resolu
tionen 34/213, 46/18~ und 47/199; 

4. betont, daß PIle Ortsbüros uneingeschränkt den 
Bestimmungen ihrerl Resolution 47/199 in bezug auf die 
Rolle und Aufgabe ' des residierenden Koordinators, ins
besondere den Ziffe 38 und 39, zu entsprechen haben, und 
erklärt erneut, daß d r residierende Vertreter des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen im Regelfall als 
residierender Koordi ator benannt wird und daß der residie
rende Koordinator i Einklang mit ihrer Resolution 46/182 
im Regelfall die hum nitäre Hilfe des Systems der Vereinten 
Nationen auf Lände bene koordiniert; 

5. erklärt erneut, daß etwaige Tätigkeiten der ürtsbÜTOs 
im Bereich der Öffe tlichkeitsarbeit mit den einschlägigen 
Bestimmungen der R solutionen der Generalversammlung im 
Einklang stehen s lien, insbesondere ihrer Resolution 
48/44 B vom 10. Oe ember 1993; 

6. bekräftigt au erdem, daß es erforderlich ist, in 
Zusammenarbeit mit den Regierungen der Gaststaaten die 
Anzahl der gemeins genutzten Grundstücke und Gebäude 
so zu erhöhen, daß die Effizienz gesteigert wird, unter 
anderem durch eine Konsolidierung der Verwaltungsinfra
strukturen der betref enden Organisationen, ohne daß dabei 
jedoch höhere Koste für das System der Vereinten Nationen 
oder für die Entwic ungsländer entstehen; 

7. bekräftigt lern r, daß alle ürtsbüros auf einer soliden 
finanziellen Grundla e operieren sollen; 

8. bekräftigt, daß alle Ortsbüros durch freiwillige Beiträ
ge, einschließlich sol her des Gastlandes, zu finanzieren sind 
und daß der ordentl ehe Haushalt der Vereinten Nationen 
eine Finanzquelle f die gegenwärtigen auftragsgemäßen 
Tätigkeiten im Berei h der Öffentlichkeitsarbeit ist; 

9. beschließt, di Situation aller OrtsbÜTOs im Rahmen 
der nächsten dreijäbr . ehen Grundsatzüberprüfung der opera
tiven Entwicklungs tivitäten des Systems der Vereinten 
Nationen mit Hilfe d r für diesen Zweck in ihrer Resolution 
471199 festgelegten erfahren zu überprüfen; 

10. betont, daß ,. eh die Einrichtung von Ortsbüros in 
jedem neuen Aufnah eland auf die diesbezüglichen Bestim
mungen der Resolu ·oDen der Generalversammlung t ein~ 
schließlich der Besti mungen in dieser Resolution, gründen 
muß. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/210, Wirtschaft) ehe Hilfe für Staaten, die von der 
Durchfüh ng der Resolutionen des Sicherheits
rats hetro n sind, mit denen Sanktionen gegen 
die Bunde republik Jugoslawien (Serbien und 
Monteneg ) verhängt wurden 

Die- Generalversa mlung. 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Arükel 25, 48, 
49 und 50 der Chart der Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinw is auf ihre Resolution 47/120 B vom 
20. September 1993 it dem TItel "Agenda für den Frieden" 
und insbesondere de n Abschnitt IV, 

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicher
heitsrats 713 (1991) vom 25. September 1991, 724 (1991) 
vom 15. Dezember 1991, 757 (1992) vom 30. Mai 1992, 
787 (1992) vom 16. November 1992 und 820 (1993) vom 
17. April 1993, in denen der Rat beschloß, ein Waffen
embargo für das Hoheitsgebiet der ehemaligen Sozialisti
schen Föderativen Republik Jugoslawien und ein umfassen
des Bündel von Handels- und Wrrtschaftssanktionen gegen 
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
zu verhängen. 

Kennmis nehmend von der Resolution 843 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 18. Juni 1993, in welcher der Rat den 
nach seiner Resolution 724 (1991) eingesetzten Ausschuß für 
Jugoslawien mit der Prüfung der Hilfeanträge gemäß Arti
kel 50 der Charta der Vereinten Nationen betraut hat, sowie 
von anderen diesbezüglichen Resolutionen. 

in Würdigung der Bemühungen, die der nach Resolution 
724 (1991) eingesetzte Ausschuß des Sicherheitsrats unter
nommen hat. um die Effizienz seiner Arbeit zu verbessem~ 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die besonderen 
wirtschaftlichen Probleme, mit denen bestimmte Staaten 
konfrontiert sind, insbesondere die an die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) angrenzenden 
Staaten, die anderen Donauanrainerstaaten und weitere 
Staaten in der Region, die von den nachteiligen Auswir
kungen betroffen sind, die sich aus dem Abbruch ihrer 
Wirtschaftsbeziehungen zur Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) und aus der Unterbrechung der 
traditionellen Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen 
in diesem Teil Europas ergeben, 

Kennmis nehmend von den Informationen der Staaten über 
die von ihnen ergriffenen Maßnahmen zur vollen Anwen
dung der in den einschlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats niedergelegten Sanktionen sowie von den Infonnationen 
über die besonderen wirtschaftlichen Probleme, mit denen sie 
aufgrund der Durchführung dieser Maßnahmen konfrontiert 
sind, 

unter Hinweis auf die Empfehlungen des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolution 724 (1991) in bezug auf die 
Staaten, die aufgrund der Anwendung der Sanktionen gegen 
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
gemäß den Resolutionen des Sicherheitsrats 757 (1992), 787 
(1992) und 820 (1993) mit besonderen wirtschaftlichen Pro
blemen konfrontiert sind, 

in Anerkennung dessen, daß die weitere vollständige 
Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrats 713 
(1991), 724 (1991), 757 (1992), 760 (1992) vom 18. Juni 
1992, 787 (1992) und 820 (1993) durch alle Staaten Maß
nahmen zur Gewährleistung der Befolgung der genannten 
und anderer diesbezüglicher Resolutionen fördern wird, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs109

, der gemäß der Mitteilung des Präsidenten des Sicher
heitsratsIlO über die Frage besonderer wirtschaftlicher 
Probleme, die sich für Staaten durch die Verhängung von 
Sanktionen nach Kapitel VII der Charta ergeben, erstellt 
wurde, 

1. spricht den an die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) angrenzenden Staaten, den 
anderen Donauanrainerstaaten und allen weiteren Staaten 
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ihre Anerkennung aus für die von ihnen ergriffenen Maßnah
men zur Befolgung der Resolutionen des Sicherheitsrats 713 
(1991),724 (1991),757 (1992), 760 (1992), 787 (1992) und 
820 (1993) und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, diese 
Resolutionen auch weiterhin strengstens zu befolgen; 

2. anerkennt die dringende Notwendigkeit, die Staaten 
bei der Bewältigung der besonderen wirtschaftlichen Proble
me zu unterstützen. die sich aus der Anwendung von 
Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) ergeben, unter anderem durch Prüfung der 
Möglichkeit, Hilfe für die Exportförderung der betroffenen 
Länder und für die Investitionsförderung in diesen Ländern 
zu gewähren; 

3. unterstützt die Empfehlungen des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolution 724 (1991) betreffend 
Jugoslawien, die als Reaktion auf die nach Artikel 50 der 
Charta der Vereinten Nationen beim Sicherheitsrat eingegan
genen Hilfeanträge bestimmter Staaten ausgearbeitet wurden, 
die mit besonderen wirtschaftlichen Problemen konfrontiert 
sind, und in denen der Ausschuß unter anderem 

a) alle Staaten dringend aufrief, den betroffenen Staaten 
sofortige technische, finanzielle und materielle Hilfe zu 
gewähren, um die nachteiligen Auswirkungen der Anwen
dung von Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) gemäß den Resolutionen des 
Sicherheitsrats 757 (1992), 787 (1992) und 820 (1993) durch 
diese Staaten auf ihre Volkswirtschaften abzumildern; 

b) die zuständigen Organe und Sonderorganisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, einschließlich der inter
nationalen Finanzinstitutionen und der regionalen Entwick
lungsbanken, bat zu überlegen, wie ihre Hilfeprogramme und 
-einrichtungen für die betroffenen Staaten von Nutzen sein 
könnten, um ihre besonderen wirtschaftlichen Probleme zu 
mildern, die sich aus der Anwendung der Sanktionen gegen 
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
gemäß den Resolutionen des Sicherheitsrats 757 (1992), 787 
(1992) und 820 (1993) ergeben; 

4. ruft alle Staaten auf und bittet die zuständigen Organe 
und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Natio
nen, diese Empfehlungen des Ausschusses des Sicherheitsrats 
nach Resolution 724 (1991) umzusetzen; 

5. ersucht den Generalsekretär, von den Staaten und den 
in Betracht kommenden Organen und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen regelmäßig Informationen 
über die Maßnahmen einzuholen, die sie ergriffen haben, um 
die besonderen wirtschaftlichen Probleme der betroffenen 
Staaten zu mildem, und dem Sicherheitsrat darüber Bericht 
zu erstatten sowie der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die Durch
führung dieser Resolution vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/211. Nothilfe für den sozioökonomischen Wieder· 
aufbau Ruandas 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 812 
(1993) vom 12. März 1993 und 846 (1993) vom 22. Juni 
1993 über die Situation in Ruanda, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 872 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 5. Oktober 1993. in welcher der Rat die 
Mitgliedstaaten, die Organisationen der Vereinten Nationen 
und die nichtstaatlichen Organisationen eindringlich bat, 
wirtschaftliche. finanzielle und humanitäre Hilfe zugunsten 
der ruandischen Bevölkerung und des Demokratisierungs
prozesses in Ruanda zu gewähren und diese Hilfe zu 
verstärken, 

mit Befriedigung über die am 4. August 1993 in Aruscha 
(Vereinigte Republik Tansania) erfolgte Unterzeichnung des 
Friedensabkommens zwischen der Regierung Ruandas und 
der Ruandischen Patriotischen FrontBI. die dem bewaffneten 
Konflikt ein Ende gesetzt hat, 

unter Berücksichtigung der ernsten Konsequenzen des 
Zusammenbruchs der Volkswirtschaft und der Zerstörung 
wichtiger sozialer, wirtschaftlicher und administrativer 
Infrastrukturen in den vom Krieg betroffenen Gebieten sowie 
der unumgänglichen Notwendigkeit. die Bedürfnisse der 
Vertriebenen und der Flüchtlinge zu decken, 

unter Berücksichtigung dessen, daß die Durchführung des 
Friedensabkommens von Aruscha günstige Bedingungen flir 
den sozioökonomischen Wiederaufbau Ruandas schaffen 
würde, 

sowie unter Berücksichtigung dessen. daß der Mangel an 
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen in Ruanda Hilfe 
seitens der internationalen Gemeinschaft erfordert, um die 
Durchflihrung des Friedensabkommens von Aruscha zu er
möglichen, 

in Anbetracht des jüngsten massiven Zustroms von 
Flüchtlingen aus Burundi nach Ruanda, 

1. forden alle Parteien auf. größtmögliche Anstren
gungen zu unternehmen, um die vollständige und effektive 
Umsetzung des Friedensabkommens von Aruscha und der 
Ziele auf dem Gebiet der nationalen Aussöhnung zu errei
chen, um so günstige Bedingungen für den sozioökonomi
sehen Wiederaufbau Ruandas zu schaffen; 

2. spricht allen Staaten, Organisationen der Vereinten 
Nationen und zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen ihren Dank aus für die humanitäre Nothilfe, 
die sie Ruanda seit dem Beginn der Feindseligkeiten geleistet 
hahen; 

3. begrilßt den im April 1993 von der Sekretariats
Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten ausgespro· 
chenen gemeinsamen interinstitutionellen Beitragsappell der 
Vereinten Nationen für Ruanda zugunsten der Vertriebenen 
in Ruanda 112; 

4. forden alle Staaten, Organisationen der Vereinten 
Nationen und zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga
nisationen nachdrücklich auf. die wirtschaftliche. finanzielle. 
materielle und technische Hilfe zugunsten Ruandas zu 
verstärken. um den Prozeß des Wiederaufbaus und einer 
nachhaltigen Entwicklung insbesondere durch eine Wieder
belebung der Wirtschaft und den Wiederaufbau und die 
Sanierung verschiedener vom Krieg zerstörter Infrastrukturen 
zu fördern; 

5. bittet alle Staaten, Organisationen der Vereinten 
Nationen und zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen. Ruanda angemessene Unterstützung für die 
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Ansiedlung der Vertriebenen und die Repatriierung der 
Flüchtlinge, für die !Demobilisierung der Soldaten und die 
Reintegration der de obilisierten Soldaten in das Zivilleben, 
für die Räumung v n Minen und für die Vollendung des 
demokratischen Pro esses zu gewähren; 

6. ersucht den eneralsekretär, die Festigung des Frie
dens in Ruanda d h jede erdenkliche Form der Hilfe zu 
unterstützen und de General versammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagu g einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution v rzulegen; 

7. beschließt, de Punkt "Nothilfefürden sozioökonomi
schen Wiederaufba Ruandas" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunund ierzigsten Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481212. Wirtscb lebe und soziale Auswirkungen der 
israeliscbe Siedlungen aof das palästinensiscbe 
Volk in d m seit 1967 besetzten palästinensi
seben Geb et, einscbließlicb Jerusalems, und auf 
die arahis be Bevölkerung des syriscben Golan 

Die Generalversa mlung, 

unter Hinweis aur ihre Resolution 47/172 vom 22. De
zember 1992, 

Kenntnis nehmen von der Resolution 1993/52 des Wirt
schafts- und Soziair ts vom 29. Juli 1993, 

in Bekräftigung d s Grundsatzes der ständigen Souverä
nität der unter fremd r Besetzung stehenden Völker über ihre 
natürlichen Ressour en, 

geleitet von den rundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen, in Bekr" 'gung der Unzulässigkeit des gewalt
samen Gebietserwe bs und unter Hinweis auf die Resolu
tionen des Sicherh itsrats 242 (1967) vom 22. November 
1967 und 497 (198 ) vom 17. Dezember 1981, 

unter Hinweis a f die Resolution 465 (1980) des Si
cherheitsrats vom 1. März 1980 und die anderen Resolutio
nen, in denen die nwendbarkeit des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1 9 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten 113 auf das besetzte palästinensische Gebiet, 
einschließlich Jerus lems, und andere von Israel seit 1967 
besetzte arabische biete bekräftigt wird, 

im Bewußtsein r schwerwiegenden nachteiligen wirt-
schaftlichen und so ialen Auswirkungen, welche die israeli
schen Siedlungen a f das palästinensische Volk in dem seit 
1967 besetzten p ästinensischen Gebiet, einschließlich 
Jerusalems, und auf ie arabische Bevölkerung des syrischen 
Golan haben, 

begrüßt den in M rid begonnenen Nahost-Friedensprozeß 
und insbesondere di Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen b ffend eine vorläufige Selbstregierung 
samt Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll durch die 
Regierung des St tes Israel und die Palästinensische 
Befreiungsorganisat on am 13. September 1993 in Washing
ton1l4

, 

I. nimmt Kenn is von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die wirtschaft ichen und sozialen Auswirkungen der 

Errichtung israelischer Siedlungen in dem seit 1967 besetz
ten palästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalems, und 
im syrischen Golan lLs

; 

2. erklärt erneut, daß die israelischen Siedlungen in dem 
palästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalems, und den 
anderen seit 1967 besetzten arabischen Gebieten rechtswidrig 
sind und ein Hindernis für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung darstellen; 

3. ist sich der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkun
gen bewußt, welche die israelischen Siedlungen auf das 
palästinensische Volk in dem von Israel seit 1967 besetzten 
palästinensischen Gebiet, einschließlich J erusa1ems, und auf 
die arabische Bevölkerung des syrischen Golan haben; 

4. bekräftigt außerdem das unveräußerliche Recht des 
palästinensischen Volkes und der Bevölkerung des syrischen 
Golan auf ihre natürlichen und alle sonstigen wirtschaftlichen 
Ressourcen und erachtet alle Verletzungen dieses Rechts als 
illegal; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den Wirtschafts
und Sozialrat einen Bericht über den Stand der Durch
führung dieser Resolution vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/213. HUre für das palästinensiscbe Volk 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/170 vom 22. De
zember 1992, 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 
samt Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll durch die 
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische 
Befreiungsorganisation 114. 

ernsthaft besor,gt über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
und die Beschäftigungsprobleme, mit denen das palästinensi
sehe Volk in dem gesamten besetzten Gebiet konfrontiert ist, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, die wirtschaftliche und 
soziale Infrastruktur des besetzten Gebietes und die Lebens
bedingungen des palästinensischen Volkes zu verbessern, 

im Bewußtsein dessen, daß die Entwicklung unter einem 
Besatzungsregime schwierig ist und daß sie am besten in 
einem Klima des Friedens und der Stabilität gedeiht, 

im Lichte der jüngsten Entwicklungen hinweisend auf die 
großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, 
denen sich das palästinensische Volk und seine Führung 
gegenüberseheo, 

sowie im Bewußtsein der dringenden Notwendigkeit, dem 
palästinensischen Volk unter Berücksichtigung seiner 
Prioritäten internationale Hilfe zu gewähren, 

sowie feststellend, daß das Seminar der Vereinten Nationen 
über Hilfe für das palästinensische Volk vom 26. bis 
29. April 1993 am Amtssitz der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur abgehalten 
wurde, 
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betonend, daß es notwendig ist, daß die Vereinten Natio
nen an dem Prozeß des Aufbaus palästinensischer Institutio
nen voll mitwirken und dem palästinensischen Volk weitrei
chende Unterstützung gewähren, 

mit Genugtuung über die am 1. Oktober 1993 in Washing
ton abgehaltene Konferenz zur Unterstützung des Friedens 
im Nahen Osten und die Einsetzung der hochrangigen 
Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur Unterstützung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des palästinensi
sehen Volkes, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärsll', 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs; 

2. dankt dem Generalsekretär für die raschen Maß
nahmen und Anstrengungen, die er unternommen hat, um 
dem palästinensischen Volk Hilfe zu gewähren; 

3. dankt außerdem den Mitgliedstaaten, den Organen der 
Vereinten Nationen sowie den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die dem palästinensischen 
Volk Hilfe gewährt haben und dies auch weiterhin tun; . 

4. begrüßt die Ergebnisse der am 1. Oktober 1993 in 
Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstützung des 
Friedens im Nahen Osten; 

5. fordert die Mitgliedstaaten, die internationalen 
Finanzinstitutionen des Systems der Vereinten Nationen, die 
internationalen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen sowie die regionalen und interregionalen 
Organisationen nachdrücklich auf, dem palästinensischen 
Volk in enger Zusammenarbeit mit der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation und über offizielle palästinensisehe 
Institutionen so rasch und großzügig wie möglich wirt
schaftliche und soziale Hilfe zu gewähren, mit dem Ziel, bei 
der Entwicklung des Westjordanlands und Gazas behilflich 
zu sein; 

6. ist der Auffassung, daß die Vereinten Nationen einen 
positiven Beitrag leisten können, wenn sie tatkräftig bei der 
Umsetzung der Grundsatzerklärung der Regelungen betref-

fend eine vorläufige Selbstregierung samt Anhängen und 
Einvernehmlichem Protokoll l behilflich sind; 

7. fordert die in Frage kommenden Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen auf, in Anbe
tracht der dringenden Bedürfnisse des palästinensisehen 
Volkes ihre Unterstützung zu verstärken und durch einen 
geeigneten Mechanismus unter der Schirmherrschaft des 
Generalsekretärs die Koordination zu verbesser;,; 

8. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre 
Märkte für Ausfuhren aus dem Westjordanland und Gaza zu 
den günstigsten Bedingungen im Einklang mit den ent
sprechenden Handelsvorschriften zu öffnen; 

9. schlägt vor, im Licht der neuen Entwicklungen 
1993/94 unter der Schirmherrschaft der zuständigen Stelle in 
den Vereinten Nationen ein Seminar über die Bedürfnisse 
der Palästinenser auf dem Gebiet des Handels und der 
Investitionen zu veranstalten; 

10. ersucht den Generalsekretär, für die Koordinierung der 
Maßnahmen zu sorgen, die das System der Vereinten 
Nationen unternimmt, um den Bedürfnissen des palästinensi
sehen Volkes in angemessener Weise nachzukommen, und 
finanzielle, technische, wirtschaftliche und sonstige Hilfe zu 
mobilisieren; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
den Wirtschafts- und Sozialrat einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der die folgen
den Informationen enthält: 

a) eine Evaluierung der Hilfe, die das palästinensische 
Volk taL,ächlich erhalten hat; 

b) eine Evaluierung der Bedürfnisse, die bislang noch 
nicht gedeckt worden sind, und konkrete Vorschläge, wie 
diesen wirksam entsprochen werden kann; 

12. beschließt, den Punkt "Hilfe für das palästinensische 
Volk" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzig
sten Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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